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Mit gutem Grund hat sich die verfassungsgeschichtlime Forschung in steigen-
dem Maße dem Forstproblem zugewandt.1) Handelt es sich hier doch um eine
Rechtsform, die schon seit ihrem ersten Auftreten eine gewisse Sonderstellung
in der ataatlieheu Organisation einnimmt. Aber auch ihre Bedeutung für das
Verhältnis und die Entwiddung der politischen Kräfte ist nicht gering einzu-
schätzen. Zumal auf dem waldreichen deutschen Boden erscheinen die Forsten
als eine wirtschaftlime Potenz, die einen starken Einfluß auf die geschiehtliehe
Gliederung der Landsmaft und auf die Struktur der staatlichen Gewalten aus-
geübt hat. Freilich ist dieser Einfluß nicht ohne weiteres auf eine glatte Formel
zu bringen. Der einheirliche Staatsverband, in dem die Gesamtheit aller Hoheits-
rechte zusammengefaßt ist, erscheint nach den Forschungsergebnissen der Ietzten
Jahrzehnte als das Endstadium einer langen, komplizierten Auseinandersetzung,
und daher bedarf auch die Frage nach seinen Rechtsgrundlagen jeweils einer
erneuten Prüfung des konkreten Einzelfalls.

Es soll im Folgenden versucht werden, diesem Zusammenhang in der Ge-
swimte einer LandswaEt naehsugehen, die zu den größten zusammenhängenden
Waldgebieten des mitteldeutschen Raumes gehört, und die sugleidi a.~m .durm
die Bewahrung ihres altertümlimen Charakters manchen Aufsmluß fur die an-
gedeuteten Fragen versprimt.

I. Das L and s m a ft s b i I d
und sei n e g e s m i m t I im e D G run d I age n,

Es gibt wohl nur wenige deutsche Landschaften, die 80 ~inheitlich geE?r~t
sind wie der Spessart. Zwisdren den Flußschenkeln des Mams und der KlDZlg

1) V,I. die ,rand.irdichen AadiihraD5en "OD Th. MATER, Ge.chichrl. Gruodll,eD d. deur"tlen Ver·
r""DDI (Schr. d. be ... Hoch.chulen, Uni". GieBen, H. 1). GieBeu 1933, S. IS cr. D. A. HELBOK, GruDd·
h,en d. Volk'5e.ch. DeuUchloDd. D. Frankreich •• Berlin 1937, u. I. S. ~3 cr., S. 611 cr.
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erhebt sieb auE einer nahezu, trapezförmigen Basis ein breit gelagertes Stufen.
gebirge, das in ruhigem Gleichmaß den Raum zwischen den Niederungsebenen
des Untermains und dem ostfränkischen Mittelplateau ausfüllt. Nur an seinem
Nordwestrand sind die Bodenformen reiwer gegliedert, die Landschaft über den
Resten einer alten kristaIIinen Gesteinszone in offenere parkartige Einzelmulden
aufgelodcert. Aber auch dieser Landstrich des Vorspessarls' erscheint mehr als
ein Übergang zu dem geschlossenen Gebirgsmassiv, in dem die wenigen höher
ragenden Bergkuppen ebenso wie die engen Sohlentäler fast völlig verschwinden.
Hier ist die eigentliche Domäne des Buntsandsteiu"s und damit der weiträumigen
Eichen- und Buchenwälder, die immer noch ein stattliches Alter aufzuweisen
haben. Zwar ist der Hochspessart Dur ein Ausschnitt aus einer zusammenhängen.
den Buntsandsteinzone, die sich Dach Norden und Osten bis auf die Südhänge
des Vogelsbergs und der Rhön hinaufzieht, doch bietet sich in der Linienführung
des Mains und der Kinzig ein sehr markanter Umriß für die Begrenzung des
umschlossenen Raumes!). Schwächer erscheint der Einschnitt nur im Nordosten
ausgeprägt, wo das Muldental der unteren Sinn in die gleidIförmig weiter-
ziehende Waldmasse eingebettet ist. Die greDzbildende Wirkung dieser Linie
ist am ehesten vom Mündungsgebiet her zu verstehen, denn das' Flüßchen bildet
eine Verlängerung des MainlauEes in nördlicher Richtung bis zur Wasserscheide
über dem Kinsigtal,' und damit wird die Bedeutung der, führenden Flußlinie
aum in diesem Abschnitt noch einmal, gewissermaßen indirekt, unterstridien.
So entspricht dem einheitlichen Grundriß des Main-Kinzig·Vierelks weitgehend
der morphologische 'Aufriß, die Symmetrie im Grenzverlauf wird durch einen
ziemlich geschlossenen Aufbau im Landschaftsrelief ergänzt. ~

Man hat die Einheitliwkeii dieses Gebietes allem Anschein Dach schon früh.
zeitig empfunden. In einemDiplom Ludwigs desFrom~en von 839, das uns noch
des näheren beschäftigen wird, ist ein Waldbezirk innerhalb des "Spetheshart"
genannt, der in der Sddostecke des Mainvierelks gegenüber von Marktheiden.
feld liegt3). Dieser Waldanteil steht in grundherrlicher Verbindung mit dem
östlich des Maines gelegenen Ort RemIingen und gehört wie dieser zum Wald.
lalsengau. Aber, das Dorf selbst wird nicht mehr zum Spessart gerechnet, so
wenig wie 'die vorher genannte Siedlung Dertingen, die dem Flusse sogar noch
etwas näher liegt. Da das Maintal von Gemünden his Wertheim auch geulogiseh
einen gewissen Einschnitt bedeutet'), darf man vermuten, daß der Spessart '
mindestens auf dieser Seite bereits im frühen Mittelalter als Landschaftseinheit
betrachtet wurde. Das nördlich angrenzende Kloster Neustadt lag nach einer
angeblich' aus dem Jahre lOOO stammenden' Fälschung, die sich hier an ein

. echtes Ottonendiplom anlehnt, ehenfalls "in silva Speeteshart iuxta fluvium
Moyna", und Regino von Prüm berichtet in seiner Schilderung der Babenberger
Fehde, daß Adalbert seine Gegner aus dem' ostfränkischen Raume "ultra
Spehtheshart" hinübertrieb'). \' .

Weiter abwärts aber erscheint der Zug des Mainbogens schon Dach Einharde
Zeugnis als Grenze für den ~,saltu8" Odenwald; man hat ihn wohl ebenso wie das
anschließende Niederungsgebiet der Dreieich immer als selbständige Landschaft

2) S. Korl. 53. Zur Ab,reana, ",1. SIEBERT S. 7 El. (öher•• SdJrifUum ebd. S. 160 n.). D..
Verseich_l. der ob,.kürsl .ili.rt.n Literatur S. 120 n. di•••• lb. '

I) DRONKEN•• 655. V,l. Korle S. 53.
') VII. H. STEFlo'EN,Uate.rronken •• A.chlrrenbar,. Di". BaU. 1886, S. 81.
5) DO IJI. 354; .u. Vorla,. ",1. ... l.t.l STENGELS. 4. - Re,ia. Cbroa•• D 903•. Cbe. de. alellt dl-

IIIIt .. "e... ech••lnd.n Spelche.hord a.. de. obedrÄnki.ch·baleri.chea G.e.... .,1. F., STEIN, e..ch.
Fra..kea. 11. Sc:bwei.furl 1886,S. SlS f.
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betrachtetlia). AuE der Kinzigseite steht uns zwar keine alte Nachricht zur Ver-
fügung, doch wird der Fluß auch in der spätmittelalterlichen überlieferung als
Scheide gegen die sonst gleichartigen Buntsandsteinwaldungen des südlichen
Vogelsbergs angesehen. Greifen wir ein Beispiel heraus: als Gerlach von Breu-
berg einen Prozeß um den Orber Reisig mit seinem Ganerben GottEried von

Sa) Einb.rdi Tr.natatio et mir••ula ". Mareellini e, Petri, MG SS XV I, S. 239; de. aaK.n.nn'e
O.t i.t Mimellladt, aimt SeliKen,'adt, wie DAHL5. 129 f. annahm. Die Flueorte Sp.Bbart ,üdönl. Gr...
Ellenbam/Kr. B••«lInSe and Sp.... rt b. Seebeim/Kr. Dorm,tadt (H.... OUlnom.nbum I, be. rh. yoa
W. MüLLER,Arbb. d. Hi,l. Komm. f. d. V.lk .. t.. , 1I.... n. Dormltadt 1937,S. 651,677; J. R. DIETERICH,
Dee Dimt.r d., Nibelnn«.nli.de,. n.rmll.dt 1923, 5. 32, 35) liad, .um wena ,ie spramlich la d.m
5l.im •• S,.mm Sp.ml. ~.büre. ,ollt.n, w.bl kanm .10 R.lik,. einer KröBereaAUldebnuag de, Sp.... rt.
IU b.,ramt.a. Zur Dr.lOlm "KI.H.... OrlOu.m.abum I, S. 140 If. u, dort anK.g.b.ue Literatur.
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Brauneek führt, eehelter t sein Ansprum daran, daß keine Verbindung dieses im-
merhin recht ausgedehnten Bezirkes zu dem Büdinger Wald nördIim der Kinzig
namzuweisen ist5b) •

.Weniger eindeutig erscheint das Verhältnis des Gebirges zu dem ausgedehn-
ten Waldmassiv, das sim an seiner Nordostgrenze von der Fränkischen Saale his
an die untere Fulda hinzog, zur "silva Budienia'"), Bezeichnenderweise ist die

. Ahgrenzung gerade an der unteren Sinn fließend. Hier greiEt die Buchonia im
Erühen Mittelalter auE das weatliche.Elußufer hinüber, während der spätmittel-
alterliehe Spessart ein kleines Waldstück östlim des Flusses eingeachlossen zu
haben scheint"}, Zwar muß der Spessart in Erühgeschiwtlicher Zeit vorwiegend
ein Eie hen wald gewesen sein''), doch weisen schon in der älteren tiberlieEe-
rung einzelne Flurnamen darauE hin, daß die B u ehe tiefer in das Gebirgsinnere
eingedrungen war'). Die Verteilung der Vegetation gibt also keinen sicheren
AuEschluß über das Verhältnis der beiden Landschaftshezeldmungen. Immerhin
umEaßte eine Villikation des Klosters Echternach an der Fränkischen Saale
901102 Streubesitz, der bis in den Nordostteil des Spessarts reimte; als das
dortige Klostergut 907 an Fulda vertauseht wurde, erstreck.te es sim gerade his
über das Sinntal hinauE1o)• Wahrscheinlich hat also der Erühmittelalterliche
Spessart im Wesentlichen den gleichen Raum eingenommen wie die spätere
Gebirgslandachaftt-), Einzelne Teile haben sim besonders im Norden selbstän-
dig gemacht, so daß die moderne geographlache Abgrenzung schwanken konnte.
Aber während sich die Buehonia bald auE einen engeren Bereich, vorwiegend das.
Fuldaer Land, verengt hat, ist der Kontinuität des Spessarts seine alte Begren-
zung durch die lange Wasserlinie East auE allen Seiten zugute gekommen.

Es läßt sim leimt denken, daß dieser Gebirgskomplex der B e sie diu n g
nur in begrenztem Maße zugänglich wart2). Von den Höhen über der Jossa und
Kinzig im Nordosten bis an das Elsavatal im Südwesten und East his zum Südhang
des MainuEers zieht sim ein breiter WaldstreiEen über den Hodiapeseart, der
heute noch auf weite EntEernungen kaum berührt und nur von wenigen Flur-
inseln durchsetzt ist. Ältere Dorfanlagen Eehlen völlig, die ersten Spuren

Sb) 1284 REIMER 1 Nr. 626. Du Endllrteil lot oid.t überli.f.rt; ••• rgibt .id. darau •• daB .päter
nicht die Breuberger, Bondern nur die Hob.nlob.·Braun.de über d.n Wald "inme Rlsehe modo Urbab.~
vedüs.n (ygI. CRAMER·SCllWAB, Kap. V). Kinainr.nse d•• Büdingor Wald •••• B. 1371 n-. 1380
REIMER IV. Nr. 50, 217.

6) Vita Liutbirg. Yirg. KDoutld.. Mitt.l.lt.r Ill. Leipzig 1937) K.p. 2 (K.nb.ch ö.d. Gemüuden) -
D K.rol. I. 213 (K.ufunge ... ald).

7) 800 +Hemmingelbu.· in oilva Bochoni.· (b. Sch.ipp.ch) DRONKE Nr. 159; ygl. .uch Nt. 193. _
1405 Wildb.nn~r.n.e d•• ,Sp.ch.ban·. d.r ou Bur,.inn gebön ;(Frbl. Tbüngi.che. Ard.iv Zeitloh Nr. 2902.
f. 25). Noch BEHLEN I. S. 4 (d.n.d. KLEIN S. 51) gana .ur Bad.onia la r.d.uOD.

8) SIEBERT S. 142 f.; anden BEHLEN Ill. S. 28. Vgl. aud. 1. HOOPS. W.ldbäume u. KIlltur.
pnano ... iD! g.rm. Altertum. StrsBburg 1905. S. 166 f. .

9) [Ende 8. Jb.] Erpbenbud. (b. NeultadU D Korol. I. 252: STENGEL S. 29). 1051 Budlin.dal ueb.u
En,ilb.rd ••• ib (b. Lobrhaupt.n. LEHMANN S. 677). 1059 .d Buod.grindiluu (b. Orb. DRONKE Nr. 760).
D.n.b.n .udo E.blnunberg •• 00Iuge.. u. Birchenef.lt. Birc1... (b. Lobrbaupt.u: LEHMANN S. 675. 677).
Zur L.ge d.r ein •• ln.n Flurorte ygl. d.n Exkun.

10) 901/02 .Quiequid iIIuo [Fronbof in Pfaffonhau •• nlFrink. Saale] a.pieit. quam ..i. in din .. i. iae.at
loci. et e:lt orient.U porte Spebtbub.rc do boo i..... •• (C. WAMPACH. Ge.d.. d. Grundb.rrad..ft Ed.ter.
".d. Im Frübmitt.laltor I. 2. Luz.mbu.rg 1930•. Nr. 00160). 907 erbält Fulda n. a. (Neuen?).grou.u.
Br.uulog •• Weip .... die übrigeIl Orte h.gell welter Oltl. (DRONKE Nr. 653). Zur Lok.li.i.rull& '\'gl.
CRAMER·SCHWAB Kap. 11.

U) So s. B. 1273 G.bi.t d. Haf.nlobr (SCHNETZ. Ur·Probl.m S. 10).1295 Elillbetbkapelle b. Ri.u.de
(REIMER I. Nr. 751). Weit.re Z.ugni •• e im Folgend ....

12) VII. duu SIEBERT S. 66 If.; KLEIN S. 7 Cf I für dOll SüdoOlleiJ SCHNETZ. Noalladt S. 62 ff.,
den Nordteil CRAMER~CHWAB K.p. I. Zum folgeud.n Karte S. 53. Darauf au ergönzen: Na•• ig .üd •
.. e.tl. Wenb.im wobl alter rr..rort (N .... b.); .h Yiolleid.t .ud. DörJ •• berg (Dorlid., Torlid..Bpuor).
Sach•• nb.u.en (D.. elb.t) nn.bentlid. .nd.re. Orunamenaeichen. Diet.ub.n .üdö.tl. Wertheim k.um
.lter .heim·Ort. . .
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dauernder Niederlassung treten uns im 14. Jahrhundert in Gestalt befestlgter
Jagdhäuser und verstreuter Glashütten entgegen13). Ziemlid; genau in der Mitte
des Gebirgsvieredts liegt eine kleine Dörfergruppe, die erst 1471 unter aus-.
drüdtlimem Hinweis auf die geringe Siedlungsdicltte des Gebietes als Pfarrei
zusammengefaßt wird").

Erst gegen die Bösmungsränderder inneren Gebirgsstufe beginnt aim die
Besiedlung langsam zu verdichten, Verhältnismäßig am besten schneidet dabei
die Westseite ab, wo sim das Aswafftal mit seinen Nebenbächen zum Untermain
öffnet und der obere Kahlgrund im Vorspessart zu einer Beckenlandschaft mit
zahlreimen Dorf. und Weilersiedlungen ausgeweitet ist. Die Erosionstäler des-
Hinterlandes dagegen, die fast auf ihrer ganzen Strecke in das Buntsandstein·
massiv. eingesmniUen sind, zwängen die wenigen größeren Dorfanlagen auf Iso-
Iierte Einzelfluren zusammen, von denen gelegentliche Rodungsstreifen auf die
steilen Talhänge emporgetrieben werden15). Aum die typisme Form des Wald·
hufendorfs hat sim namentlich im Südteil eingefundenw), Trotz der relativ
hohen Bevölkerungsdimte, die sim bereits für das 16. und 17. Jahrhundert Fest-
stellen läßt, ist die Anbau£läme daher gering; die Dürftigkeit der Bodenerträge
hat stellenweise zur Beibehaltung der Feldgraswirtechaft genötigt17). Andere
Erwerbsquellen müssen auch hier einspringen. So profitieren die Dörfer an der
Eieber und Kahl wie an der Asmaff etwas vom Bergwerksbetrieb oder vom Holz.
einsmlag für den Orber Salinenbau, die Frammersbamer Fuhrleute sind weit
über den Spessart hinaus bekannt18). Im West· und Nordteil smiebt sim die
Besiedlung auch am weitesten in die Waldtäler hinein, während sie in der Süd-
hälfte nom mehr auf die Außenränder abgedrängt ist. Ein dünnes Siedlungsnetz
beginnt sich denn auch vornehmliehan diesen Stellen seit dem 11. und 12. Jahr-
hundert durch Ortsbelege abzuzeichnen; da sich zu der gleichen Zeit im oberen
Abswnitt der dichter besetzten Talgebiete eine ausgebildete Pfarrorganisation
vorfindet, wird man seine ersten Spuren mit der gebotenen Vorsimt bis auf die
Übergangszeit vom frühen zum Hochmittelalter zurücldühren dürfen"). Dem
entspricht auch die Schichtung der Ortsnamentypen; neben der Hauptmasse von
-bach und -heunn-Drteu und einigen Bildungen auf -hausen und -geseß steht eine
kleine Gruppe mit alten Gewässerbezeimnungen, zu der mehrere Gerichts.,
Pfarr. und Villikationsvororte gehören!O).

Folgen wir nun nom dem Gewässerlauf abwärts bis an den Außenrand des
Flußvieredts. Das Profil des Maintals ändert auf der Strecke von Gemünden
bis Aswaffenburg mehrfam seine Gestalt und Ausdehnung, dom gibt die Tal·

13) S.nlö ... r Rotb.nba.n. Robrbrunn; Wi•• en. d.. D.d. SIEBERT S. 101 b.i .illem lacd •.nloB eat-
.tand.n i.t w.r 1339 • .non Dorf (REIMER 11. Nr. 528). Gl .. bütt.n •• il 1349 im Spe ... rt b •• eugt I(StA
Marburg: Kap. 388. f. 20) •• 0 .pit.r Rupp.rllhüll.ll. N.ubülI.n uew.

14) Erb.bung d•• Kap.lIe in Wi.llb.l mit Ro~be.~bu.n, Breyd.n.t.in (NeubUllen). HeigenhrUdten.
H.hidlltb.1 (WüRDTWEIN I, S. 761; AMRHEIN. Beur.g. S. 149 f.) .

15) Vgl. H. MICHEL. B.itr ••• Geogr.pbie d. dt. Kullurl.lld • .n.ft. Di... Frankfurt/Main 1925.
16) B••• im G.bi.t d. El•• v. u. Subbad. im Südw.lI.n, .n der Wagenb.d. im Südollen (SIEBERT

S: 92 ff.) •
17) 1602 für Bi.b.rsrand a. Ums.bans mit di •• er Motivierung be•• ugt (StA M.rburg: 86 S ISOI).

In.of.rn in der Unter.chied owi.chen ober.m Bieber- u. Lobrt" wobl doch gering.r. al. MICHEL S. 6 f.
IDnimmt. .

18) B.rgindu.trie D. SaHIl"nbetri.b •• it 15. lb. g.nau.r au Yerfolgen; ..gI. 5IEBERT S. lOB n.;
CRAMER.SCHWAB K.p. VI. "gI •• ud. 1. STRIEDER, Di. Frachtfuhrl.ute yon Frommerob.ch in Autw.rp.ll.
In: F•• tS.be f. G.rb.rd S•• lig.r. L.ip.ig 1920. S. 160 ff.; H. HONLEIN, Die Fr.mm.rob.mer Fubrl.ute
<S.nrift.nreibe a. Ge.d.. d. Stadt Lobr. H. 1). Lobr 1949.

19) PEarrei Lobrbaaptell 1057 g.gründ.1 (LEHMANN S. 676 1·1. - ,Prarrenh.u.ell, Aura (1) 1059
(DRONKE Nr. 760). Phrrei.n Ernltkir.n.n a. (Ober)b ... enb • .n 1184 (REIMER I, Nr. 112), L.uf.d. in
d. Pfarrei S.ilauf '(1184 Z.baten, ebd.), E.d..u um 1000 P NA 13 (1888), S. 610. .

20) So Bi.b.r. L.ufad., Sailauf; dag.g.n Burg. u. MarjoB w.bncheiIlHd. ent bommitt.lalt.rli.n.
wobl .ud. die Kablort. erll .pit.r. .bauI.n.Bildung.n .ud. ellipti.d. (M.rne. a. lo .. a au. M•• nolf •• ·)·
Laa.ing.n a. Bi.b.r uropr •• L.n •• enc ••••• • (REIMER. Orlllexikoll S. 295. 328). • ,



56 C. Cramer

lohle auf belden Ufern Raum fiir'einen ziemlim durchgehenden Kulturitreifen
und hier haben sim aum in mäßigen Abständen lebensfähige Städte entwickelt:
namentliwan den erweiterten Ausgängen der Quertäler. In der Verteilung der
Sledlungsdichte hat auw hier der Westrand einen Vorsprung; einzelne Bwmale
Sandlößzonen ziehen sieh von der Südwestecke his gegen die untere Kinzig!1), -
woder Maintalsaum durch die großen Niederungswälder um Hanau abgeswlossen
wird. Weiter flußaufwärts werden die einzelnen Siedlungskammern stärker
zusammengedrängt-, die Gemarkungen kleiner und unregelmäßiger, nur im
äußersten Südosten zu einer hreiteren, muldenartigen Waldliwtung geöffnet.
Swwäwer ersdieiaen die siedlungsbildenden Kräfte audr in dem verhältnismäßig
engen Mäandertal der mittleren Kinzig und auf den schmal gebauten Gleithängen
der unteren Sinn; von der Talsohle sind einzelne zumeist isolierte Gemarkungs-
blöme in den bewaldeten Hang hineingeschnitten. So sind die landschaftliehen
Voraussetzungen im äußeren Grenzsaum des Gebirges nidir überall gleichartig.
'Die Besiedlung vollzieht siw überwiegend in getrennten Dorfgruppen, deren
Anlage durch Enge oder Weite der Flußtalung bestimmt wird, ein größerer wald-
offener Landstrich ist auch hier nicht zu finden. Trotzdem führen die Anfänge
einer intensiveren Bodenkultur in das frühe Mittelalter hinein. Mit Ausnahme
des Südrandes beginnen ihre Zeugnisse, wenn auw ungleich verstreut, im 8. und
9. Jahrhundert, und das freilich noch nimt sieher bestimmte "Ascapha" des Ra-
vennater Geographen reicht in eine now ältere Smicht zurüm22). Grundwort-
typen wie -ingeu, -heim und -statt weisen auf eine frühmittelalterliehe, zum Teil
wohl now vorfränkisme Besiedlung, die sim hezeidmenderweise vor allem auf
die Westseite konzentriert!S). Die Hauptmasse der vornehmlich im Südosten
verbreiteten -feld-Drte und der im Norden überwiegenden -hausen-Gruppe
gehört eimer nom in die Spätzeit der fränklsehen Kolonisation!'). Aum hier ist
eine kleinere Siedlnngssmimt mit älteren Gewässernamen vertreten25), die mit
der ersten Gruppe zusammen in der Regel das Kontingent der Gerimts- und
Pfarrorte stellt. Daswischen ist endlieh die Masse der zeitlim meist smwer zu
bestimmenden .ham-Orte und ähnlicher Typen verstreut. Sie zeigen, daß das
erste Stadium der agrarischen ErsdJließung aum in diesem äußersten Streifen
der Gebirgslandsmaft nom größere Liieken für. die spätere Ausbautätigkeit
übrigließ.

Drei Siedlungszonen sind also in dem Gehiet zwismen Kinzig und Main zu
verfolgen: das innere Spessartmassiv, der von ihm. ausgehende Ring der Erosleus-
täler und der äußere Saum des Flußvierecks. Dimte und Wirtsma£tskraft der
einzelnen Siedlungskammern nehmen nam. dem Außenrande hin annähernd
gleimmäßig zu, das Smwergewiwt liegt dabei im Wesentlimen auf der Westseite.
Die Breite dieser Zonen ist jedom sehr ungleiw. Der am weitesten ersmlossene

21) 0.11. d. Main•• D d. El ...... A.dun 11. 1IDt.r.n K.hl (Frei«ericht 11. bit AIt.nh.BI.u).
22) VII. J. SCHNETZ. Die rechllrh.ini.ch.n Alem'DD.norte d•• G.olroph.n ..en R.... lln.. AUfr. 60

(1918). 8. 57 ff.; KLEIN B. 16 If. .'.
23) DeniDI.n. M.iDfliDI.n. GrnbiDs.n (.b.r nIcht L.IlZlDS.Il ••. Allm. 20); Klolnoltb.im (,O.enh.im'),

Wel.heim. WilmaDd.heim (AI•• BOo); Albuad •• W.llu.d.. Dua Im Norden Wirlb.im, Höchlt (? Holti);
Im Südouell W.rlbeim. R.tt.roheim, .W.nkh.im· (- WiDdh.im? d.. bei SCHNETZ, N.uII.dt 8. 6S er ..
iID 16. lh .• Ia WiDheim h.lest ... on WEIGEL S. "4 irrie ,.d.ale.), N.uu.dl. Nicht dasesoD Huckolhoim
(.0 WEIGEL 8. 474. KLEIN 8. 12), du 1282 Ho.. kuJl. (REIMER I, Nr. 604) n. DOch 1475 Hochkol1.
Hockel (WORDTWEIN I. B. ,.3 ff.). Auch H.rherl.hain b. Fromm.rah.ch ö£tero .1. ·heim·Or •• ng••
•ehea. Die SchluBlol,eruD,en ..on KLEIN S. 13 b.ruheD s. T•• uf irriger Lokalisi.runs (BurgjoB.
Phfr.llh .... ell. Aura). '

U) lID Südoaten am Altf.ld. bel. ouch ölIl. d. M.iD'; an d. minI. KiDSis +H.rg •• f.ld. +H ... f.ld
i.d. Wirth.im.

25) So (Allell)baBln. Orh. Sal. (.. rmudich .piter durch Phrrort S.lmüD.t •• ereelol). Burg.iDn
rfrfibe. Ni.der.inn). Lohr, RoriDlach. (- Neu.udl), B.f.nlohr (früb.r Ni.d ..rlohr ... "I. SCHNETZ. Lir.
Problem S. 8 I.)•.. leUeicht R .. loch. ..



Landeshoheit und Wüdbann im Spessart 57
St~eiren der Außenseite ist BO smmal, daß er gegen die eingeachloasene Gebirgs.
masse kaum zur Geltung kommt und in einzelne Kleinlandechafteu zerfällt.
Die gleiche Gebirgsmasse isoliert aber aum die engen Baehtäler, die von ihr aus.
gesandt werden; sie erzwingt dadurch die Bildung langgestredl:ter, smlaum.
förmiger Siedlungseinheiten, denen die Verbindung zur Nachbarlandsmaft fehlt.
Nur die Formationen des Vorspessarts geben etwas weiteren Raum, dom sind sie
wiederum nach außen durch die Waldniederungen an der unteren Kinzig und
Kahl abgesperrt. So zeigt das Siedlungsbild sehr deutlich, daß die wirtschaff-
Iiche Erschließung des Spessartraumes in eine andere Rimtung zu gehen hatte.

Eine ganz andere Wirkung übt der Spessart dagegen auf den Fer n ver.
k ehr aus. So zögernd sim die Besiedlung in seinen inner~n Raum vorwärts.
schob - die Straßen hat er förmlim angezogen. Er teilt diese Eigensdiaft mit
dem benachbarten Vogelsberg, dessen Verkehrsrimtung allerdings nicht in der
gleimen Achse lag; hier führten die Wege zum Nordosten, auf dem breiten
Plateau des Spessarts überwog die Südostrimtung. '

Die Kontinuität der Spessartstraßen ist sehr bedeutend!'). Bis zum Ausbau
des modernen Chausseesystems im 18. und 19. Jahrhundert waren sie in ständi.
gem Gebraum, freilid, an zahlreimen Stellen durch abkürzende Zwischenstredl:en
undAnschlußverbindungen ergänzt und von derObrigkeit als Iliebs- und Schleieh,
wege oft übel angesehen. Soweit wir sie anHandderOberlieferungbis in dasFrüh.
und Hodunittelalrer, also vor das 13. Jahrhundert, zurüdl:verfolgen können,
sind es durchweg Höhenwege, die im Zuge der Wassersmeiden auf dem höchsten
Geländeniveau oder mindestens über dem Quellrande verlaufen. Von diesem
älteren Fernwegtyp heben sim deutlid; die jüngeren Taistraßen ab. Sie sind als
Fernverbindung nimt vor dem späten Mittelalter namweisbar und beginnen
häufig als Lokalverbindung zwischen Nachbarstädten oder Amtsmittelpunkten.
Im Gegensatz zu dem durchgehenden Zug der Höhenwege ersmeinen sie daher
nimt selten aus einer Reihe von Einzelstredl:en zusammengesetzt.

Von den West.Ost.Verbindungen erweckt die Birkenhaine~ Straße besende-
res Interesse durch den kurvenreimen Zug, zu dem sie im Verlauf der Wasser.
scheiden zwischen der unteren Kinzig und dem Mündungsgebiet der Fränkismen
Saale gezwungen wird; die hochmittelalterliehen Itinerare erweisen sie als einen
der wichtigsten Fernzüge vom Untermainland zum ostfränkischen Raum. Im
Südteil des' Gebirges eutsprlcht ihr die Verbindung Aschaffenburg-Lengfurt
(später Marktheidenfeld)-Würzburg, die 'sim als "Poststraße" bis zur Gegen.
wart gehalten hat!7). Jüngeren Datums dürfte mindestens in ihrem spätmittel,
alterlim überlieferten Verlauf die Lohrer Straße (Asmaffenburg-Lohr) seinZ8).

Mit Simerheit darf dagegen die Kinzigstraße, ein Zwischenglied der Fernver-
bindung Frankfurt-Leipzig, einer späteren Zeit zugewiesen werden; so außer.
ordentlleh hohe Bedeutung diese Talstredl:e weiterhin erlangt hat, zeigt dom ihre

26) Für dea Nordtei[ Einu[nlmweise bei CRAMER.SCHWAB KIp. I. Die Er~.bnl ••e der dorti~e ..
Unter,amanll ded<ea .im im We.entlimen mit dene .. Ton W. GORICH für de. helli.me .. Raam; T~[.
W. GöRICH, R.. torte all alte .. StraBe. In: Fe.t.mr. f. E. E. Sten,e[, 1951; der ••, Orte.we~ ... AaltanTia
ia DOaer Simt (Germanil 1952).

27) 839 ,heriot .... " (DRONKE Nr. 655; 1'1[, SCHNETZ, Neullldt S. 69). Die Bedenken KLEINS S. 5
~e~e. ihr Alte .. erlmeinea s.... eit,ehend; für frühe B... auan~ 'premen der Ortlnlme Lenglart (DRONKE.
Trod. Kap. 4, S. 81) a. die Eb. WiIIi~i. sa~ •• mriebene A.mllfenbarger M.inbrüd<e (H. DORMER, Efl' .
bi.mof Willi~i. T. Mains. Leipsis 1895, S. 125 f.).

28) Lohr-aörd[. Rothenbam-Llaflm-A.maUenbarll, mit Abowei,ung Dellinl.n~eligen.tldt-Stein.
beim; ihr überlieferter Verl.uf .. oh[ durm die m.in.i.me StrlBeapolitik bedingt (weitere ... ie Aam. 26).
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nähere Untersuchung, daß sie kaum vor den ersten Jahrzehnten des 13. Jahr.
hunderts in den großen Verkehr aufgenommen sein kann29).

Die Bodengestalt 'des Spessarts' hat in der Nord-Süd-Richtung nur für eine
durchlaufende Wassersmeidenverbindung Platz gelassen, den Eselsweg, der sim
als Weinstraße vom Ostrand des Vogelsbergs über den Hochspesaa-r zum Süd.
westwinkel bei Miltenberg hinzog und im Heuweg eineAbzweigung zum Süd.
osten (bei Wertheim) entsandtes"). Ein weiterer Strang verlief üher dem oheren
Kinzigtal in das Frankenland und traf ala Hcchstraße bei Gemünden mit der
Birkenhainer Straße zusammen, so daß hier ein Verkehrsknotenpunkt. von '
größerer Bedeutung entstand. Vergessen wir schließlid; nicht, daß auch der
Wasserweg des Mains eine wichtige, schon von den Karolingern mehrfach be.
nutzte Verbindung darstellte.

Die Anpassung der alten Fernwege an das Gehirgsrelief erklärt es, daß
Besiedlung und Verkehr im Innenspessart bis in das späte Mittelalter fast ganz
voneinander getrennt sind. Städte haben sim nur am üußersten Rande ent-
wi<kelt; beaeichnenderweise hat gerade die späte Kinzigstraße ihre Bildung be.
sonders gefördert. Nur im Zuge der Birkenhainer Straße haben sich mehrere
Plätze in Etappenentfernung entwickelt, an denen später das Stift Asmaffenhurg
sitzt, und die Vermutung ist nicht unbegründet, daß diese Fronhöfe als Rei c h s·
gut an der stark benutzten Fernverbindung angelegt wurden'"). Aber gerade
darum erscheint es besonders aufschlußreich, daß sim nur ein einziger und wohl
nidrt einmal früher Stützpunkt dieserArt imGebirgsinnern namhaft machen läßt:
der Hof Lohrhaupten, der nicht unmittelbar an der Straße selbst, sondern etwas
unterhalb am Quellrande des Lohrtales gelegen ist. Selbst die Kreuzungsstelle
am Eselsweg hat keine Siedlung hervorgebracht, Dichtee ist wiederum nur der
Gebirgsrand an den wichtigsten Flußübergängen besetzt. So ist in Asmaffenburg
mit Sicherheit ein karolingischer Königshof anzunehmen=}, An der Straßengabel,
die sich am Nordostrand vor der Saalemündung entfaltet, ist Reimsgut in
Sehaippach bezeugt, weiteres in Langenprozelten und Kleingemünden zu ver.
muten33). Vielleimt war auch die Kinzigfurt bei Salmünster mit einer ent-
sprechenden Anlage besetzt. Über die Verhältnisse am Südspessart ist nom
wenig bekannt; immerhin verdienen die Flußühergänge bei Miltenherg-GroB.
heubadi sowie bel Lengfurt und UrpharS4) in dieser Hinsicht eine gewisse
Beachtung,

So ist.einweitmaaehigea Nets von Verkehrsstützpunkten zu erschließen.dessen
Anlage zumindest am äußeren Spesaartsaum . in einen engeren Zusammenhang
mit der Siedlungstätigkeit des fränkiswen Königtums gestellt werden darf.
Im Zuge der gleichen grundherrlichen Organisation ist es an bestimmten Stellen
unterhaut und erweitert worden. Aber auch hierbei liegt das Schwergewicht auf

. der West· und Nordseite. Im Aus(h1uß an den dicht gelagerten Reimsgutkomplex

29) Funkfurt- ..ördlim Hanlu-Gelnbou.en-Smlümtern-Fulda. Der lrühmiuelalterlime Fernyer.
kehr III die. er RImt1lnr führte tiber die Vogelsber,.traSen (de.,I.)

30) In einzelnen Ab.mnltten lum .1. Wein.tr.Se. Rennwe,. Kirrner.w., u.w, be.eimn.t. M.Intiber.
,US bei Urphar .üdö.t1. Wertheim (vgl. A. SCHREIBER. Neue DauBtelno •• einer Lebens,um. Wolframo
y. E.menbom. Frankfurt 1922, S. 31 ff.; KLEIN S. 6; WEIGEL S. 474).

31) Somborn (dort aum Fuld.er Klo.terhof)-Lohrhlupten-Lanrenpro.elten mit Kleingemiinden
(Villikuioll dei Stifn AImaUenburg). Vgl. hierzu u. lum Folgenden CRAMER-SCHWAB Kap. Ill. Nimt
berüdtolmti,t ilt eine jün,ere Reim.guumimt. die aehr wlhnmeinlim mit der Ansbildung der Herr.mart
CelDb,vlell ia It.uli,mer Zeit au•• mmenbingt.

, 32) Vgl. KLEIN S. 48. AUI dem Stadt,rundriS dürften nom be.timmtere Ergebul .. e IU ,ewinnen .ein.
33) 983 DO 11. 311 (•• a. Anm. 31).
34) Der Be.it. de. Prop".1 Holzkirmen in U.· (DRONKE, Trod. Kap. 28) klnu aUerdiug. aum a...

derer HerkanCt .eiD.
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im westlichen Untermainland35) ist das Flußufer nördlich AschafEenburgs mit
mehreren Villikationen hesetzt, die sehr wahrschelnlldi auf älteres Königsgut
zurüd!:geführt werden dürfen, wie der alte Römerplatz Großkrotzenhurg und
die Kleinostheimer Mark. Weiter nördlich erscheint am Ausgang des mittleren
Kinzigtals im Gericht Wirtheim eine geschlossene Siedlungseinheit auf Königs.
land. Nam Lage und Flurgestalt wenig organisch in das Schwemmland des un-
teren Biehergrundes hineingezwängt, durch eine Bergzunge awisdren Wirtheim
und Höchst aufgespalten, kann man sich ihre Bildung sdrwerlich ohne einen
planmäßigen Eingriff in das Landschaftsgefüge erklären; möglfcherwelee 'steht
sie in Zusammenhang mit dem Eisenbergbau im Biebergehiet38). Auch der he.
nachbarte Reichshof Orb verdankt seine Bedeutung nicht landwirtschaftliehen
Rüd!:sichten, sondern der Salinenanlage'"}, Auf der Ost· und Südseite können
dagegen nur die schon genannten FurtsteIlen mit einer gewissen Wahrscheinlich.
keit als Einsatzpunkte der fränkischen Königssiedlung angesprochen werden. Die
frühere Stellung von Homburg38) in der Flanke des Lengfurter Mainübergangs
und von Kreuzwertheim~Sa) neben der Flußschlinge von Urphar ist noch unge-
, klärt. Im Ganzen hat also die, bedeutendste Grundherrsro.aft, des Früh.
mittelalters im Kinzig-Main.Viered!: verhältnismäßig geringe Spuren hinter-
lassen. Ihre Tätigkeit läßt sich beim Ausbau bestimmter Verkehrspunkte, bei
der Ersehlleßung von Bodenschätzen am Außenrande verfolgen, das elgentfldre
Gehirgsmassiv hat sie kaum herührt.

Es liegt auf der Hand, daß die Spessartbarriere eine besonders nachhaltige
Bedeutung für die pol i t i 8 ehe Auf g lie der u n g gewinnen mußte. Hat
doch schon die Ausbreitung der urgeschichtlichen Kulturlandschaften an den
Rändern des Mainviered!:s Halt gemacht; die große Ringwallgruppe über dem
Quellgebiet des oberen Biebergrundes ist relativ wohl am weitesten in das Ge·
birgsinnere vorgeschobenSO). Die römische Militärorganisation, deren Grenz·
führung sonst nicht ehen große Rüc:ksicht auf die Bodengestalt nahm, hat siro. dem
Mainlauf angeschlossen; eine Grenzkorrektur, durch die der Limes im 8päteren
2.1ahrhundert von Wörth his MiItenherg vorrückte, zeigt, daß man für das Glacis
auf dem Ostufer im Verlaufe der fortschreitenden Kolonisation keine bessere
Verwendung gefunden hatteCO). Aber auch die frühmittelalterlichen Gaubelege
erstred!:en sich ebenso wie die Zeugnisse über die Grafsro.aftsverteilung nur auf
die AußenzoneCl). Das SiedlungsbiId läßt vermuten, daB der Innenspessart kaum
erschlossen war und eine kompakte Grenzscheid~ zwischen den henaro.barten

, 35) Vst. CLOCKNER. Reich.",t S. 195 cr.
36) 976 Wirtheim. Höchot. K .... I (DO 11. 128).
37) 10M DH IV. 136. Die Ab.chriftea überli.fern allerdin~ •• ulm .. um foaliba.' (YSI. Vorbem. ebd.)

and Torh.r .pi ••• tioniba.'; obwohl ia der weit.rea Um~.banr; L.chof.ng be.eagt lot (1314 in der anteren
Sinn n. Lobr. StA Marbars: Kop. 34S. f. 107 f.) dürhe die üblich. Konjektar ... Unarum' aa nrtreten .ein.

38) 993 angebUch. Re.titution würaburlli.cher Rechte (DO HI. 140).
, , 38.) 1009 Marktnrleibans DB n. 207, ...gl. P. SCBOFFEL. Der Markt ...on Wertbeim yon 1009.
ZGO 93 (1941), S. 468 ft. Dasegen jet.t K. HOFMANN. Der Markt Wertbeim TOm Jahr. 1009. ZCO 99
{19S1) S. 317 ft. Doch lührea allealalla aeino oiedlung.,e.chidlllichen Argumente ein Stüdt welter.

39) VII. C. L. THOMAS. Di. Rinpille im Quell,.bi.t der Bieber Im Spell .. t. Nu •• Anm. 34 (1904).
S. 179 tt; SIEBERT S. 67 f.; KLEIN S. 9 ff. • •

40) VSI. K. SCHUMACHER. Siedeh.ns.· a. Knlturge.ch. d. Rb.,nland. n. MOlna 1923. S. 80 r.
41) Mainsaa: We.lI.h. bio aar Wallench.id. KabljKinais: Wettereiba: Nord.ehe kin.i~.ufwirt. hi.

~tw. Sleinn; Saal.saa: oberea Kin.is· a. Sinng.bi.t; Wald .... engaa: Maindr.i.dt a. aüdö.tI. Sp .... rtrand.
Für die Süd .. it. kein B.ler; Torband.n, In .inem Diplom über W.rtb.im .ind Cau. aDd Cubch.hunS.b.
nicht au.s.füllt (1009 DH 11. 207). VII. W.it ... a bei F. STEIN. Der fränki.ch. Sulsau nach deo Kloller
Fuldi.ch.n Tradilionlnrltund.n. AUfr. 21 (1871). S. 10 ff. uad d.n ••, Di. o.,frinki • .nea C.ue. AUfr 28
{ISSS). S. 327 If.; KLEIN S. 15 If., CRAMER.SCBWAB Kap. 11.
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Gauen bildete, ein ..eonfinium", 'wie es um die Mitte des 9. ] ahrhunderts am
Gehirgsstodt der Hohen Rhön, zu Beginn des n. im oberfränkischen Speidteshart
überliefert ist'!). Im Gegensatz zur Nordrhön, wo sim der Grenzsaum durch
die vordringende Bifangtätigkeit schon in der Auflösung befand, muß diese
Flädtengrenze bis in das hohe Mittelalter ziemlidt konstant geblieben sein. Und
hezeidtnend genug wird das Gebiet, zu dem der Südostrand des Spessarts
gehörte, als Waldsassengau zusammengefaBt.

Die Grenzfunktion des Speesarts, die sim bei der Spärlichkelt der früh-
mittelalterlimen Zeugnisse nur mittelbar erkennen läßt, hat einen eigentüm-
limen Niedersmlag in der kir ch I i men 0 r g ani 8 a t ion gefunden. Wäh-
rend sim die Abgrenzung zwischen den Diözesansprengeln von Mainz und _
Würzburg im Gebiet der oberen Kinzig siemlieh genau an die früher überlieferte
Raumgliederung der Gaue gehalten haben muB, greift der Ardtidiakonat des
Aschaffenburger Propstes von St. Peter nnd Alexander kei1förmig über die
Spessartmitte hinweg auf das gesamte Lohrtal bis an den Main und fast zur
Saalemündung herabU). Es ist ein Vorstoß, der zunämst ganz unmotiviert er-
scheint. Er findet keine Begründung in der Landsmaftsstruktur des Ostspeeearte,'
der sonst in seiner ganzen Breite nam Würzburg orientiert ist, er findet aber
audr keinen Rüd.halt in seinem Hinterland, denn das südwestlidt anschließende
Gebiet um WiesthaI und Rothenbuch hat, wie wir uns erinnern, erst im späten
15. Jahrhundert eine Pfarrorganisa:tion erhaltenU). Das obere Lohrgebiet wird
aber schon 1057 als kirchliche Einheit durch den Erzbismof zusammengefaßt1.).
Lassen wir zunächst dahingestellt, was daraus weiter zu folgern ist. Nur ein
Moment zieht jetzt scheu unsere Beachtung auf sich: die Einhruchsstelle des main-
zischen Sprengels folgt dem Zug der Birkenhainer Straße, an der wir eine
frühere Siedlungstätigkeit des Reimes vermuten dürfen. Wenn die Grenzwirkung
des Hochspessarta an dieser Linie nicht zur Geltung kam, ist es doch sehr wahr-
scheinlich, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen der wirtsmaftlichen Er-
schließung und dem,Aushau der staatlichen Organisation bestand. Denn die Ent-
wicklung der kirchlidren Verwaltungshezirke .wird smwerlich aus sim allein
heraus diese unerwartete Rimtung eingesdrlagen haben.

Es wird nun unsere Aufgabe sein, die geschiehtliehe Struktur der Spesaart-
landschaft unterdiesen Gesidttspunkten genauer zu betrachten.

I '

n. Der kar 0 I i n g i 8m e 5 pes 88 rtf 0 r 8 t.

Das erste Quellenzeugnis, in dem uns der Spessart entgegentritt, beaeldmet
ihn als Königsforst. Es ist das bereits erwähnte Diplom Ludwigs des Frommen
von 839, in dem ein 'I'ausehvertrag zwismen dem Fuldaer Abt Raban und Graf
Poppo I. aus dem Gesdtlemt der älteren Babenberger über Besitzungen im süd-
westlichen Wal d sas 8 eng a u bestätigt wird. Die Überlieferung ist zwar
nicht erstklassig, sie besteht aus einer leimt korrumpierten Absmrift des frühe-
ren 12. ] ahrhunderts und zwei stärker veränderten Wiedergaben im Koplalbuch
des Fuldisdren: Mönches Eberhard (1150/65), aber sie bietet keine Verdamts-
momente und darf in den sachlich wesentlimen Partien als zuverlässig betramtet

'2) 863 BiC.n« Rodenblch .iidö.t1. Gerdeld ,ia eoaCinibD' CrapCeldoao et S.Io«eDollo· (DRONKE
N•• SM. ",I. REIMER, Ort.lexikoll S. 39'; kaDm +Rotb.da bei H.neaboC); 1003 ,Speiche.bart qu.e
B....... 1ll • Fraaei. di"idlt' '(MG SS IV, S. 690; S. o. Anm. 5'.

U) VII. WüRDTWEIN I, 8. 760 If••802; F. I. BENDEL, Die 'Wü .. bor,er Diölellam.trikel ID' der
Mitte de. 15. lb •• Wü"b. Diö.ellnse.chbl. 11 Z (193'); CRAMER.SCHWAB Kap. VI. Der ihellft Archi.

. dilko •• tobelel "D. 976 Sibl kei .... AaI.chlnS über den UmflDI dei Spreu,e" (MUB I Nr. 219).
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werden4') •. Auch die für uns wichtigste Stelle ist in allen drei Abschriften mit
nur geringen Abweichungen erhalten. Geben wir sie in der. ältesten Fassung
wieder: "et econtra in compensatione dedit antedictus Poppo ex rebus prefati
comitatus sui ex villa scilicet Romeningas [Remlingen südöstl. Marktheidenfeld]
••• in eodem pago [Walcsatio] in foresto nostro vocabulo Spetheshart quandam
portionem silve, que ab his terminis circumdatur ••• "45). Das weiterhin be.
schriebene Waldstück umfaßte einen Teil·des südöstlichen Mainwinkels, in dem
sich der großenteils vermutlich erst allmählich gelichtete Siedlungsraum der
späteren Zent Michelrieth erstreckte; auch die fuldischePropstei Holzkirchen
verfügte hier über Streubesitav), Als Gegengabe erhielt der Graf "ad partem ••
comitatus sui" 11 Hufen mit ihren Hörigen in Derringen, das gleichfalls im Wald.
sassengau, südwestlich von Holzkirchen, lag•.

Die Bestätigungsurkunde des Kaisers gibt einen ziemlich genauen EinbÜck
in die Rechtsverhältnisse. Der Waldkomplex im Spessart hildete offenbar einen
Bestandteil der Villikation Remlingen und hatte mit dieser zusammen als Amts.
gut zu der popponischen Grafschaft gehört. Da der ausgetauschte Klosterbesitz
in Dertingen ebenfalls wieder zum Amtsgut geschlagen werden sollte, darf man
annehmen, daß der Wert der beiden Tauschobjekte ungefähr gleich hoch einge-
schätzt wurde4?). Abt Raban stand zwar hoch in der Gunst des Kaisers, dessen
Sache er gemeinsam mit Poppo gegen Ludwig den Deutsmen vertrat, und wird
bei dem Tausch nimt zu kurz gekommen sein. Trotzdem erhalten wir dadurch
einen gewissen Aufsmluß über die Bewertung des Waldbesitzes; der Bezirk, den
das Kloster gegen 11 Hufen erschlossenen Landes erwarb, muß mindestens den
Umfang mehrerer Dorfgemarkungen eingenommen haben. .

Was ist nun aber der RechtsinhaIt der Erwerbung? Das Diplom formuliert
ihn in der Dispositio: "ut, quicquid pars iuste et rationabiliter aIteri contulit
parti, deinceps per hanc nostram auctoritatem iure Eirmissimo teneat atque
possideat, et, quicquid exinde facere voluerit, libero in omnibus potiatur
arbitrio". Damit ist den beiden Kontrahenten die YerfügungsgewaIt über Grund
und Boden zugespromen. Aber auch nicht mehr. Yon einem Ferstrecht, wie
man es in Fulda später nach einem Dorsualvermerk des 12. Jahrhunderts auf-
gefaßt hat4S), ist offenbar keine Rede. Gilt die gleiche Bestimmung doch auch
für den abgetretenen Besitz in Dertingen. Das kaiserliche Diplom läßt nom
nimt einmal erkennen, ob die Einforstung des Waldgebiets eine Bestätigung er-
forderlich machte, denn bei dem Tausch ging es um die Übertragung von Amtsgut.
Was für Rechte der Königsforst enthielt, muß daher zunämst nom offen bleiben.

Wir erfahren aber noch etwas mehr. Nam Ausw~is der Grenzheschreihung·
berührte der poppenisehe Waldbezirk die "marma" des Kosters Neu s t a d t.

44) SIA Marbur" R la 839 Juli 9 (B); J. ·F. SCHANNAT, Corp. trad. Fulden.ium. Leipd, 172',
Nr 550 (C'); DRONKE Nr. 655 (C'). V,I. dun Re,. imp. I, 2. Aufl. (1908) Nr. 996; STENGEL, S. 8 f.
Bel O. K. ROLLER, Eberhard Y. Fulda u. a. Urkuadeukopien. Di ... Merhur, 1901, Beil. Nr. 87 u. 178 aoch
irrtümlich Abi Huosi al. Empfänler ODseseben, in Nr. 178 wohl nraeheullich Ludwi, d. DI. alt Au••
• Ieller. V,I •• 1UII FoI,eadea K.rl. S. 53. .•

45) So B, "OD dem Cl aD die.e~ ~telle Ilur We~tl abwcl?-t; ~t: ,iD eodem p.So et loro,~o ""oc.balo
S ehle.hart'. Du • ..,.ud.t. de. OrlSlaah konato ,m S.ts Dlchl w••dor,eseb:a werden. -
p 46) Dabei auch der.ID de~ Grealbe.chreibun, ,enaDnt. O~. "Chnom.rma (DRO~KE, Tra~. I(.p. =~).

d jodoch ebeuo wie die iibr.ce. PaDkte der sad. uad \V .I.".lle DOchDich. fe.tsele,1 '1'. Für die Nord'.lIe
elr SCHNETZ Neulladl S. 55. durch den STEIN. Di. C.ue GoSfold, W.ld ..... D•• Dd Boden.ch, •••

"lUfr. 22 (l874), S. 230 n., üb.erholl ut. Vielleicht wird eiDe Grensonterauchua, der Zeat Michelrielh
welterführea. . ' .

47) V,I. im BeslD. d"" N.rratio den Tex. "0. B und Cl, ,••• quandam .ommut.tlo.etn pro
ulri •• que pI ..1!, a~iI.it.t. et ,roleeta. fecera.D'·; C' h~t dl,.clen:. ,. • • quod • • .. commutatioDelD pro
utriulque p.rl1' .t.btat. e. prof.etu eoele ... Fuldeal" reO.lleDI.· .-

48) Iu B. ,Preoeptum Luodewiol imperatori. an,. .nper qaibaldam portioaiba. foreIlI ..oo.bulo
Spolbde.bart'.· .
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Ober ihre Abgrenzung sind wir gut unterrichtet; in einer Fälsmu-ng, die um 1170
auf den Namen KarIs des GroBen angeEertigt wurde, ist eine Markbesdneibung-
aufgenommen, die wahrscheinlieh aus der Gründungszeit des Klosters im aus-
gehenden 8. Jahrhundert stammt. Sie umschließt einen langgestreckten Ge-
bietsstreifen über dem Mainufer, der sim von der heutigen Neustädter Gemar-
kung um das Tal der Hafenlohr his über Altfeld hinauszieht. Hier, in ihrem
SüdabscllDitt, trifft sie auf die Grenze des peppenisdien Waldbezirks, mit dem
sie drei Flurnamen gemeinsam hat4'). Die beiden Grenzzüge haben sim also
weitgehend gedeckt, und zwar hat man, wie das Diplom Ludwigs I. wahrsmein-
Iim macht, auf Neustadt als den älteren Besitzer Rücksimt genommen.

Der Platz, auf dem das Kloster durdi den wiirsburgisehen BismoE Megingaud
nam seiner Resignation gegründet wurde, stammt aus der Schenkung eines Be-
sitzers, der im Kreise der größeren fränkischen Grundherren gesucht werden
muß. Es ist, wie Stengel erkannt hat, sehr wahrsmeinlim der gleiche Hatto, der
in den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts als Graf am Mittelrhein zu ver-
folgen ist und wohl auch als Gönner des Klosters Fulda 780/81 an der Obergabe
der Mark Rasdorf (nordöstlim Fulda) beteiligt war, Ein ähnlimer Bezirk darf
aum als Inhalt seiner Schenkung an Megingaud vermutet werdenSO). Von einer
früheren Beziehung zum König, von der -spätere, wahrscheinlich smon in otto- "-
nieeher Zeit einsetzende Fälswungen mit verschiedenartiger Tendenz berichten,
weiB die einwandfreie "Überlieferung der Burkardsvita nichts; der alte Bischof
hat nach ihrer Mitteilungden Ort wegen der Anfeindungen seines Nachfolgers
Bernwelf unter den Smutz Karls des Großen gestellt, um mit seiner Unter-
stützung das Kloster anzulegen. Erst viel später, durch Otto Ill., ist Neustadt
endgültig in würzburgismen Besitz übergegangen51).

Die Klostermark umEaßt innerhalb ihrer alten Grenze ein langes Waldge-
biet, das bis zur heutigen Zeit kaum von Siedlungen berührt ist. Aum die
emmalen Quertäler weisen nur dürftige und relativ junge Spuren agrariswer
Tätigkeit auf. Dimter hesetzt ist dagegen der Randstreifen über dem Mainufer,
und hier dürfen mehrere Dorfstellen einer ziemlim alten Siedlungssmimt' zuge-
wiesen werden5!). Neustadt selbst ist auf dem Platz eines älteren Ortes Rorin-
lama gegründet worden; Schnetz hat ihn eimer mit Recht in dem Siedlungskern
des heutigen Dorfes vermutet, an dessen Rande die erste Klosterkirme nom im
Smwemmland des MainuEers errichtet wurdeS3). Der Ausbau war also zur Zeit
der Gründung Megingauds schon BO weit vorgeschrltten, daß man mit einer
gewissen Konsolidierung der Besitzverhältnisse rechnen darf. Erscheint nun mit

49) D Karol. I. 252. Vsl. SCHNETZ. Neu.udt S. 41 1£.; STENCEL S. S 1£. Die Flurorto Erpbenbruuuen-
u. Erleobru.DDea .ind allerdiDJI .u DDterlmeidea, d. der er.tere im Norden der Neullädter Mark liegt;
ein ErleDbruDD befindet .im aID HobeD Tbor nordwe.dich "OD Smollbrunn, aha in der Näbe eiDer
.pireren GreDle.
- SO) STENCEL. S. 10 f. Ein äbDlicher, allerdinl' .ebr .ummari.m absesrenster Be.irk der ebenrall,
.. illelrlleini .. :l.en Walabonen lot ,pÖler aD der mittleren Kinlis am S.ls überlidert (900. Smenkunl del
Craren Stepllan lDit Kon.en •• ein .. Brude .. Wal.bo, REIMER I, Nr. 35).

SI) ViiI'. Burklrdi. bS. F. BENDEL. P.derborn 1912. S. ~ I_I DO Ill. 140. M. BECK, Sludiea ••
Vorarbeiten •• Cerm. PoatiCicia. bS' A. DRACKMANN Ill. Berhn 1937. S. 13 rc., 158 fE. bl' ansenommca.
daa eine edile KarolinKeumeDkun, SUlrundeselelen b.be. Seine Beweidührunl!. se,en die beroill
P. SCHOFFEL Z. f. bayer. Kizmenle.ch. 12 (1937), S. 148 fE. u. 16 (1941), S. 136 If. Einwände erbobea
hat, kInn weder diplolD.d.ch nom .. chlim al. b.ltbar betrachlet worden; "11. CRAMER·SCHWAB KIp. IV
.. cl... Esk. 11; jetst auch STENGEL S. 2 f.

52) prorrort Harenlobr (früber Niederlobr, "Sl. SCHNETZ, Ur.Problem S. 7 rc.; Nou.tldt S. 12),
YielIelcht Windhei ... ( •. Aam. 23), Allreld (••upremum AIlCildi' bereill In de. Neullädler Crenzbeadireibuas.
"11. Anm. 49), wo anch De.its der .prop.tei Holakirchen (wie Anm. 34). In den oberen T.lab.chniUen nur
.ia.elne, wohl .pit. Höf ••• Mühl.at aD der W1seDbad:a eiDi,e W.ldhuleadörfer.
. 53) SCHNETZ, Neu.tadt S. 6, 10 I.; sur Kirchenanlase STENCEL S. 1. Für ErbauuD, Iuf einem

... dereD, anle. Könl,necht liebenden Rodunl,platl beliebt kein Anbllt,punkt: BECK S. 25 (",1. ADID. 51)
hat aa.meinead SCHNETZ mill.erllanden.
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dem Grafen Hatto ein Glied der führenden fränkischen Grundherrenschimt, so
wird daraus weiter zu folgern sein, daB diese Besitzerschicht an der Erschließung
des Waldrandes beteiligt war; möglicherweise hat sie bereits einen trundstoclt
von kleineren Dorfanlagen vorgefunden. Aus der Neustädter Grenzbeschreibung
ist weiter zu entnehmen, daB diese grundherrliche Organisation auch einen Teil
des weiter zurücltliegenden Waldes, mindestens in der Form einer Abgrenzung
nach Flurorten, erEaBt hat. DaB der Umfang des urbar gemachten Bodens im
Verhältnis noch sehr gering war, daß sich die Besiedlung auf den leichter zugäng-
lichen Außenstreifen beschränkte, entspricht dem Vorgehen der frühmittelalter.
lichen Bifangtedmik, die überwiegend mit der Anlage isolierter Kleinsiedlungen
an den Waldrändern einsetzte. Wir befinden uns damit im ersten Stadium einer
lockeren Villikationsbildung, die von dem neugegründeten Kloster langsam aus-
gebaut wurde; Neustadt hat sich dabei ziemlich genau an den Rahmen gehalten,
der von seinen Vorbesitzern gesetzt war, und das Hinterland wenig herangezogen.

Gegenüber dem südlim anschließenden Waldkomplex des Grafen Poppo muß
der Siedlungsstand in der Neustädter Mark also bereits einen gewissen Vorsprung
gehabt baben; wir erinnern uns, daß der Grafschaftswald eine gute Generation
später dem Wert von 11 Hufen gleichgesetzt wurde. Aus dem Vergleim der beiden
Nambarbezirke werden wir aber auch einen gewissen Rückschluß auf die Rechts-
verhältnisse ziehen dürfen. Der poppenisehe Waldanteil war his zur Zeit seiner
Abtretung 839 Amtsgut und stand damit unter Königsremt. Da er zu der Per-
tinenz eines entfernter gelegenen Fronhofes gerechnet wurde, darf man ver-
muten, daß er noch nicht allzu lange aus einer größeren Waldmasse ausgeschieden
war54). Die Neustädter Mark muB dagegen in der zweiten Hälfte des 8. Jahr-
hunderts freier Besitz einer adeligen Grundherrenfamilie gewesen sein, die hier
eine selbständige Rodungstätigkeit durchführte. Ihr Bezirk war bereits ab-
gegrenzt, als die benachbarte "portio sHvae" Jem Grenzzug angeschlossen
wurde. Dabei bleibt zwar immer noch die Möglichkeit offen, daB sim auch der
hattonische Grundbesitz in einem früheren Stadium auf könlgsrechtlicher Basis
aufgebaut hat. An dem benachharten Flußübergang von Lengfurt-Homburg
könnte wohl Reimsgut vermutet werden, und der Fernweg selbst zog am Süd-
rande des Neustädter Bezirks entlang54a). Aber die Struktur der Königssiedlun-
gen, die wir bisher kennengelernt haben, gibt dafür keinen sicheren Anhalt.
Für die Zeit, die der Sdienkung an Bischof Megingaud vorausging, wird jeden-
falls zu vermuten sein, daß der grundherrfiche Laienadel Beine Rodungsarheit
.auf allodialer Grundlage durchgeführt hat.

Eins haben die beiden Nachbarbezirke aber noch gemeinsam: auch in der
Neustädter Mark war keine Verfügung über ein Forstrecht enthalten. Die spä.
teren Klosterfälschungen, die mit ihren Angaben über die Ausstattung an allerlei
Remten nicht gespart haben, wissen nimts davon55) ; sie begnügen sich auch bei
der Ortsangabe damit, von einer "sHva Spehteshart" zu sprechen. Selbstverständ-
lim ist das nimt; dem Grafen Hatto wäre es als freiem Großgrundhesitzer schon
möglid! gewesen, sid! einen Forst einzuridltenU). Aherdamit brauchen wir

&i) E. lie,1 DaLe.Lier all de" Eillbarlbrief an dealr.ea.ID dem ei" Graf Poppo um Sd.aldDad.laa für
zwei Wilddieb. ,ebetea wird •• qui ia preleatia YCltr. CODyicti 'aeruut de quod.1D furta, quod cODuai•• raDt
far.ado feramlna iD domiDie. lor ••• e'. and die bei dell Heili,_ Petr •• 1IDd M.raelliDu, A.,l JClum.
batleD, ."mal der SeUceD.lädler Be.ill .päler bio iD deD Vor.pe.... 1 binelnreid.le (MC Epp. V, S. 133
Nr. 47· ",1. aud. Nr. 48). Dod. feLle" weilere Allbah,puDkIO.

54;) S. o. S. 58. Ei" ILnlid.e. VerLihDi. kan" "iellei<lll an der mittlereIl KID", awiod.ellder wabho.
Di.d.en Mark Sala and einem i" Salmiin.ler .a nrmaleDde" Köni,.Lof bellande" LabeIl (•• o. ADm. 50;
CRAMER.SCHWABKap. Ill).

SS) Aad. Did.1 d.. Sparillm DO Ill. 354 (".1. STENGELS. '), da. Dar "011 einem W.ld.DleU be.
rid.lel. Ebea•• iD der PorliD_aforlD.1 YOD D Karol. I. 252.
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kaum zu rechnen, denn viel näher liegt dom nun das Ludwigsdiplom von 839 mit
seiner Aussage über den Spessartforst, Es ist nicht zu bezweifeln, daß er sim
auch über den Waldabschnitt ausdehnte, in dem das Kloster errichtet war. Damit
kommen wir zugleich einen Schritt weiter. Denn das Grundeigentum in der
hattonischen Mark stand um die Mitte des 8. Jahrhunderts nach aller Wahrsmein-
lichkeit nicht dem König zu. Bestand der Forst schon um diese Zeit, so konnte er
also kein Recht am Boden umfassen. "Wurde er aber erst später eingerichtet, so
war das erst remi ausgeschlossen, "Denn das Kloster stand nicht nur unter
Königsschutz, es muß von Karl dem" GroBen ein Immunitätsprivileg erhalten
haben, durch das der Grundbesitz mit der Niedergerichtsbarkeit gegen fiskalische
Eingriffe gesichert war57); .. ,

Der Forst muB in dieser Zeit also einen anderen Redneinhalt gehabt haben:
Und auch seine räumliche Ausdehnung läßt sim aus den gleichzeitigen Zeug.
nissen nur auf einer Seite bestimmen; es ist sidier, daß er den Südostteil des
Mainvierecks umfaßte, und seine Abgrenzung entspridrt an dieser Stelle wahr-
ameinlim dem Landschaftsrahmen, der durch die Flußlinie gebildet wird. Mit
diesem vorläufigen Ergebnis wenden wir uns nunmehr der westlichen Gebirgs.
seite und damit zugleich. einem neuen Entwicklungsstadium zu."

Ill. Der A 8m a Et e n bur ger For s t b e z irk

In einem Evangeliar des Kollegiatstifts St. Peter und Alexander zu Asmaf-
fenburg befindet sim unter anderen gesmimtlim wertvollen Notizen die Aufzeim-
nung eines Forstbezirks58). Sie ist wie die übrigen Eintragungen wesentlim
später als das Evangelienbuch entstanden; während" dies nach dem Urteil
seines Entdeckers P. Lehmann nom dem 9. Jahrhundert entstammt, gehören
die von verschiedenen Händen gesmriebenen Notizen in das späte 10. und 11.
Jahrhundert. Die Forstbeechreibung ist wahrscheinlich59) zu den ersten Ein-
trägen und damit vielleicht nom in den Ausgang des 10. Jahrhunderts zu setzen,
allo in die Zeit, in der die Cnerlieferung des Asmaffenburger Stiftes beginnt,

Was hat diese Aufzeichnung zu bedeuten? Der lakonische Eingang sagt
wenig über den Empfänger und gar nichts über die Herkunft des Foratbeairkse
"terminus foresti quod pertinet ad Ascafanaburc". Die Üherlieferungsstelle
wenigstensläßt darauf schließen, daß er sich zeitweilig in der Hand des Kollegiat-
stifts befand; wenn die Herkunft des frühmittelaIterlichen Evangeliars bisher
auch noch nicht zu ermitteln war, zeigt der Inhalt der übrigen Eintragungen doch
umso deutlicher, daß es im ausgehenden 10. Jahrhundert zur Stiftsbibliothek,
also wahrsmeinIim in den Amtsbereich des Smolasters, gehörte60}. In diesen Ein-
trägen ist zwar mehrfach von der "ecclesia Ascaphanburgensis" die Rede, aber
ein ReliquienverzeidlDis führt ebenso wie die Forstaufzeichnung nur die über-
schrift "reliquiae aanctorum in Asschaffabure", und ein Nadttrag zu ihm beginnt
"has reliquias obtulit OUo adAssmafaburc"I1). Wir dürfen dieGrenzbesmreibung
al80 wohl auf ein Deperditum zurückführen, das für die Kollegiatkirme selbst
ausgestellt warlt). Wer aber kann der Aussteller gewesen Bein?

56) Vsl. GLOCKNER.Forllbesrilf S. 21 If. " . "
57) STENCELS. , CI.I Test bei E. MüLLER, B.hri, ••• Urkaade. Ladwi,. 01.. Fro...... NA 40

(l915). S. 389 ff. .
58) LEHMANNS. 6751 BRESSLAU, Not.. A.dI.lfe.bar'.n.... MG SS XXX 2, 8. 759 .AD•• 51

KLEIN S. 115 I. "
. 59) HOFMEISTERS. 265 A.... 4, 8. 267 A.... J. " . ~
60) tJber d•••••• pllt.r. Aaf,.bo •• ,1. A. AMRHEIN,Pril.ten S. 49. '
61) LEHMANNS. 673." . .
62) Boreit, di•••• fo.... I. BeCa.d dUrfte ,o,e. H. ·RINGSADn.h.... p.odlo., d.a du Forat I •

•Iae. Vor,iD.o. de. Stift •• e.dleDlu wo.do•• ei (Kola. A.dI.fl •• b•• ,-St.d, S. 6).
1
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Die Frühgeachimte des Stifts Aschaffenburg liegt trotz der streckenweise
nimt smlemten Überlieferung nod. weitgehend im DunkelnG3). Eine karolin-
gieme Grundlage darf mit Sid.erheit vorausgesetzt werden, denn Liutgard, die
Tochter des Sachsenherzogs Liudolf und Gattin Ludwigs des Jüngeren, war in
Asmaffenburg bestattet, und in späteren Nekrologen erscheint sie als "sancta
fondatrix" der KirmeS4). Vermutlich ist also eine erste, wohl nom monastiaehe
Niederlassung dem Schutze einer Königsburg anvertraut worden. Von ihr führt
aum eine Linie in die spätere Gttonenseit, in der 974 das Kollegiatstift als fest-
umrissene GröBe auftritt. Einen reichen Gönner aus Liutgards Nachkommen-
schaft hatte es damals gefunden: Herzog Otto von Schwaben, ein Enkel des
Liudolfingen OUo I. und des Konradiners Herrnann, ist in sämtlichen Kaiser-
urkunden von 974 bis zu seinem Tode 982 als Intervenient für das Stift genannt,
und mehrere Schenkungen hat er ihm selbst durch seinen Vetter, Otto 11., über.
tragen lusen85). Aber auch der Kaiser sparte nicht mit der Ausstattung und griff
mehreremals tiel in den Vorrat hinein, der noch an Reimsgut, besonders auf est-
fränkischem Boden, zur Verfügung stand. So ist die Grundherrschaft des Kolle-
giatstifts bis zu dieser Zeit aus vier Quellen gespeist worden: karolingismem
Königsgut mindestens aus der Zeit Ludwigs des Jüngeren, konradinischem Besitz,
ottonismen Schenkungen und Einzeltraditionen außerhalb des engeren Verwand.
tenkreises88). Sie besteht dementsprechend aus einigen gröBeren, aber verstreu-
ten ViIIikationsbezirken im Grabfeld und südlich der Rhön, sowie aus anderem
entlegenen Streugut, aber am Westrand des Spessarts haben die Erwerbungen
in der Umgebung des AschaHtals und nach der Kinzig hinüber bereits eine gewisse
Dimte erreicht,

Wenig später kam der wichtige Platz in mainzisme Hand. Zwei Eintragun-
gen des schon genannten Evangeliars berichten, daß Erzbischof Willigis an der
Bestattung des Herzogs in AsmaHenburg beteiligt war und ein Seelgedädrtnis
für ihn und seine Schwester Mathilde, die den Ort an den MartinsaItar übergeben
hatten, bestimmten). Die enge Verbindung des Erzstifts mit den Liudolfingern
spricht ebenso wie die Persönlichkeit des WiIligis, der gerade in dieser Zeit
größere Erwerbungen betrieb68), für die Zuverlässigkeit der beiden Namrimten.
Der Übergang an Mainz ist vermutlieh Ende 982 oder im Laufe des Jahres 983 vor
sim gegangen; da die Immunitätsverleihung für das Stiftsgut in Ebermannstadt
981 nom für die Kollegiatkirehe selbst ohne Erwähnung des Erzbleehofs ausge-
stellt wurde, und aum in der letzten Swenkung des Kaisers vom 1. Oktober 982
nimte von mainziswen Rechten gesagt ist89), dürfte es sich um eine letzte Ver.
fügung des Herzogs, der am 31. Oktober auf dem Italienischeu Feldzug verstarb,
handeln. Vielleicht hat seine überlebende Schwester Mathilde ihren Konsens erst

(3) Za"IDmeub .. uuS Lei KLEIN S. 46 rr.; HERBERHOLD la die.eID JL. S. IT £E.
(4) HOFMEISTER S. 261; KLEIN S. 5~. Die Fuse, ob eiu Kloller oder Prioral bow. eine Phrr.

kirche ...orou'SiDS, bedarf DOch weit er er Unteuumuns. Vgl. jetu auch HERBERHOLD S. 19 £E.
6S) DO 11. 84. 98, U1, 128, 188, 215, 245, 28'. .
66) Vber die Scheukun, der Richi ... nrmutlich einer Enkelia Ott •• Ill., ygl. HOFMEISTER S. 271 11.

Z m StiEube.it. ysl. Inch unlen S. 70.
a (1) LEHMANN S. 610 f.; dIn HOFMEISTER S. 26S 11.; KLEIN S. 63 If.

(8) H BODMER, WlIligi. Y. Mlina. Leiplis 1895, S. 123 fr. .
(9) DO H. 245, 2M. Dasosea wi~d WiIIisi •. ill d~r FälochuDS DO II. 32' 110 Illt~ne,"ent. ,enaDnl.

D BüTTNER Zur Ge.chichte du Mallner E.. ".h ... m 10. labrbaudert. (lb. f. d. D~lIum MIln. 19'1),
S • 268 : t laf GRad der WiIIisi.urkuDde yon 916 über die Alchaffcmbur,or Sllftlldaule (MUB I,N 2l9)ye~m: Mli •• dort bereill lib •• w.lllida. Redate ndügt habe. Die Urkunde, deren Edatheit YOIl

KLEIN S 70 alle.diDS. wobl klum mit au .. eichenden GriiDdeD. in Fuge ,e.osen ut, dürft. in den
WirkuDI.bereida der ersbi.chöflich •• Refonatätis:keit lebör~ die unter Um.tänden. .u~ •• eiDer StirltuDI
d t 'tori.leD Gew.1e fübreu konule (ygl. IUda BüTTNER a. I. O. 5. 264). Doda lit da ..... wohl noda

, .. flt e~~'f de. B"itoiherSlns .a .dali.8ea, .ama! der Enbilchof in keinem der echten Ollone.diplome
luftritt. .~
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etwaa später erteilt, ala der Beistand des Erzbismofs in den Auseinandersetzun_
gen nam dem Tode des Kaisers besonders erwünsmt war.

Der Herzog muß also nam dieser, freilim gerade im wichtigsten Punkt etwas
kargen Namrimt eine wesentlldi größere Rolle gespielt haben, als die sonstige
überlieferung seiner Zeit erkennen läSt. In der späteren Tradition gilt er denn
auch ala der "fundator" des Stiftes adilechthin, die Erinnerung an Liutgard und
die übrigen Beteiligten ist stark verblaSt oder ganz geschwundenl"}, Aus der
Notiz des Evangeliars geht hervor, daß die beiden Geswwister OUo und Mathilde
gemeinsmaftlim über den "locus" Asmaffenburg verfügten, ihr Recht also min-
destens auf dienäebstvorige Generation zurüdcging. Da der Mainzer Erzbismof
aber in späterer Zeit nicht nur als Stadtherr in Aschaffenburg, sondern auch als
Eigenkirchenherr des Kollegiatstifts erscheint, darf man vermuten, daß der Her-
zog bei dessen Einrichtung und Dotation an führender Stelle beteiligt war. Die
konradinische Grundherrschaft im Untermaingebiet, deren Umfang freilldr now
nimt hinreimend zu übersehen ist, hat now zur Besehenkuag anderer Kirmen
ausgereicht: Eberhard Sdrwab hat es wahrsmeinlim gemacht, daß die VilIika-
tionen des mainzischen Petersstifta in Bürgel und Großkrotzenburg auf OUos
Mutter'Ida zurüdcgehen, und Heinrich Dlefenbach hat an der unteren Nidda
in Bonamea konradinischen Besitz erschlossen, der von dessen Schwester, der
schon genannten Abtissin Mathilde, stammt11). So liegt es sehr nahe zu fragen,
ob nimt aum der Forstbezirk des Evangeliars zu der Ausstattung gehörte, die
der Herzog dem Aswaffenburger Stift übereignet hat.

Die spätere Stiftstradition hat sim dafür entschieden. Das· zeigt eine
Aufzeichnung aus dem frühen 16. Jahrhundert, die der Asmaffenburger Kano-
nikus Heinrich Reitzmann in einem von ihm verfaßten Nekrolog, in der soge-
nannten "Regula Eraternitatis", niedergelegt hat72). Wie er dort erzählt, hatte
der Herzog als Gründer das Stift nicht nur mit der Stadt Asmaffenburg, sondern
aum mit einem Teil des großen hereynischen Waldes ausgestattet, während er
einen anderen Teil des Spessartwaldes an eine Martinskirme smenkte. Da Reitz-
mann zur Beschreibung des AsmafEenburger Waldes die Forstnotiz des Evan-
geliars verwendet und an anderen Stellen 8ei~er Erzählung ebenfalls dessen
Aufzeimnungen benutzt, lag die Vermutung nimt fern, daß er sim auch bei
diesen Angahen über Ottcs Smenkungen auf zuverlässige ältere Quellen gestützt
habe7S). Bedenklieh erscheint dabei allerdings schon die Mitteilung über eine
zweite Waldhälfte, die sich im Besitz des Herzogs befunden haben soll. Denn der
Asmaffenburger Forst umfaßt zwar in der Tat nur einen Teil des Spessarts, aber
über den Verbleib des anderen sind wir durch drei Königssmenkungen, mit denen
wir uns nom zu befassen haben, genau unterrichtet, Der Herzog kann also keine
zweite WaldhäIfte an eine Martinskirme verschenkt haben. Bei einer genaueren
Prüfung der "Regula" zeigt sim weiterhin, daß Reitzmann wahrscheinlich gar
keine weiteren Nachrimten aus der Frühzeit des Kollegiatstifts vor sich gehabt
hat. Vermutlich liegen seinen Mitteilungen über die Schenkungstätigkeit des

70) Er wird w.d.r in den emt.n Ottonendiplomen Dom im Enng.li.r .la GrÜnd.r b.l.lmn.t (HOF.
MEISTERS. 262 f.; ,.gl•• am KLEIN S. 53 (C., HERBERHOLDS. 18. In d.n R.liqai.DY.... imni.. en d••
E". folet ein.r iheren Eiutraguul (2. Hälft. 10. Jh., HOFMEISTERS. 271 Aum. 1 a. BRESSLAU,Not.e
A.ch.Uenbnrl .... e•• MG SS XXX 2, S. 758) .in. etw.~ j~ne.r. fib.r die "on alto g••chenkten R.liquien;
unt•• di•••n letuer.n üb.ilen •• am ein. AI.und.rrehqul. (LEHMANNS. 673 f.).

71) CRAMER-SCHWABKIp. Ill; H. DlEFENBACH. D.r Krei. Morbar, (Sdir. d. In.t. E. , •• m.
L.nd ••kd..... H.... n u. N.... n 21. M.rburg 1943. S. 64 f. Ober die konradini.chen B••itlungen ....1.
küaEli, I. DIETRICH, Da. Hau. der KOllndlne.. Dill. Marbur, (M.mr.) 1951.

72) GUDENUS11, S. 303 E. ,-
73) HOFMEISTERS. 266 ff., KLEIN S. 62 f. Be.wellelt \'OnLEHMANNS. 676 a. RING S. 6. Ein.

lenlu.r. Unt.unchun, di.. er Frae' wird .a. PI.t •• rülldon .pi ••r ,ebrocht ... rden..... ,
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Herzogs nnr die beiden Notizen des Evangeliare über die Willigisstiftung und
den Forstbezirk zugrunde, und alles weitere dürfte aus einer mißverstandenen
Kombination dieser beiden Namrimten hervorgegangen sein. Da man· den
Herzog in der späteren Stiftstradition als den "primus erector et fundator" der
Kollegiatkirme betrachtete, wurden dem hoch verehrten Wohltäter' ver.
ständlimerweise audi die beiden Waldsmenkungen zugeachrleben, zumal über
den Stiftsforst sonst nichts weiteres mehr bekannt war. Vielleimt hat Reite-
mann diese Namrimten schon in einer früheren Quelle vorgefunden und nur
noch in seine Erzählung eingeordnet, dom besteht aum die Möglimkeit, daB er
selbst die Notizen des Evangeliars in diesem Sinne verwertet hat.

Da sich nun aber in der ältesten Stiftsüberlieferung kein weiterer Anhalts •
. punkt findet, wird man die Forstschenkung ohne hinreimende innere Gründe
wohl kaum dem Herzog zusdrreibeu können7'). Gehört sie überhaupt in diese
Zeit, ist sie nimt vielleicht schon viel älter? Aum mit dieser Möglimkeit hat
man geremnet; wenn eine Klosterniederlassung bereits für die Zeit Ludwigs
des Jüngeren vorausgesetzt werden durfte, war es nimt mehr so weit bis zu der
Vermutung, daß der Forst zu ihrer Dotation verwandt wurde75). Für diesen
Ansatz läßt sim freilieh nicht viel mehr als die Bestattung der Liutgard geltend
machen, während für das späte 10. Jahrhundert die ausgedehnte Schenkungs-
tätigkeit der Ottonenfamilie ins Feld zu führen ist. Aber so ungleich sich aum
das Gewimt der Überlieferung verteilt, ganz reimt es dom nicht aus, um ein be-
stimmtes Urteil zu gewinnen. Wenden wir uns daher zunämst der Forstheschre],
bung selbst zu.

Die Grenze, die den Asmaffenburger Forst umschließt, besteht zu etwa
drei Vierteln aus einer Wasserlinie7G). Es ist die große Mainsmleife mit ihrer
Doppelbiegung, die von Dettingen oberhalb Seligenstadt bis nach Gemünden
hinauf den naturgegebenen Rahmen für das eingeschloasene Vierelk bildet, und
deren Bedeutung für den Grundriß der Spessartlandsmaft wir uns bereits vor
Augen geführt haben. Ein kleines Stülk wird sie noch durch den Lauf der un-
teren Sinn verlängert. Ein zweiter zusammenhängender Wasserabschnitt, die
Streike Reimenbam-Kahl. stellt den Hauptteil des Nordwestrandes.

Auffällig weichen von dieser hydrogr-aphischen Linienführung die Zwismen.
streiken ab. Der Nordabschnitt zieht auf der Wasaersehelde zwismen Lohr und
Kinzig entlang. Er benutzt dabei ein Stülk der Birkenbainer Straße, aber nimt
durmgehend, obwohl beide eine remt lange Streike auf dem Höhenrülken ge-
meinsam haben könnten. Vielmehr wird die Forstgrenze zum größeren Teil
durch einzelne Flurorte markiert; der Himminigesstein, dessen Lage jetzt aus
der Grenzführung der hier zusammentreffenden Gerichte bestimmt werden
konnte, darf vielleimt selbst als Grenzstein angesprochen werden7C1a). In seiner
Gesamtheit aber delkt sim der Absmnitt ziemlim genau mit einer anderen

7') DaB eiDe EiaforlluDr YODKODradiDi.mer Seite aa lim deDkbar wire. ..irt d.. Boiapi.1 d••
W.ul ... r BaDDb•• irk., do.. E. STENCEL oromlolloa bat. Ho... Jb. 1 (1951), S. 63 ff. Dom amfaat
di•••• mit ••• 18 km Darmm •••••• iD.D b.d.at.ad kl.ia.ron Raum.

75) J. M. GIRSTENBREY S. 7 f.; LEHMANN S. 676; RING S. Ci f., der .b •• woai, kon •• quont aa dor
.w.it.D TOil REITZMANN b.riml.l.n Waldl<h.akunl f •• thält.

76) VII. "nm Foll.nd.a Karte S. 68 a. E.kan S. no ff.
76a) In d•• Lobrhaupte. Cr.nzb •• mreibunc (•. da. Fol,.) ,Himmin ... tein'. Kaum YOD.himil' - hom

b.ol.hon (ID KLEIN S. 60). load.ra YOD.ia.m lI.non.aoam.a d•• Immo.Groppe (TII. FöRSTEMANN I.
~ AuEl. Sp. M4 949 ff.; 11 1, Sp. 1367 f., 1559 ff.). nie Lobrbaupt •• Form •• i,t b.r.ita d.n üb.rs.nl
.~ d••• pu.r .... Form .H.mm.nlt.in' ia d.n D.aerea Gr.a.b •• mreibuo,.... Efll im 18. lb. b.I.CD.t
die Umd.ot1lal .~ Dimmolltein (TII. Anm. 241).
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Grenze, die uns wenig später bekannt wird, der Termination des Kirchspiels .
Lohrhaupten. Sie wurde 1057 bei der Gründung des Sprengels durch Erzbischof
Liutpold von Mainz festgelegt nnd noch im Laufe des 11. Jahrhunderts in das
Asd:taffenburger Sliftsevangeliar eingetragen. Obwohl diese Aufzeichnung jiin-
ger ist, muB sie unabhängig von der Forstgrenze entstanden sein, da sie in der
gleichen Strecke mehrere abweichende Grenzpunkte enthält und bei der Bildung
der übereinstimmenden Flurorte andere Namensformen verwendet78b). Die

76b) Vel. E.biDDabul - Eobl... clin,e",a: ecwie .. Ue. en•• - Haade.d.I, HiDl_IDiC.IIleta -
ßimmi teiIllD eit.l ••• la.. - pl.'...... .
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heiden Bezirke haben also bereits eine ältere Grenzführung vorgefunden. Nun.
verläuft die Nordgrenze der Zent Frammersbach und des später daraus abge-
spaltenen Gerimts Lohrhaupten auf der gleichen Wassersmeide. Sie weist aber
aum die gleimen Grenzpunkte auf, wie Forsthezirk und Pfarrsprengel, die mit
ihrer Hilfe znm Teil überhaupt erst festzulegen sind. So wird es wohl nicht zu
gewagt sein, wenn man in dieser Gerichtseinheit auch die Grundlage der späteren
Grenzbildung sieht. . '.' .•. -
.: Diese Vermutung verstärkt sich aber noch bei der Betrachtung des anderen
Zwismenahsmnitts in der Forstgrenze, der vom Mainufer nördlim Dertingen his
zur Reimenbach in den oberen Kahlgrund hineinführt. Durch ein spätmittel-
alterliches Gerimtsweistum läßt er sim als die Grenze der Kleinostheimer Mark
bestimmen, in deren Bereich Dettingen gehörte. Aum hier begegnet uns ein
alter Grenzstein als Festpunkt der Forstbesdrreibung i der "lapis Caroli", der
als Kar1stein bis in die Neuzeit zu verfolgen ist. Dettingen und Kleinostheim
kamen durch eine Schenkung des Herzogs DUo an das Asmaffenhurger Stift.
975 übertrug er dem Kaiser sein Abgabenremt in den beiden Dörfern zur Weiter·
gahe an das Stift, und 980 ließ er auf dem gleichen Wege sein "predium" folgen;
wie die weitere Entwicklung zeigt, haben die beiden Orte eine ziemlim geschloe-
sene Villikation mit gemeinsamer Pfarrei gebllder"), Dieser grundherrlime
Komplex kann jedoch kaum als alter konradinlscher Besitz angesprochen
werden; wie E. Schwab am Beispiel der benachbarten VilIikationen Großkrotzen.
burg und Bürge! gezeigt hat, ist er als früheres Königsgut zu betrachten, das
vermutlim einer sehr alten Smimt angehört18). Zu den älteren Siedlungen ist
aber auch der Nachbarort Großwelzheim zu remnen19), der von der Kleinost.
heimer Mark durch den Kar1stein getrennt wurde. Es liegt also auf der Hand,
daß der Verlauf des Forstes an dieser Stelle durm' eine ältere Grenze, simer
. bereits aus karolfngischer Zeit, bestimmt war. Dahei ist nicht zu vergessen, daß
die Kleinostheimer Villikation als früheres Königsgut zugleim ein Immunitäts-
bezirk gewesen sein muß •. ' ." . . .,

Vielleimt kö~men wir. dara.is . smon etwas für die Datierung der Forst-
smenkung gewinnen. Wir hahen bereits früher die Möglimkeit gestreift, daß sim
in Lohrhaupten ein Königshof befand, der bei der geringen Siedlungsdichte des
Nordspessarts zwar kein allzu hohes Alter aufweisen dürfte, aber vermutlim
vor dem Ausgang des 10. Jahrhunderts angelegt war80). Die Pfarrkirche behielt
aim bei der Einweihung 1057 zunämst der Erzbismof 'Vor,sein Namfolger über.
ließ sie jedoch dem Aschaffenburger Stift, das später die Ortshälfte mit der
Kirme als besonderen Niedergeridirebesirk besaß. Man darf daher vermuten,
daß es hier bereits über ältere Rechte verfügt hat, die im Zusammenhang mit
den übrigen Besitzungen an der Birkenhainer Straße erworben waren. Gerimts.
herr in der Zent Frammersbaeh muß zeitweilig der Erzbischof gewesen sein. Was
sich hier nur aus den späteren Rechtsverhältnissen erschließen läßt, ist in zwei

71) DO n, 117, 215; 1I84 Froahof mit Pfanei ia Kleiaollbeim (REIMER I, Nr. 112); 1394 Weinu ..
ilber Stift .. emte (GRIMMVI, S. 71 ff.). .

78) CRAMER·SCHWABKIp. Ill. Die OIl.rtraSDllI durm dell Kli.er diidte erböhte. Empfänsernlunl
hea.emt blllea (vSI. etwa dio Sme.kaal DO 11. 96 für Miadell, ,.ielleimt aado 100 fUr O.alhriick). Da8
dlmit eiao lu.älllidoe Immllaitällverleibunl ,.e.llulldea war, iat ldooa d••helll aidot .a.llnehmea, woil
du Formular yoa DO 11. 117 (Abl"bea.doeakunl) aado riir DO 11. 215 (Giitero<healr.aal) heaat., and
dabei Dur DUI die PertineazaDsabeo erweitert wurde. -,

79) Eo Irt freilim aimt li<her, ob dio Lorldoer Traditioaen aaf Grol. oder Kleiawel.heia I.helith ..
•ind; 1',1. Codex Laare.hamealit (bi. K. GLOCKNER). D"rm,,"dt 1936,Nr. 3U7-45; •• m die einlOlli,e
,e.einumo ErwihDual mit der Merk Mliaflialea (Nr. 3445) dürfte aim' ,.iel hellleD.. .

80) S_ D. S_ 58. Zar Ipitere. Eatwlcklaal der Zeat Frammer.bld. u. der VOltd Wirtb.i ... 1',1.
CRAMER-SCHWABKIp. V.
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anderen Bezirken aum urkundlich genauer zu verfolgen. Außerhalb der Forat-
grenze liegt die Vogtei Wirtheim; sie wurde 976 dem Stift als gesdrlossene Villi-
kation durch den Kaiser geschenkt, später ist Asmaffenburg nur nom Grundherr,
während Mainz die Gerimtsherrswaft besitzt. Und ähnlim steht ea mit der
Kleinostheimer Mark; 975/80 erhält das Stift die Villikation, in späterer Zeit ist
es wiederum auf die Grundherrsmaft besmränkt, während die Howgerimtsbar_
keit gleichfalls dem Erzstift zusteht. Wie in Wirtheim dürfte die Aufspaltung
der Gerimtsremte auch in diesem Bannbezirk auf den frühzeitigen übergang des
Kollegiatstifts in mainzische Hand zurülkzuführen sein, denn vorher darf sicher
ein gesehloasener Immunitätsverband angenommen werden. Es erscheint somit
nicht ausgeschlossen, daß die Entwicklung im Gebiet der Zent Prammersbaeh
einen ähnlichen Verlauf nahm, das Stift also auch hier. ursprünglich über größere
Remte, vielleimt die gesamte Gerimtsherrsmaft, verfügt hat.
. Werfen wir nun einen kurzen Blickauf die übrigen Stiftsbesitzungen! Die

älteste Ühersimt finden wir in dem Schutzprivileg des Papstes Lucius Ill. von
1184, in dem die wichtigsten Bestandteile der asehaffenburgisdien Grundherr-
smaEt aufgeführt werdenS1). In der Regel werden Fronhof, Pfarrei und Zehnt-
rechte genannt; die Nachprüfung ergibt bei den meisten Orten, daß es sim um
Villikationsmittelpunkte handelt. So liegt die Vermutung nicht fern, daß ein
gutes Teil von ihnen den Grundstolk der alten Ausstattung gebildet hat. Außer
dem entfernteren Streugut, den Besitzungen an der Kinzig (Wirtheim, Somborn)
und links des Untermains (Obernburg, Stockstadt) liegen sämtlime Orte mit
den dazugehörenden Wirtswaftsverbänden innerhalb des Forstbezirks82). Am
dichtesten ist der Grundbesitz um Aswaffenburg selbst gelagert, wo .das
Maintal eine intensivere frühe Besiedlung ermöglimt hatte. Verhältnismäßig
Itark ist aber auch die Nordgrenze des Forstes belegt. Denn swlsehen der Klein-
ostheimer Mark und der Villikation Ernstkirmen an der oberen Kahl liegt der
Waldzug des Hahnenkamms, dessen Ostseite mit späteren Ausbaudörfern be-
setzt ist, und swisehen Ernstkirmen und Lohrhaupten wiederum schiebt sim das
gleiwfalls erst sehr spät erschlossene Massiv der Esels- und Sailhöhe83). Vom
Asmafftale her wird der Ansmluß an den Stiftsmittelpunkt durch die Pfarrei
Sailauf hergestellt'"), So ist die Forstgrenze in dem Absmnitt vom Untermain
his auf die Höhe des Spessarts faktism durch die drei Villikationsbezirke Klein-
ostheim, Ernstkirmen und Lohrhaupten ausgefüllt. -

Jenseits der Forstgrenze hört der geschlossene Stiftsbesitz aber sofort auf,
und fremde alte Grundherrsmaften treten an seine Stelle. Vor allem ist es das
Nachbarkloster Seligenstadt, das hier fast Ort für Ort zu heiden Seiten
des Hahnenkamms im gesamten Kahlgebiet erfaßt und mehrere größere
Villikationen ausgebildet hat. Weiter nördlich zur unteren Kinzig hin ist
aum Fulda stärker vertreten8S). Aber selbst der Wirtheimer Komplex ist von
den übrigen Stiftsbesitzungen getrennt, denn im oberen Biebergrund sind keine

81) REUIER I. Nr. 112. V,I. KLEIN S. 69 I.• S. 117 I. (uDYolhlindi,h HERBERHOLDS. 36.
82) Am We.trondl (Klein)wall.tadt. Sul.bub. +Rud..lnb.im (swi.d.on Sul,bad. nnd Ob.rn .... ,.,1.

'lVURDTWEINI. S. 641). (Ob.r)be •••nbld.. Laufad. \(ygl. Anm. 84). (M.in) .. d.lff. KI.inollheim. Am
Nordrandl Ero.tkird.eD (j.n •• iI. d•• Kahl wird Well.rn im 15. Jb. teil. sur Phrrei E., uih su Krombad.
,.r.d.n.tl WORDTWEINI. S. 736. 742). Lohrbaupten. (Lang.n)pro •• lten.

83) Pfa.. eien(Ob ••)arrerbad..Johann.lberg D. Sd.imborn (WORDTWEINI. 5. 751 I.; Kdm. A.d.al.
hnb.rg.Land 5. 64). Zu Wie.thal ,.gl. Anm. 14. .

84) 1279 d.r Sd.ollll.rio Inkorpori.rt; In d.m .in,.pElrrt.n LallCad. .. dü,t d.. Stif •• d.OIl lIB.
lib.. Zehntred.t. (WORDTWEINI. S. 533. 735; ,.gl. Anm. 82).

SS) Seli,enllildter FronhöE. in Ha.... iD. W.... rlo.... Goioelbad. (mit Hofotid••n ... Om... bad.).
Patronat III Krombach. F.ldaer Fronho' in Somborn. daub ell ah •• 5Ir.ub.lits. V,1. J. KOCH. Di.
'lVirllchah•• nnd Red.tlY•• hältnio•• der Abl.1 5eli,enlladt Im Mittelalte•• AHG. N. F. 21 (1940). S. 247 If.;
CRAMER·SCHWAB Kap. J1I. ..
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asmaffenburgiswen Rewte bekannt; Grund- und Geriwtsherrswaft waren
ebenso wie der Patronat in Bieber zwiswen dem Erzstift und den Grafen von
Rienedt geteilt, und die mainziswe Stellung muß hierauf einer anderen
Grundlage beruhen'"),

So umschließt die Forstgrenze in ihrem Zuge vom Untermain bis auf die Ost-
seite des Gebirges den zusammenhängenden älteren Stiftsbesitz. In den Grenz-
absmnitten der Kleinostheimer Mark unddes Geriwts Frammersbech-c-Lohr-
haupten hat sie siw an die Grenzführung der beiden Bezirke angeschlossen, Aus
dieser doppelten Übereinstimmung dürfen wir nun wohl den entsprechenden
Swluß ziehen: das Stift hat den Forstbezirk im Answluß an die Erwerbung dieser
Besitzungen erhalten. Er war mindestens an der Nordseite zur Ergänzung der
aswaffenburgiswen Grundherrswaft bestimmt und machte daher an der Zone
Halt, wo der Einfluß fremder Gewalten begann. Die Erwerbung der Kleinost-
heimer Mark fällt in die Jahre 975 und 980; da das Stift wahrscheinlich 982 oder
983 in die Hand des Erzbiswofs kam, und der Aswaffenburger Forst siw später
in mainziswem Besitz befindet, darf seine Schenkung also in die Zeit zwiswen
980 und 982 gesetzt werden.

Damit kommen wir aber audi in der Frage nach der Her k u n f t des
Forstes einen Schritt weiter. Die Übergabe der Kleinostheimer Mark hatte
Herzog OUo durch den Kaiser vollziehen lassen. In Lohrhaupten darf Reichs-
gut vermutet werden. Wenn die Forstgrenze dann an diese heiden Bezirke an-
gelehnt wurde, ist swwerlim anzunehmen, daß die Einforstung des aschaffen-
burgischen Kernbesitzes einer anderen Gewalt überlassen hlieb: sie muß auE
OUo 11. selbst zurüdtgehen, bei dem der Herzog vermutlich ebenso wie in den
anderen Swenkungen als Intervenient für das Stift eintrat. Es ist nimt die ein-
zige Erwerbung dieser Art; in der Villikation Wirtheim werden wir now eine
weitere Swenkung des Kaisers kennen lernen, mit der ebenfalls die Übergahe
eines Forstrechts verbunden war.Weiterhin spriwt für diese Vermutung aber
aum der Inhalt der Forstsdrenkung, dem nunmehr unsere Aufmerksamkeit zu
gelten hat. '

Die ForstauEzeimnung des Evangeliars gibt uns keinen Aufswluß über Art
lind Umfang der Befugnisse, die mit der Swenkung des umsehelebeneu Bezirkes
übertragen wurden. Zur Ermittlung ihres R e c h t sin h a Its sind wir daher
wiederum auf einen Rüdtswluß aus der Grenzbesmreihung angewiesen. Das
"Eorestum" der Aschaffenhurger Kirwe umfaßte den Raum'des Mainvieredts
bis ungefähr zur Mitte des oberen Kahlgrundes und zur Wassersweide zwiswen
Bieber und Lohr. In diesem Bereich verfügte das KoUegiatstiEt bereits üher
Grundeigentum. Urkundliw überliefert ist es zwar nur in Aschaffenburg selbst
und in der Kleinostheimer Mark87), aber es steht außer Zweifel, daß die wiwtig-
sten Bestandteile der Ausstattung schon in seine Hand gekommen waren. Da
der Grundbesitz großenteils aus früherem Königsgut stammte, war damit zugleiw
die Immunität verbunden. Wie die Luciusurkunde von 1184 zeigt81), muß aiw
diese älteste Besitsschlcht vorwiegend über das Siedlungsgebiet am weatlichen

, 86) Obwohl der Burb.a Im Bieberrraad ern .pölmirlelalterlich be.eDst lot •• rocheiDt auch hier .iae
Reich',DtlcheDkaal aichl "'Ie.chlo .. ea (Morir.kapelle auE dem Bursbere lib.r Bi.be.').

87) ID der Di.polilio YODDO II. 215 ill dio Fo .... el ,ea rl.ioae, ut ••• pro iDltlnli .. ima yi.tal a.q ...
.... litD it.le alereDlar' aD' der VorurkDDde lib.raommea, wo eilich, wie SICKEL bor.it. h •••
yorbob, .ID Abc.bea headelto. Di, Tuuch. der Ei,OBIUID.libertra,ual wird dadurch aicht beriilarl.
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SpeIlartrande erstreckt haben." Eine Gewere am Boden hraehte der Forst hier
also nimt mit .im, und ehensowenig kann er ein Rem. an der Gerimtsbarkeit
berührt haben, die in der apätottoniechen Zeit bereits völlig von der Bannimmu,
nität des Reimsgutes absorbiert war.

Sein Bezirk umf aBt aber aum das Gebiet am Ostrande des Spessarts, mit
dem wir una bereits befaBt haben88). In der Neustädter Mark und in dem an-

, grenzenden Waldkomplex befand sim das Grundeigen in fremder Ha~d; Neu.
stadt galt als Relcheklester, daa 993 an Würzburg kam, und der ehemals poppo·
nisme Grafenwald war seit 839 fuldismer Besitz. Aum hier war also kein
Bodenrecht mehr zu erwerben. Und wie stand es mit dem übrigen Teil des
Waldes? 983 erhielt Würzburg daa Königsgut in Smaippam an der unteren Sinn.
Es muB zu einem größeren Komplex am FluBübergang der Birkenhainer Straße
gehört haben, aua dem das Asmaffenburger Stift vermutlim ebenEalls den
Fronhof Langenprozelten erhalten hatte8e). Daß zu diesem Besitztum nimt nur
bebautes Land, sondern aum ein beträmtlicher Waldantei} gehörte,' würde man
aelbst ohne Kenntnis der Pertinenzformel annehmen, in der die .,ailvae" aufge •.
führt sind. Wenn das Aschaffenburger Stift seinen Forst in den Jahren 980/82
erhielt, ist die Schenkung an Würzburg also später vollzogen worden, und mit
ihr ging wieder ein Teil des Grundeigentums in andere Hände über. Zudem war
Smaippam sicher ebenso wie Neustadt mit Immunität ausgestattet.

Damit ist nun aum die Remtsqualität des AsmafEenburger Forstes genauer
zu bestimmen. Er muß zu den großen Wildbannverleihungen gehört haben, die
gerade seit der späteren Ottonenzeit in steigendemMaße überliefert sind und
in der Regel zwei der wimtigsten Nutsungsreehte an Wald und Wasser um-
fassen: Jagd und FismfangOO).· In unserem Falle müssen wir sogar annehmen,
daß dem Kollegiatstift nur das Jagdrecht ungeschmälert übertragen WUrde.
Denn in den Diplomen über Kleinostheim und Schaippach lind die .,piscaciones"
als gesondertes Remt in die Pertinenzformeln aufgenommen; in der Wirtheimer
Smenkung, die auBerhalb des Forstbezirks liegt, sind dagegen aum die ~vena.
eiones" enthalten"}, Es fällt allerdings auf, daß man in der Forstbeschreibung
die Mitte des Mainlaufes als Grenzlinie gewählt hat°:!). Der FluB ist also offen-
sichtlich ala teilbare Wasserfläme behandelt worden, und das läBt wohl dom
darauf schließen, daB Aschaffenburg an der Ausnutzung des Fismfangs beteiligt
werden sollte. Ein Rest dieses alten Zustandes wird uns später nom begegnen.

, Ein Forstprivileg, das aufden Wildbann beschränkt war, konnte sim aum
über bebautes Land erstrecken, das in fremdem 'Besitz stand. Wie verhielt es
aim aber mit dem Gebirgsinnern, das zu dieser Zeit nur dünn besiedelt, wahr-
.meinlich großenteils nom unerschlossen war? >

Gehen wir nom einmal auf die ältesten Zeugnisse zurüc.kl Die Neustädter
Mark ist uns in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts als grundhereliehes Re-
dungegebiet begegnet und danam erst ameint aim eine neue remtlime Beziehung
sur Königsgewalt gebildet haben. Diele Mark umfaßte aber nimt nur den

88) S. o. S. 60 If. ' .. ' . . ,.'
89) DO 11. 311. Im Be.eich ~er nur.ark ht ".!ar.ch"Dhch .piler d•• BDr. R"Dede .rrlchtet word..

(CRAMER.SCHWABK.p. Ill, V). Aa' dell wiinbDr,i.cheD B••it. iD Bur,.iDD _(l001DO Ill. 39~) ,eh ...
wi. hl.r .icht .ID .d. bi.h •• DOch..icht ... kllren ".r. ob der Fo.. tbe... k d...... Ort ..och "n.chloR.

90) V,l. PETlT.DUTAILLlS S. 14. 1f.1 GLöCKNER, Forllb.,riff S. 31•. ZIU~.m.nllellual b.i
TRIMMB 8. 127 ff., 151 r., für d.... a ".it.re Schlullfol,.runlea jedoda d,. helolea ,.or.ea."llte.
Arbeit••• a ".r,leid. •• olnd., ' . . ..

'1) DO n. 128,215, 311. ID 215 r.!alea .ada die .o ... t iblicheu ,.iln.', d.ch !tauute die. auf ll.dlll ..1l1
d.a Abachnibe.. I.be ..: die 'ertia ... formel ... aach .0nU .i_lid. kurt .eh.hea. , . •

'2) " ...... u••• di.m Moia et "••• au.. Moi. • .... (LEHMANNS. 675). ,.
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sdunalen SiedlungsstreiEen am M.inuEer, sondern auch ein größeres Stüdt dea
bewaldeten Hinterlands. Der angrenzende popponische Bezirk war Amtsgut,
aber auf .Waldboden, der erst spät in den Ausbau einbezogen wurde •. An dieser
Stelle war also aum der karolingisme Forst vom Grundeigentum gelöst, obwohl
er sich zum größten Teil über unberührtes Waldland erstreckte. So werden wir
vermuten dürfen, daß er auf die gleichen Rechte beschränkt war, die für die
ottonische Zeit festzustellen sind; er kann schon damals nur den Bann über Jagd
und Fischerei umE.ßt haben. Die gleiche Remtslage muß dann aber für das ge-
samte Gebirgsmassiv angenommen werden, das von der äußeren Siedlungszone
eingesmlossen war. An der Stelle, wo die Besiedlung am weitesten in das Wald-
innere vorgeschoben ist, in der Zent Frammersbach, ist zwar ein Zusammenhang
mit der GrenzbiIdung des Forstbezirks festzustellen, aber er ist nicht urspeiing-
lid!. sondern erst bei der Schenkung an das Kollegiatstift hergestellt; Grund-
herrschaft und Gerichtsbezirk haben sich auch hier unabhängig vom Forstrecht
entwidtelt. . . -
. Den ausgesprochenen Wildbannmarakter der Asmaffenburger FOrIJtschen-
kung zeigt endlich auch ihre großzügige LinienEührung. Sie hebt das Mainviereck
fast in seiner Gesamtheit als einheitlichen Landsmaftsraum heraus; es ist nicht
schwer zu vermuten, daß bereits der karolingieche SpessartEorst auf einer ähn-
lichen Grundlage aufgebaut warDS). Eine Bannverleihung von diesem Ausmaß,
die sich über Immunitätsbezirke der verschiedensten Grundherrschaften er-
streckte, kann schwerlich von einer anderen Stelle als der Reimsgewalt selbst
ausgegangen sein, zumal wenn einzelne Bannrechte wie der Fischfang nom ge-
sondert auf den Interessentenkreis verteilt wurden. Wir sahen bereits, daß
man die Mainmitte zur Abgrenzung des Asmaffenburger Forstes bestimmt
hatten). Der Kaiser ließ sich damit zugleich die Möglimkeit offen, auch benach-
barte Wildbannbezirke an dem Flußgebiet und seiner wirtschaftlichen Aus-
nutzung zu beteiligen. . . - .

. Einen Partner lernen wir gleich darauf kennen. Heinricll 11. verlieh 1014
dem Hochstift W ü r z bur g "bannum nostrum super feras diversi generis in
silvis et subserlpte amhitu, quo etiam Hugo eiusdem sedia episcopus et praecessor
in eodem bivangio feras forestatas habuit"04). Bismof Hugo (985/90) muß diese
Schenkung also durch Otto Ill. erhalten haben, einige Jahre nachdem dal
Aschaffenburger StiEt seinen Wildbann übernommen hatte. Der Würzburger
Bezirk umEaßt das Maindreie<k östlim des Spess.rts bis etwa' zu der Linie
Karbach-Zellingen und du Gebiet im Norden des Bischofssitzes bis zur Wern.
Er grenzt also auE der Strecke von Gemünden bis Hafenlohr an den Spessart-
forst; da seine Beschreibung recht summarisch gehalten istes), könnte man es an
sich woW hinnehmen, daß nicht ausdrücklich von der Mitte des Mains gesprochen
wird. Nun ist dieser Bezirk allerdings durch ein Privileg Heinrichs IV. 1060 nach
Osten und Süden bedeutend erweitert worden, so daß er sich auf der gesamten
Mainstrecke mit dem AsmafEenburger Forst berührte08). Diese zweite Verleihung

93) H. RING S. 11f.· hat den Alda.rt~bur,er Forube.irk .h '7pilda (rinkildae Crenub,et.un, ilD
Sinae K. ROBELS... (,er.St (",1. d.z. im AIIS.... einen K. BRANDI.AaIS"w. AIl(&ätoe.Oldenb..r, 1938.
S. 115 If.). Für die Nord,.re... e lot diel .llerdi",1 klUID.n •• nehmo". dl lie. wie wir ." •• i,e. ,..r.
IUdal"', .af die StU",r""db.rnda.h .",olda"iu ... ""d demDldaeflt i..d•• Ipite 10. Jh•• u ••" .. lu.

9') DH 11. 326. Von .inem Bihncredat der Llndkuhi,.iernn,. In d.. F. RANZI, Kini,.lcut•••
Jtönl,oforll. Halle 1939,S. 167doni", ill i.. di•••m Za.. mmuhan, nidat die Rede. Bifan, b.deutet hi.r
d.. ,.Ioldaewie yerbor ambitnl, d. h. ,aaa all,.emein "m'r .... ter Be.irk. oh..e Rilduidat auf die R.da".
qaalitill ..,I. O. BETHCE.Ober .BifiD,.e-. VjlSWG20 (1928),S. 140A..m. 1.

95) Zw.im.1 heiBt .1 .i"fada ,per oO.lermillalel IU,."lal e' laeo.', eb••• o ,prope ,.mam'. A"da Ii.Ct
Hanb.m .dao•• Iw••• berhalb der Wernmü.dua, •• 0 d.S .ida An(.",I. u..d E..dpu.k' ..idal ,...... '.eEfea.

96) DH IV. 66 (bil .a. T."ber).
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jedoch umfaßt nur das "ius venandi", also den Wildbann im engsten Sinne des
Wortes, und brauchte deshalb vermutlich auch keine Rüduicht auf die nutzbare
Wasserfläche zu nehmen. Es ist also nicht ausgeschlossen, daß man auch 1014
die Einforstung schon auf das eigentliche Jagdrecht beschränken wollte, eine Ab.
simt, die in dem diktatverwandten Diplom für Hersfeld von 1016 deutlicher zum
Ausdruck kommt'"),

Auf der Westseite des Spessarts dagegen wird die Flußmitte von einem
Nacltbarhezirk sorgfältig eingehalten: das Weistum des D rei eich w i Id.
ban n s von 1338 führt seine Grenze "dye Brubaclt inmytlen in den Moyn, den
Moyn uff zue Stokstat an den isern ph ai, den Moyn abir uff zu Aschaffenburg
mytten uff die bruecken an das cruece" und noch ein Stück flußaufwärts98). Das
Bannrecht erstreckt sich, obwohl hauptsächlid; von der Jagd gesprochen wird,
über "wilt und fogeie und fische", die Grenze ist also nicht ohne Grund in den
Fluß gelegt. E. Schwab hat nachgewiesen, daß dieser Bannbezirk der hochmittel-
alterliehen Reichsvogtei Frankfurt eingegliedert war und somit in dem Kern.
gebiet auf einen karolingischen Fiskus zurückgeht; nach seiner Vermutung ist
der Wildbann als Erweiterung eines älteren Königsforstes in der Ottonen. oder
Salierzeit eingerichtet wordenDG). Trotz der späten Überlieferung des Grenz.
zuges erscheint es besonders aufschlußreich, daß er sich auf der Mainstrecke ober.
und unterhalb Aschaffenburgs mit der Stiftsforstgrenze deckt; es darf also mit
der Möglichkeit gerechnet werden, daß die Bannbildung der beiden Bezirke auf.
einander abgestimmt worden ist.

Die Grenzführung hatte zur Folge, daß die beiden linksmainischen Villika.
tionen Obernburg und Stockstadt, über. deren Erwerbungszeit freiIim nimts be.
kannt ist, ausgeschlossen blieben. Das Schwergewicht lag in diesem Bereich
allerdings auch bei anderen kirchlichen Gewalten, vor allem Seligenstadt und
Fulda100). Im Nordabschnitt hat man dagegen sorgfältig auf die grundherrliehe
Verteilung geamtet und den aschaffenburgismen Forst gegen fremde Besitzer
abgegrenzt. Die erste Folge war, daß der alte Spessartraum nimt vollständig in
den Wildbannbezirk einbezogen wurde; auf Grund unserer landsmaftsgesmicht.
lichen Erwägungen101) dürfen wir wohl vermuten, daß der karolingisme Forst
nom weiter nach Norden gereimt hatte. In der Strecke Reichenbadi-e-Kahl
wird auch hier der typische Grenzmarakter der Wasserlinie gewahrt, aber dann
tritt weiter nam Osten eine Höhenverbindung an ihre Stelle, die gleiche W8Bser~
scheide, auf der auch die Birkenhainer Straße über den Spessart zog. Der
Winkel zwischen der oberen Kinzig und dem Sinntal blieb ausgesehloaaen und
bot den benachbarten Grundherrschaften eine Möglicltkeit, die gleiche Bann.
gewalt in diesem ebenfalls nur wenig erschlossenen Waldgebiet zu gewinnen.
Einer der Nachbarn hat es unternommen; an seinem Versuch zeigt sim Inhalt
und Bedeutung des Wildbannrechts in besonders reiner Form.

97) DH n. 350; ,blnnnm Inper fer.. Iilnli ... in In.i. et in Iilyi. et in clmpi.', dlnn ,in forelllndi.
feri.' wie DH n. 326 u. 327. Zu ,fore.tare' ygl. THIMMES. 143.

98) GRIMMI. S. 498; Auuug REIMER11, Nr. 500. Die ~rense Yerl.St den Mli.. oberbalb Nilkbeim.
I.. RId.lunS lur Willlmühle. Sie benullt lUd. lur der RbelDllrecke und auf dem unIeren Main bit anr
Nidd. die Flußmille. V,I. F. SCHARFF. n .. Red.e i.. de. Drei.idt. Frankfurt 1868; G. SCHENK IU

SCHWEINSBERG,Beirri,e lur Toposrapbie del kailerlid.e .. Wildbl..u. Dreieidt: Korrbl. d. Ge,"mt•
... r.lal 23 (1875),S. 20 f. W. MOLLER.AHG, N. F. 20 (1938),S. 259f.; H. LENHARDT,Lindl.in Dreieid. 1
(LI"s." 1931). EI..e Unterand.unJ liber die Dreieid. wird im Llndellmt für «.Id.id.tlid.e Llnd.lhnd.
I.. Mltbnr, .0.. G. HOCH .orb.reilet. DII dipblbonJild.e e in im Ori,IDal duüber'.Id.riebea.

99) CRAMER·SCHWAB Kap. III u. V. .
100) Seli«ea'l.dl I. Anm. 85; .. it 766 fuldildter B.. It. i.. Umlude. um 1024Erwerbun« der Grafld.lh

Slodde"lIlt (E. E. STENGEL,Urltondenbud. d. Klou.ra ruldl I 1. MIrbur. 1913,Nr. '3; DH II. 509).
101) S. o. S. 52 If.
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IV.- Die W iI d ban n s e h e n k u n g für das Klo 8 t e r F u I d a

von 1059

I~ einer politisch günstigen Situation, während der Minderjährigkeit Hein.
rims IV., ließ sim das Kloster Fulda im Iahre 1059 einen ausgedehnten Wild.
bannbezirk in. dem Gebiet zwischen Rhön,Spessart und Vogelsberg übertragen102).··
Das Privileg zeigt, daß er zur Ergänzung der älteren Klosterforsten Branvirst
und Zunderenhart bestimmt war, die seit der späteren Ottonenzeit den Kern.
raum des Fuldaer Landes umfaßten103); die Grenze des neuen Bezirkes ist aus-
drüddim im Beginn und Smluß an ihren Verlauf angeschlossen. über den Remts.
inhalt dieser Verleihung gibt die Dispositio bestimmtenAufsmluß: "ut •••
liberam eiusdem wiltbanni potestatem habeant nullusque sine suo suorumque
successorum consensu in prenominatis terminis venari presumat". In der
Konsenserklärung der beteiligten Besitzer, die hinter der Korroboration
angehängt ist, wird die Befugnis der Äbte dagegen nom etwas erweitert: "ut •••
tam piscandi quam venandi privatam potestatem habeant"104). Es ist vielleimt
nimt zufällig, -daß das Fisdirecht dabei an die erste Stelle gesetzt wird; wir
stellten bereits fest, daß es durmaus nicht in jeder Wildbannverleihung enthalten
war. Auf diese beiden Nutzungsremte ist der Bann jedoch hiermit fe~tgelegt,
und mehr besagt es audr nimt, wenn im Eingang von einem "wiItbannum super
quoddam forestum eiusdem Fuldensis aecclesiae proprium" gesprochen wirdiOlI).
Bei den älteren Klosterforsten im Zentrum der Fuldaer Grundherrsmaft wäre
eine besondere Betonung des Eigentumsrechts vielleimt nom eher am Platz gee
wesen, für den neuerworbenen Bezirk hätte sie mehr behauptet, ala tatsächlich
dahinter stand.

Denn dieser Wildbann erstreckte sim über ein Gebiet, das von zahlreichen
fremden Grund· und Gerimtsherrsmaften durchsersr war, und das Diplom macht
selbst zehn Besitzer namhaft, die ihren Konsens zu erteilen hatten. An ihrer
Spitze stand der Bismof von Würzburg; dem Hochstift war gerade in diesem
Gebiet - vermutlieh einige Iahrzehnte früher - ein großer Einbruch in die
altfuldische Grundherrsmaft gelungen, der die Stellung dea Klosters vor allem an
der oberen Kinzig stark erechürtert hatte10S). So tritt die polifiache Bedeutung
des Wildbanns in den Vordergrund; er erscheint als ein Versum, die ersmöpf.
ten Kräfte der Abtei wieder aufaufrisehen und ein gefährdetes EinfIußgehiet zu
simern107). Wieweit ist das gelungen? . . .,

o • Der Bannbezirk zieht vom Kamm der Hohen Rhön his zur Fränkischen
Saale, erreicht von dort in Westrimtung den' Spessart, umfaSt auf der Wasser·
scheide über dem Iossatal den Orber Reisig und gewinnt über Kinzig und
Steinebam den Anschluß an die Zunderenhart10S). Auf einem großen Teil dieser

102) DB IV. 61 - DRONKENr. 760. ° . ,

103) 980 DO 11. 221: 1012 DH H. 253. Vsl. d.. a B. KNAUS, Die kö..iSI. FOfltpriYilelie.. f. d. Abtei
Falda. Faldaer Gelthbl. 29 (1937); A. HOFEMANN,Stadiea our EntltehaUI a. Entwiclr.1anldel raldilthea
Territoriaml a. leinu Amter (Di... Marbars. Mlthr., küartil ia: Sthr. d. he... Lande.. mtl f. lelth.
Landelkand.) Kap. I. . °

10~) Vber die Ver1lDethtansenom SthlaB d•• Diplom. "st. Vorbem•• a DH IV. 61. .
105) Verwlndte FormlllierllaleQ belelaea mebr£.ch ia der Kanal.i Heinrith. IV.. V!1. .two die
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wobei Dom extra hiDluselü8l wird. daB ,ie .lIm für weitere ErwerbuDlea. de. Bi.tum. iD. die. em Be.irk
,.Iten .olle. Vber d.. Verhält..il d•• Fuldler Wildbannl .a de.. ältelten Foutea YSI.HOFEMANNK.p. I
a. KNAUS S. 57 rI. .' 0 •

106) Vber die wü.. bar!ilthe Territorialpolitik leit der Erwerbanl . dei Kloot... 5thlilchtera "It.
CRAMER.SCBWABKap. IV. .

107) VII. auth KNAUSS. 62 f.; HOFEMANNS. 9 f. o. • • • • o_ ••

108) Vel. Karle S. 76 D. E.ka .. S. 116 ff. Kaum ale Wildb..... über de.. S•• t.,.u (KNAUSS. 57) aa
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Der fuldische Wildbann
von 1059

gesichert
in Einzelnen nicht festgelegt

o Burg

"'.

Strecke hält er sich an den Zug der Gewässerlinien und überschneidet daher
wiederholt ältere Bezirke des- Klosters wie die Mark Hammelburg und das
Kirdispiel Salmünster mit ihren Fronhofsverbänden. Aum die wiirzburgisdie
Pfarrei Burgsinn, der man sldier ein höheres Alter zuschreihen darf109),wird
von seinem Verlauf gequert. So erscheint seine Grenzführung willkürlim, von
der Gunst des Augenblicks bestimmt, in dem das Kloster zu erraffen suchte,
was es gerade bekommen konnte. -

Dom nicht ganz. Auf der Höhe des Nordspessarts werden die Grenzpunkte
Pfaffenhausen und Beilstein genannt. Mit ihnen nähert sim die Wildhanngrenze
bia auf geringe Entfernung - etwa 1-2 km - dem Wassersweidenzug, auf
dem die Aswaffenburger Forstgrenze vom Hemmenstein his zum Birkenfeld
verläuft.llO). Und auf dem weiteren Wege in das Orbtal hinunter begegnen uns
die Flurorte ad Bllowgriodilun1U) uod Elehenbaw; wenn una nimt alles täusmt,

109) Si.... '.Ste d•• Gebiet der Ipiteron Tomtorpfarreien AUrI, FeUeu, Mittehilln, Ober.dorf/Jo ...
DlldRienodo (..~I.CRAMER.SCHWABKap. VI).

no) s. o. S. 67 I., 112.
Ill) ,Grl.dU' - Barl, aLer aDm Rielel, Sperrbalkcu; '181. FöRSTEMANN 11, 3. Aurl. 1. SP. 1105 ..

Cri.delbaom; M. BUCK, Oberdum. Fhunamcobadl, 2. Aull. Bayreutb 1931, S. 90 ('181. aum ADm. 279).
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kehren sie in der spätmittelalterlimen Gerimtsgrenze zwisdlen Wirtheim und
Orb wieder. Da ist es wohl doch kein Zufall, daß das Wirtheimer Schenkungs-
diplom OUos n. für das Stift Asmaffenburg 976 in der Pertinenzformel nicht
nur die silvae, aquae und piscaciones, sondern auch die venaeiones enthält112).
Der Fuldaer Wildbann hat sim hier also offensimtlim an die beiden Bezirke
des Kollegiatstifts angeschlossen .. Aufsmlußreim ist dabei die Art der Grenz-
führung. Wir erinnern uns, daß die Asmaffenburger Forstgrenze trotz ihrer
weitgehenden übereinstimmung mit der Pfarrgrenze von Lohrhaupten einige
abweimende Flurorte aufweist. Nodi stärker hebt sich die Fuldaer Grenze ab.
Sie bleibt auf der gleichen breiten Höhenf'lädie, die das Quellgebiet der Orb von
.dem der Lohr scheidet, Aber hier wählt sie sich den verhältnismäßig markanten
Gipfel des Beilstein zum Rimtpunkt, und dazu die Siedlung Pfaffenhausen,
also gar keinen eigentlichen Grenzpunkt, sondern eine Flur, deren spätere
Gemarkung fast bis an die Birkenhainer Straße hinaufreicht, Es war zugleim der
am weitesten vorgeschobene Platz der Fuldaer Grundherrsmaft1l3) und ist
wohl aum deshalb genannt worden. So zeigt aich hier nom sehr deutlich der
Charakter der Streifengrenze. Mehrere Bezirke, die bei ihrer Abgrenzung
ganz augensmeinlim aufeinander Rü<ksimt nehmen, lassen ihre Grenzen "'zum
'Teil doch in geringer Entfernung nebeneinander herlaufen. Die Grenzpunkte
folgen sidl in sehr ungleichem Abstand, beim Fuldaer Wildbann am weitesten
und nimt selten bis zu 5 km Zwischenraum auseinandergezogen. Diese Divergenz
gibt uns zugleim aber auch einen gewissen Einblick in den tatsächlichen Stand
der Ersmließung. Zwischen den Quellgebieten der Ilieher, Orb und Jossa sowie
denen der Kahl und Lohr lag eine Zone, in der die Herrsmaf18verhältnisse nom
keineswegs bis ins Einzelne geregelt waren. Von einer konstanten Grenzlinie
war man nom weit entfernt; die Verteilung der Flurorte zeigt, daß hier und da
bereits ein Stück erlaßt war, aber bis zu den geometriecheu Landvermessungen
des 18. Jahrhunderts ist die allmähliehe Verdimtung der einzelnen Züge zu ver-
lolgen114). Jede neue Grenzführung konnte daher auf den Vorgängern auf-
bauen und trotzdem ihren eigenen Verlauf nehmen. Ein Ausgleim der daraus
.entstandenen Ansprumslinien wurde erst bedeutend später erforderlidr.

Aum an einer anderen Stelle berührte sim der fuldisehe Wildbann mit
einem älteren Bezirk. Im Vorland der Hohen Rhön, auf der Stre<ke vom Him-
meldunk.Berg bis in das Waldgebiet südlim der Breiten Sinn deckt seine Grenze
,sim zu einem beträchtlichen Teil mit dem Zuge, der im späten Mittelalter für den
würzburgismen S a Iz for s t überliefert iSt.108). Trotz des großen Zeitabatandes
ist die übereinstimmung der beiden Grenzen so weitgehend, daß eine von
ihnen durch die andere bedingt sein muß. Die Entscheidung darf zu Gunsten
des Hcchsrifta ausfallen. Würzburg erhielt im Jahre 1000 durch OUo Ill. Burg
und Hof Salz mit dem zu ihnen gehörenden Besitz, darunter "villas ae silvas
innumerabiles, immo quandam pagum Saltzgouui dietam"m). Der Königlhof
Salz ist als einer der wichtigsten karolmgisehen Stützpunkte in OstEranken be-
kannt, in seiner Umgebung ein dichter Reidisgutkomplex nachweisbar, aUI
dem unter anderem die Dotation des Asmaffenburger Stifts ergänzt wurdcll8) •
.Obwohl sim das Verhältnis des Salzforstes zu diesem "pagus" nimt eindeutig

112) DO 11. 128. Ja,dremle für du Slift .o.ut IIDr 1I0d!hei der Sd!ellkulIl ~OllM.iDiD5,"·Walldorf
.erwibllt (Do 11. 284).

Ill) Nom .ia •• pil.re Er•• rbuDI 1096,'1108 (DRONKE Nr. 769).
11') B••Glld.n 1•• 5..... Irill ••• " d.r Gr'Do•• "i.m'D Lobrhlupt." DDd Pfa£feDhlu.,,, (V51.

•CRAMER-SCHWABK.p. VU).
11S) DO Ill, 3'1. VII.KMlOTEK S. 3 fE.
116) Kird!eD i"S.I ••. Br."dl 97" lel.ler.1184 aodlStift.b •• ita (DO 11. 84; REIMER I, Nr.1l2).
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bestimmen läßt, darf man doch eine Bannimmunität gröBeren Umfangl ver-
muten, die sich um die Südrhön gebildet hatte und durch die Ottonenschenkung
all noch ziemlich geschlossener Herrschaftsbezirk in würzburgische Hand kam1l7).

Wie die Pertinenzformel des Diploms zeigt, umfaBte sie nicht nur den Wald.
besitz, sondern auch das Iagd- und Fischrecht. Auf dieser Grundlage konnte
sich ein Forstbezirk ausbilden, in dem Grundeigentum und Wildbannherrsmaft
fast kongruent waren.

Der fuldische Wildbann ist also in diesen beiden Abschnitten so weit vor-
getrieben, wie es irgend möglich war. Auf der Höhe des Spessarts fand er seine
Begrenzung durch die beiden Aschaffenburger Bezirke, am Rhönkamm mußte
er vor dem Salzforst Halt machen. In allen drei Fällen handelt es sich um
Bezirke, in denen das gleiche Bannrecht enthalten ist118). Beim Saldorst und im
Gerimt Wirtheim steht der Wildbann jedoch in einer engeren Verbindung
mit anderen Herrschaftsrechten, mit Gerichtsbarkeit und Grundeigentum,
und im Aschaffenburger Forst dec:kt er sich wenigstens in einem Teil der Rand-
zone mit der Verteilung des Stiftsbesitzes. In der fuldischen Erwerbung von
1059 ist er dagegen isoliert, und zudem überschneidet er mehrfach die Kloster.
besitzungen. Und noch ein weiteres. Der Stiftsforst ist an seinen Rändern
bereits zu einem beträmtlichen Teil erschlossen, der Innenraum überwiegend
siedlungsleeres Waldgebiet. Bei dem fuldischen Wildbann ist es beinahe um-
gekehrt; er legt sich über ein Gebiet, das in wesentliehen Partien smon früh-
zeitig von grundherrlicher Besiedlung edaßt wurde, aber seine Grenzführung
umschließt großenteils die Waldzonen vor der Hohen Rhön, an der Fränkischen
Saale und im nördlichen Spessart.

Wie kann sich dieser Untersmied in der weiteren Entwicldung auswirken?
Beim Salzforst, der uns in diesem Zusammenhang mehr als Paradigma eines
anderen Banntyps interessiert, wird die Aufgabe verhältnismäßig einfach sein;
es handelt sich offenbar im Wesentlimen darum, die erworbenen Remte zu
simern und in die territoriale Verwaltung einzubauen. Im Asmaf£enburger
Forst liegen die Verhältnisse weniger günstig •. Das innere Waldmassiv ist zwar
bereits von mehreren Seiten eingekreist; an sim ginge es also darum, diesen
Innenraum von den Rändern her zu absorbieren. Aber in dieser AuBenzone ver-
fügt das Erzstift zum guten Teil über niehte anderes als eben den Wildbann, den
es mit der Kollegiatkirme übernommen hat. Ein langer Absmnitt vor allem der
Ostseite ist von fremden Grundherrschaften besetzt. Seine stärkste Kraft liegt
in der Westflanke; wenn hier eine Störung eintreten sollte, wird es fraglim
sein, ob der Gebirgsraum selbst noch zu behaupten ist. Am schwierigsten aber
hat es zweifellos Fulda. Denn hier kann die Waldzone nicht von außen edaßt
werden,' weil das Kloster die Innenseiten selbst nur zum Teil beherscht. Die
Wildbanngrenze wird hier vor allem zur Absmirmunggegen die Nachbargewal.
ten bestimmt sein, und in ihrem Grenzsaum werden sich daher auch die zentri-
fugalen Kräfte besonders nachhaltig bemerkbar machen, So ist zu erwarten, daß
die Wirksamkeit des Bannrechts nimt nur von seinem Inhalt, sondern auch von
der Struktur des umschloesenen Raumes und von der Gestaltung der Mamtver.
hältnisse abhängen wird.

111) .EE int.gritate DOltram fuille iure proprietario' (DO Ill. 361). Vber die weitere Entwidr.lDllI
y,1. KMIOTEKS. 8 tt, .

118) Di. Kinsig. die er .ia kurze. Stück benntate. In lugleim die Gren•• dOl Büdinser Wildbann.
be.hlu, .lellen Eo.tltehuDI .war DOm ahbt ,eklärl ilt, aber w.brlmeinlidl mit der Itaufi.dlea Territorial.
politik Illlamm.ohiDst. (V,l. GLOCKNER.R.imlgul S. 205: CRAMER.SCHWABKap. V; H. PHILIPPI.
D. Guhm. honburl-Biidin,.o. kllofti, Smr. d. H.... Lande.. mt. f. ,.Im. Lood••kd.).
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V. A Df ä Dg e der t err i tor i a Le n E Dt w i dt lUD g.

. Die Frage nach dem Verhältnis von WildbanD und L~ndesherrsmart, deren
Voraussetzungen wir untersucht haben, berührt sim eng mit der weiteren, was
aus dem Forstrecht geworden ist. Es liegt bei der spärlimen überlieferung des
hohen Mittelalters auf der Hand, daß wir in der Regel nur das Ergebnis einer
läDgereD territorialen Entwicklung kennen lernen. Zu ihrem Verständnis ist es
daher erforderlim, die Triebkräfte zu verfolgeD, die während ihres Verlaufes
wirksam geworden sind.
. Die Landschaf'tsstruktur des Kiozig-Mainvieredts, die wir eingangs betraeh-
tet haben. bietet mehrere Ansatzstellen für die Ausdehnung der angrenzenden
Herrsmaftsgebiete. In der äußeren Zone der Flußtäler liegt das Smwergewimt
offensimtlim auf der Westseite, die fast auf ihrer ganzen Front gegen den rhein-
fränkismen Zentralraum geöffnet ist. Hier hat die grundherrlichs Organisation
einen verhältnismäßig hohen Grad der Verdimtung erreicht, auf der Grundlage
des alten Königsguts haben aim Reimsklöster wie Lorseh, Fulda, Seligenstadt
frühzeitig in die Entwicklung eingeschaltet, Eine zweite Möglimkeit bietet der
Verlauf des Fernverkehrs. Hier ist es vor allem die Birkenhainer Straße, auf
die sim das politisme Interesse der Naehbargewalten konzentriert; in ihrem
Zuge setzt die Erschließung des Innenspessarts ein, der längs der anderen Fern-
wege fast unberührt von der Besiedlung geblieben war •.

So ersdieint es kaum von ungefähr, daß diese beiden Linien im Zuge der
ottonismen Politik durch das einheimische Kollegiatstift in Asmaffenhurg be-
setzt wurden, das in enger Verbindung zum Königshaus stand. Es erscheint aher
auch nicht zufällig, daß diese Stellung dann in die Hände der Nachbarmacht kam,
die nimt nur zu den ersten Trägern der Reimspolitik gehörte, sondern selbst
unmittelbar an der Beherrschuug der Spessartbarriere interessiert war: das Erz-
stift M a i n z konnte es nicht zulassen, daß dieser umfangreime Komplex an der
Grenze seines Sprengels unter fremden Einfluß kam. Schon wenig später aher
unternahm das Hochstift W ü r z h u r g einen ähnlimen und vermutlich lange
vorbereiteten Vorstoß von der anderen Seite. 993 läßt sim der Bismof auf Grund
einer angeblich entfremdeten Karolingerschenkung fünf Klöster am Westrand
. seiner Diözese mit ihren Grundherrsmaften übertragenll'), und andere Erwer-
.bungen verstärken seine Position; Swlüwtern und Homburg liegen in der
Nord- und Südostflanke des Spessarts, Neustadt swiebt sim bereits in die Ge-
birgszone vor, Sdiaippadi und Burgsinn stellen, die Verbindung zur oberen
Kinzig, der Markt Wertheim flankiert die Südseite, und in späterer Zeit ersmeint
das Hochstlft auw im Rodungsgebiet der Zent Mimelrieth auf dem Boden des
alten popponisweD und hernach fuldischen Waldbezirks längs der Neustädter
Mark1!O)_ Die Wildbannverleihungen von 1014 und 1060, die wir schon kennen-
gelernt haben121), erreichen freiliw nur die Maingrenze; weiterer Ausdehnung
stellt siw das aswaffenburgiswe Forstreeht entgegen, Dazu werden die Erwer-
bungen des Howstifts bald durch den eingesessenen Dynastenadel, durch Vogtei-
und Lehnsverhältnisse gefährdet. Die G rum b ach e r erscheinen seit der
Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert als Vögte von Swlüwtern und Neustadt,
dann aum bald folgeriwtig als Herren der festen Burg Rothenfels auf altem
Klosterboden über dem Maintal, während sich die Grafen von Wer the im von

119) DO Ill. HO; "Si. S. 62. Zum FolseDdeD Karte S. 80. . .
120) KNAPP I. S. 868 ff.; G. SCHMIDT, D.. würabrg. Heraollum (QueUeD u. Stud. h,. K. ZEUMER

V I). W.imar 1913. S. 79 f.
121) V,I. S. 73 f.
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Hochmit telalterliche
Herrschafts ge bi e t e

.11111 Hainz ~ Würzburg ~~Fulda

6 Burg Kloster, Stift I I

der Taubermündung her in den Waldraum vorschieben12h). Während Mainz und
Würzburg den Spessart von seinen Randgebieten zu umfassen sum en, tritt
F u I d a wenig hervor. Der alte Klosterbeslta an der Kinzig und Sinn beginnt
allmählich zu zerfallen, der Wildbann hat mehr defensive Bedeutung.

Wir besitzen kein direktes Zeugnis dafür, was aus dem Asmaffenburger
Sti(tsforBt geworden ist. Aber die Erwerbung der Kelleglatkirdie war für
das ErzstiEt der Auftakt zu einer weitausgreifenden Expansionspolitik im Unter-
mainraum. 1059 gelingt ErzbisdlOf Liutpold ein Vorstoß in den großen Reims-

1210) VII. F. COTERBOCK, M.rk •• rd YOB CrIlDlb.d., V.ter ud Soh, MOIC, 48 (1934.),S. 22 n.;
SCIIMIDT S. 77 If.
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gutkomplex, den E. Sehwab in dem Gebiet um die Kinzigmündung nachgewiesen
hat; mit dem neuerworbenen Grundbesitz muß die ausgedehnte Waldniederung
der Forsten H a n a u und B u I a u in mainzische Hand gekommen sein, auE
deren Grundlage sich der spätere Wildbannbezirk der Herren von Hanau im
Winkel zwischen der unteren Kinzig und Kahl als mainzisches Lehen gebildet
hat122). Mit der Abtei Sei i gen s t a d t fällt dem Erzstift 1063 endgültig die
lange erstrebte Verfügung über die zweite große Grundherrschaft im Spessart-
vorland zu; wir sahen bereits, daß sie vormals als Riegel gegen den Aschaffen-
burger Wildbann gewirkt haben mußI23). Und schon ein Jahr darauf gewinnt
Erzbismof Siegfried das Königsgut in 0 rb mit der Burg und den Salzquellen,
deren Bedeutung für die wirtschaftliche Erschließung des Nordspessarts wir
bereits gestreift haben124). Diese Erwerbung schloß unmittelbar an den Wirt-
heimer Komplex an, den das Stift Aschaffenburg 976 durch Duo n. erhalten
hatte. Sie bedeutete aber zugleim einen Einbrum in den Wildbannbezirk des
Klosters Fnlda, den der König erst kurze Zeit vorher 1059 formiert hatte. denn
in der Pertinenzformel sind auch die Jagdremte enthalten. Das Diplom berich-
tet, daß der königlime Vogt Udalrich vor der Schenkung an Mainz den Bann im
GrafengeridIt erworben habeI%S). Soll man annehmen, daß erst bei dieser Ge-
legenheit ein Immunitätsbezirk gebildet wurde, der Platz also früher kein
Reichsgut war? Die Erwähnung der Burg spniclit nicht gerade dafür, und auch
die Salinenanlage läßt eher an ein älteres Kdnigsreeht denken. Da liegt es doch
wohl näher, den Bann in Verbindung mit dem fuldischen Forstrecht zu bringen,
das der König gerade" einige Jahre zuvor aus der Hand gegeben hatte: "bannus"
bezeichnet hier wahrscheinlich nicht das Hochgericht, sondern den Wildbann128).
Durch dessen Übertragung vor dem zuständigen Richter wurde der Herrschafts-
komplex wieder vollständig .. Damit zieht diese Erwerbung aber unsere beson-
dere Aufmerksamkeit auf sim. Denn wenn. Mainz solchen Wert auf die Ergän-
zung durch den Wildbann legte, werden wir daraus den Schluß ziehen dürfen,
daß das Erzstift bereits über den Asmaffenhurger Forst verfügen konnte, der
ja an den großen Waldkomplex des Orher Reisig unmittelbar anschloß, Wir er-
innern uns, daß das Kollegiatstift in seinen alten Besitzungen zwar die Grund-
herrsmaft und teilweise auch die Niedergerimtsbarkeit behalten hat, daß aber
die Hochgerimtsremte in die Hand des Ersbischofs übergingen127). Um die Mitte
des H. Jahrhunderts muß das WildbannredIt also bereits den gleichen Weg
gegangen sein; vielleimt ist es nicht zuviel gesagt, wenn wir diese territorialge-
smiwtliw so bedeutsame Besitzverschiebung sehen auf die Zeit des Willigis
zurüddühren.

So gewinnt der mainaisehe Herrschaftsbereich im Kinzig-Maingebiet festere
Umrisse1!8). Erzbischof Adalbert I. baut ihn vor allem am Westrand aus;
Asmaffenburg wird Verwaltungszentrum, die Burg Klingenberg im Südwesten
kommt an das Erzstift. Geringer ist der Erfolg auC der Kinzigseite. Erzbismof
Arnold gelingt es zwar nom, in der Herrswaft Selbold-Gelnhausen Fuß zu

122) REIMER I, Nr. 6J (d"D ... GLADISS, Vorb.m. la DB IV. '8h IV, Nr. 546; CRAMER.SCBWAB
KIp. Ill.

123) DU IV. 101 (VSI. Vorb.m. ". GLADISS; KLEIN S. 7').
12~)DB IV. 136 - MUB I, Nr. 309; \'gl. au Aom. 37.
125) '0 ... predium quoddam, de quo .d.,oeatua meuI ..... bannum aequi.ivit'.
126) ,Bloau.' k.ao .um ia d.r Z.it Beinrid .. IV. nod. in der gleid.en Bed.ulunl "ie ,wiltbannUI'

.. rwandt werden (VII. I. B. DB IV. 83 ,quodd.m for •• tum et ~.nnum·, 157 ,b.nnum luper quoddl"
fore&tum~).

127) VsI. S. 69 f. '
1211)V,I. duu SrUIMING S. 16 n., 110 ff.; KLEIN S. 7' fr.; W. MOLLER. Urkandl. Ge.d.id.te der

Edelherren voo Diclt.nb.d.. ABG, N. F. 16 (1930), S. 397 If. CRAMER.SCHWAD K.p. IV.
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fassen, aber die staufisehe Politik durchkreuzt alle dahinterstehenden Pläne
und beginnt mit dem Aufbau eines eigenen Territoriums, dem nidit nur die
Gelnhäuser Erwerbung, sondern aum ein großer Teil des älteren mainzismen
Kinzigbesitzes zum Opfer fällt. Obwohl aum das Unternehmen Friedrims I.
bald wieder zum Stillstand kommt, das neugeschaffene Reimsgut der Auflösung
verfällt, gelingt es dem Erzstift erst spät, diese Krise zu überwinden. Die Be.
sitzungen an der unteren Kinzig gehen mitsamt dem Forst an' die Herren von
Hanau verloren, die Gerimte Orb und Wirtheim finden sim mit dem Orber

. Reisig im Besitz der Herreu von Büdingen und ihrer Erben wieder, von denen
sie Mainz erst im 14. Jahrhundert allmählim einlösen konnte. Mit Klingenberg
sind die Smenken von Schüpf belehnt, und aus ihrer Hand geht der stattlime
Besitz im südwesrllchen Gebirgswinkel für lange Zeit an die Herren von Bieken,
baeh über. Leichter zu ertragen und sdmeller ausgeglichen waren die EinbuBen
im Kahl· und Asmaffgebiet; immerhin mußte das Erzstift auch hier einem ein.
heimischen Dynastengeachlecht zeitweilig freie Hand lassen, den Herren von
Kälberau und Rannenberg, die ein kleineres, allerdings nicht gesddcsseaee
Herrschaftsgehiet ausbilden konnten. Wenn die malneische Stellung am West.
rande des Spessarts trotzdem für lange Zeit empfindlieh blieb, das Erzstift erst
im 14. und 15. Jahrhundert an ihre Konsolidierung gehen konnte, lag die Ur.
sache, soweit sim erkennen läßt, nur mittelbar in der kurzen Eradiiitterung, die
der staufische Eingriff hervorgerufen hatte. Das Erzstift ließ die kleinen Dy.
nastengeschlediter gewähren, weil die gröBere Gefahr von einer anderen Seite
kam. Denn gegen das Ende der Stauferzeit wurde die maimische Herrschaft am
-Spessart in ihrer Substanz angegriffen. Die Bedeutung dieses Zeitabsdmltts
für das Verhältnis von Forst und Territorium remtfertigt es, wenn wir ihm
nähere Beachtung schenken,

VI. Der K a m p f z w i s ch e n M a i n z und R i e n e c:k.

Seit dem früheren H. lahrhundertist die Homvogtei über das Erzstift
Mainz in der Hand eines Dynastengesdilechta zuverfolgen, das am Ostrande des
Spessarts ansässig gewesen sein muB129). Als Ausgangsgebiet seiner Grundherr.
smart ist vermutlieh der Raum von der unteren Fränkischen Saale bis zur Lohr-
mündung anzuspremen, ein schmaler Streifen am Saum der großen Waldungen,
der zum Teil auf älteren fuldisehen Besitz zurückgeht, Der eigentliche Aufstieg
beginnt mit der Beziehung zu Mainz. Die Vogtei, mit der das Burggrafenamt in
der Bischofstadt verbunden ist, legt den Grund zu einem ausgedehnten Madlt·
bereidi, Als im Beginn des 12. Jahrhunderts Stellung und Erbe an die bra-
bantischen Grafen von Loos übergeht, bleibt das Gebiet um die Saalemündung
weiterhin ihr Herrschaftszentrum, und hier entsteht auf wiiraburgischem Boden,
im Bereich des früheren Königsgutes Schaippach, die namengebende Burg
R i e n e c:k. Der Kreis ihrer Besitzungen aber zieht sim weit darüber hinaus, er
reicht zeitweilig von der Nahe bis fast an den Steigerwald und von der oberen
Kinzig bis zur Tauber und Jagst.

Trotz dieser nicht gewöhnliroen Streulage, die weitgehend der Verteilung
der mainaischen Gruudherrsdraft entspricht, hebt sim in der Überlieferung all.
mählich ein fester umrissenes Einflußgebiet heraus. Es umfaßt segment£örmig

129) Wie YDr; F. STEIN, Die R.idi.t.Ddo Rieneci ... die übri~." Be.itsungen ibre. Dyn.atenge.ditodite.
AUer. 20, 3 (1870); Re,_llo" (oh aDeen.a) bei M. WIELAND, AUfr. 20, 1 (1869). V,I •• um Fols_nd_ .. die
K.rt. 5. as.
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den Nordrand des Innenspessarts von der unteren Saale und Sinn über das Lohr-
tal und den oberen Biebergrund bis in das Kahlgebiet und setzt sim längs des
Mainufers in einzelnen Bruchstücken bis an das Elsavagebiet und siidlich des
Waldes fort. Mit einigen Abweichungen ist es also der gleiche Raum, in dem sim
das Erzstift seit der Erwerbung Aschaffenburgs an den Spessartflanken fest-
gesetzt hat. . ,

Das hat schon einen gewissen Grund. Die Grafen verfügen nicht nur über
die malnaische Hochvogtei, sie sind auch die Vögte des Stifts Aschaffenburg;
wenn sich später die Zent Frammersbach mit Lohrhaupten in ihrem Besitz wie-
derfindet, das Stiftsgut an der unteren Sinn der gräflimen Gerimtsherrsmaft un-
terworfen ist und der rieneckische Streubesitz sieh im Asmafftal etwas verdich-
tet, hat dahinter sieher das Vogteiverhältnis zu der Kollegiatkirche gestanden.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß es trotz seiner späten überlieferung (1187) in
die ältere Burggrafenzeit zurückgeht130). Aber das Aschaffenburger Stift war
seit dem frühzeitigen übergang an Mainz vermutlich bald auf seine Grundherr-
schaft zurückgedrängt, die Führung lag in der Hand des Erzbischofs. Und die
mainzisme Tätigkeit in der Zeit von Willigis bis zu Adalbert I. sieht nicht gerade
oach einem Rückzug aus; erinnern wir uns nur an die Erwerbung von Orb, die'
der König nom eigens für diesen Zweck durch den Bann komplettieren mußte.
Was Rieneck von dem älteren Asmaffenburger Besitz an sim gebracht hat, erklärt
eigentlim nom nicht, wie es zu einer der schwersten Auseinandersetzungen kam,
die das Erzstift am Ausgang des hohen Mittelalters zu bestehen hatte. -

Der Beginn liegt im Dunkeln. Von Streitigkeiten ist im 12. Jahrhundert
wenig zu merken; wir erfahren auch nicht, daß die Burggrafen etwa die kritische
Lage ausgenutzt hätten, in der sim das Erzstift zeitweilig durch die Politik
Friedrims I. befand. Um die Wende vom 12. zum_13. Jahrhundert geht Mainz
daran, erneut seine Kräfte zu sammelnl3l), während sich Rieneck nom mit dem
Ausbau seiner Stellung im Ostspessart gegen das vordringende würzburgische
Herzogtum beschäftigt. Erst in der späteren Stauferzeit beginnt sim die Lage
aIImählim zu ändern. Um 1225 löst aim die ostEränkiswe Linie mit der Herr-
smaft Rieneck endgültig von dem brahantisehen Stammgebiet; wir dürfen an-
nehmen, daß die Trennung zugleich eine Konzentration der bisher weit zerstreu-
ten Interessen bedeutete. Zugleim verschwindet der Burggrafentitel13Z); das
ErzstiEt scheint diese nicht mehr gefährliche, aber lästige Bindung ebenso gern
abgesmüttelt zu haben wie in der gleichen Zeit das Hochstift WürzburgiSS). Dort
fübrte die Abschaffung des henneberglachen BurggraEenamts zum endgültigen·
Brum - man darf vermuten, daß auch das Verhältnis zwischen Mainz und
Rieneck gespannter wurde.

Wenig später werden Irrungen des Stifts Asmaffenburg mit dem Grafen
Ludwig über Hechtaansprtiche im Lohrgebiet bekannt. Unter anderem geht ea
um Rodungen bei Partenstein, einer eieneckischen Burg, die auE der Grenze
zwismen den Zenten Lohr und Frammersbach errfehtet war und das Lohrtal

130) GUDENUS rr, S. 22. STEINS. Vermutuni .• iner V.rw".ndu.na.rub~';ebun8 ~u d.D Konradiner.
ht aidat uab.diD,t YODder Hand .u W.,len, aber a.e bedarr bellt.geldlldatluD .,e .. .n.edene. Kor.e"ture~ _
(u ••. ilt der .iened<ildae Belitl an der Taube. erlt im 13. lb. erworben).

131) Vgl. Tb. HUMPERT, Die territoriale Entwid<lung .,on Knrmaiu •• wi•.nen Main a. Ned<ar. '
AUr •• SS (1913). S. 1 H.; KLEIN S. 79 fr.

132) Zaletlt 1221 (GUDENUS I. S. 480); .,,1. C. HEGEL, Die Guren von Riened< a. Lool ala Bar,.
Ir.fen ..on Main •• Fonm .•. dl. Gel<h. 19 (1879) S. 586 t.; MOLLER I, S. 24. .

133) E. ZICKGRAF. Die ,dürstete G.. r•.na£1 Henneberg.Sdaleulingen I(S.nr. d. lun. f. selch.
Lande.kd .... Hellen u. Na.. au 22) •. M.rburl 19". S. 85 t. - , .
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sperrte. Ein Ahkommen von 1233 zeigt, daß das Stift zurückweiclten m~ß13').
Krltischer wird die Lage, als Rieneck 1243 in das Erbe der Herren von GrumbadJ
eintritt; sein Anteil an dem Besitz des bedeutenden ostfränkischen Dynasten.
gesdllecltts umfaßt auch die Zent Rothenfels mit der Vogtei über das Kloster
Neustadt. Diese Erwerbung richtet siclt zunächst gegen das Hochstift Würzburg;
sie hat wohl schon eine Rolle in der Auseinandersetzung gespielt; die 1243 mit
Bisehof Hermann I. ausgetragen wird und mit einem Unentschieden endigtl36).
Aher daß aieh Rieneck gegen die erste Macltt in Ostfranken behaupten kann,
wirkt auch auf seine Spessartstellung zurück. Jetzt umfaßt das Einflußgehiet
der Grafen den inneren Gebirgsraum fast durchgehend auf drei Seiten. Vermut.
liclt ist in dieser Zeit schon die Dirkenhainer Straße in ihrer Hand; der Zoll

. von Scltaippam erscheint später als eins der wenigen Reichslehen der Grafscltaft,
und das Straßengeleit von Gelnhausen bis Gemünden wird von ihnen be.

~herrscht138).
Im Oktober 1259 bestieg Werner von Eppstein den Mainzer Stuhl. Ala

Propst des Stifts Ascltaffenhurg war ihm die Lage genügend hekannt137), und
sohald er die Hand frei hatte, griff er sofort zu. Vom Juli 1260 datiert schon der
erste Vertrag: die Grafen verpElicltten sieh, weder diesseits des Spessarts noch
sonstwo auf mainzisehem Boden eine Befestigung zu errjchten, das mainzisclte
Recht weder "in nemore" noch "extra nemus" zu stören, ihre neuangelegten Bi·
fänge aufzugeben und auf jeden Scltadenersatz wegen der Einnahme der Burg
Wildenstein über dem Elsavatal zu verzichten. Einer von den Helfern des Ers-
stifts wird namentlich in die Sühne einhezogen: Reinhard von Hanau, ein Vetter
des Elekten, und Werner seihst wird zum Schiederichter in dem Streit der
Grafen mit den Herren von Rannenberg bestimmt138). Beide Gescltlecltter hatte
das Erzstift schon seit geraumer Zeit als Bundesgenossen gewonnen; es ist ver-
Itändliclt, daß es in ihrer kleindynastisclten Erwerbspolitik die geringere Gefahr
sah. Der erste Erfolg war nur kurz. Die Grafen legten zwar vertragsgemäß
ihre neue Burg "Landesere" in der Nähe Asmaffenburgs nieder, errichteten aber
anschließend eine weitere Anlage im Elsavagehiet, zu Eschau; als der Erzblschof
auch diese gebromen hatte, leisteten sie 1261 erneut ihren Verzicht auE Burgen.
bau im Walde und seinem Umkreis, sowohl auf mainzischem wie auf eigenem
ßoden139). Nach einer mehrjährigen Pause, die Mainz wohl auch für seine hes-
aiseh-thüringischen Kämpfe benötigte, zog der Erzbischof von Neuem gegen die
Rienecker zu Felde und zwang sie 1266, ihm den Wildenstein zu verpfänden
und den ill ihrer Hand befindlichen Rannenberg mit anderen, inzwischen an-
gelegten Burgen schleifen zu 188sen140). Aber nom bis 1271141) zog sidi der er-
bitterte Kampf hin, bis er die Kräfte der Grafsmaft endgültig erscltöpft hatte
und unerwa~tet schnell zum Ahbruclt kam.

Für Rieneck war der Ausgang dieser Fehde zugleiclt ein Wendepunkt. Die
Grafscltaft hat aim nidlt wieder davon erholt, und ihre weitere Gesclticltte ist ein

134) REIMER I. Nr. 119.
135) Vgl. SI'EIN S. 79 Er.; CRAMER.SCHWAB K.p. IV.
136) 13a StA WürzburS' M.in~. Büm. nnm. Inh. 116•• 7 (Re,. AUf •• 20. 1. S. 251 f.); 1339 m.in-

aumer Lehn •• n.prum .uf dOl Geleit (REIMER H. Nr. 528).
131) 1:151-61 oum al. ProplI de. Stift. A.m.ffenburs ~e .. ugt (~OHMER.WI~L 11. '5. LXXII. Zu

Weraen Politik "gi. G. W. SANTE. Wern.r ..on Epp.teln. Kurfurll ..on Mains 1259-1284 (N ••••
Lebenibilder IV. Wie.boden 1950. S. 1 rc.). '

lall) GUDENUS I. S. 61'.
, 139) Ebd. 5. 682-86. .

140) Ebd. S. 11B. An dem L.ndfrieden ..on 1265 (REIMER I Nr. 401) III Rleneclt nimt bot.iIi,t •
• bwohl Lobrb.up.en .1. Grenzpunkt bellimmt wird.
_. 141) Verwüllaalen de. 5tlftl,ül.r in Lansenproaetten, Verpfändungen ebd. I, 5. 735 rc.; 11, S. 337 1.1
AVfr. 20. 1 '(1869), S. 219. •
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Der Kampf Mainz - Rieneck
• Hainz () Ri.neck (w. 1559)

cS Burg. Jagdschloß 0 Stadt 0 Kloster

6 Gericht 0 Waldhufendorf. freie Bauern

5

langsamer Verfall. Der größere Teil des Mainviere<ks blieb ill ßi·~inzisdIer Hand;
wenn der Erfolg des Erzstifts nicht größer war, Jag es nicht zuletzt an dem Front-
wechsel der Herren von Hanau. Sie haben die polifisehe Erbschaft der Grafen
von Rieneck übernommen, zunächst durch Eheverbindung und Bündnis142), dann
sind sie auch in die Gauerbschaft des Territoriums, besonders nach dem Aus-
sterben der Linie Riene<k·Rothenfels (1339), eingetreten. Als das alte Grafen-
gesdIledIt 1559 sein Ende gefunden hatte, wurde der traurige Rest im Wesent-
limen zwismen Mainz und Hanau geteilt. AudI in diesem letzten Stadium er-

142) Zuo.d..t unter FörderuD! de. E .. bi.d.or. (1272 Verlobung U1ridll I. 1'. Honau mit EIi .. bella
1'. Ri'DeeS. REIMER I. Nr. 463).
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streckte sim das Territorium vom Südwestrande des Spessarta bis zur Fränkismen
Saale nom in großen Umrissen über das Gebiet, in dem das Schwergewicht der
ahen Herrschaft gelegen hatte. '

Was hat diese kurze, aber ungewöhnlld; harte Auseinandersetzung für die
beiden Partner bedeutet? Der Kampf geht, soweit die überlieferung erkennen
läßt, im Wesentlimen umdie Linie, die durch das Burgensystem von Wildenstein
uod Eschau im Südwesten über "Landesere" im Ascbaffgebiet bis zum Rannen_
herg am Vorspessart heseidmet ist. Aus späterer Zeit kennen wir hier nom die
- rieneckismen Burgen über Stadtprozehen am südlichen Mainufer und Wombam
mit Hauenstein im Kahlgebret, An diese Linie smließt sich im rechten Winkel
eine zweite an, die im Zuge der Birkenhainer Straße verläuft. Mit Burgen ist sie
spärlicher besetzt; das verkehrswichtige Gemünden war durch die früheren
Kämpfe mit Würzburg ausgesmahet135), Rieneck lag ebenso wie Lohr sdion etwas
abseits. Aum die erste Anlage, die kurze Zeit vor Beginn des Kampfes erscheint,
liegt weiter zurück, wenngleich eine spätere Taistraße an der Lohr bekannt ist.
Es ist die schon genannte Burg Par ten s t ein am Zusammenfluß der oberen
Lohrbäche; sie befindet sim auf der Zentgrenze genau an der Stelle, wo die
Schichtstufe des mittleren Buntsandsteins vor dem unteren Lohrtal endigt143).
Eine gewisse strateglache Bedeutung darf ihr also augesprodien werden. Stand

'nom etwas anderes dahinter?
In dem Abkommen zwischen Rieneck und dem Aschaffenburger Stift werden

1233 Rodungen der henaehbarten Bauern erwähnt, nach dem Zusammenhang
muß es sim um rieneckisme Hintersassen gehandelt habenW). Später hören wir
mehr davon. Ein Hausvertrag zwischen den beiden rieneckischen Linien regelt
1314, die Rodungsarbeiten im Waldgehiet swischen Partenstein und Lohr145).
1579 liegen in Partenstein arut Freigüter mit beschränkter Fron und Felgepflicht
und weiteren Vergünstigungen, darunter Fiseh-, Holz- und Sehankrechten sowie
teilweiser Zehntfreiheit146). Das Dorf, dassehr wahrscheinlieh als Annex der
Burganlage entstanden ist, umfaßte damals 80 Haushahungen; es darf angenom-
men werden, daß die Freigüter auf die erste Sledlungsschicht, also wahrschein-
lieh auf das frühere 13. Jahrhundert, zurückgehen.

Im Zusammenhang mit diesem quellenmäßig ziemlich genau zu beobachten-
den Vorgang darf wohl eine andere, späelieher überlieferte und daher recht ver-
schieden beurteilte Erscheinung herangezogen werden. Seit dem späten
14. Jahrhundert, zuerst 1391, wird ein rienecklsches Reimslehen über die freien -
Leute "in und umb den wald, den man nennet den Spechshart", an der Kahl,
um Asruaffenburg, Gelnhausen und Wirtheim, bekannt147). Naru Ausweis eines
1380 aufgenommenen Weistums bestand ein Freigericht für die der Herrschaft
Rieneck zustehenden freien Leute, das auf einem Freihof in Lohr gehalten uod

143) Vs!. SIEBERT S. 54 rr, u. d...... Kart! 2; ~',ob ... S. 83 f:
I"') ,Super Dov.libu. Yero de ~.rthen.telD Y1ClDorum homlDum Doticie ,ot.U, inler DO' qu.eatio

r.lin1Iu,,,,, 'hnm.ou.· IrtEIMER I, !'ir. 179). , .. , •
US) D r wait by d.m Rid"a! uff d.m S.f.lI. (R.lCh ... ~rn ..d .ud" .... Parl.nll.lI"l. d.r da , ..

kriese Il~Dd ezu.d:aeu den yon L.re uod deo YOO Bartinltern" dIa aal lin eyn Icme,ne mircke 7n beidea.
ewecJime- d m .ollen die ~OD dem U.rtinlte7De den leiben Wilt rüeten, all .ie vor tbaden'. Ebenlo
der Wald b:i 'd.m Sdlß.pr.ntal ÖI,I. Parl.nll,.i .. !bill a.. die Bu~.!ba.b·; ,dom :"11 die von ..dem
Barahlll.,a .<ker odor wy.... bab ... ,.m.ml. d,. bh.b ... 'I.nd.. S,. aoll ... ab.r .. ,mt me da ru.t ...
DUW )'man Inden eS ay dan dl. etwer eyn hecken uS rüete in eyner we.in oder jn eyme Idler, der d.
'•• mamt ill' (SIA' Morburg, Kop. 345 f. 108). Aum io de~ G.rimuwei.tümer .. w.rd.,,: 1446 Rodung ...
ilD ~I.m., .. lemer<k~ erwäh ..t (GRIMM Ill. S. 532). And.rugnos d•• Hauov.rl",. 1314 ,m SIA MarburSI
o 1I a Rieo.<k.

146) S,A Würzburl' MRA, K. 339, SOO.
147) REIMER IV. Nr. 572.
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. vo~ Smöffen unter anderem aus dem Kahl. und Asmaffgebiet besucht worde148).
Sie unterstanden dem Gebot der rienecldsmen Amtleute und einer besmränkten
FolgepIlimt, hatten aber auch eine bevorzugte Stellung in Rechten und Ab.
gaben, auch bei der Besthauptleistung; außerdem war ihnen das Abzugsrero.t
für die vier wetteraulachen Reimsstädte (Frankfurt, Friedberg, Wetzlar, Geln.
hausen) vorbehalten. über Verteilung und Zahl ist sonst kaum etwas bekannt}
Her sey wenig oder viel" sagt die Belehnung von 1391. Aum über ihre Beziehung
zum Reime läßt sim wenig ermitteln. Wir finden seit dem späten 13. Jahr.
hundert Königsleute, deren Verwaltung der Reimsburg Gelnhausen unterstellt
und deren Verbreitung bis in den Ostspessart zu verfolgen ist149). 1333 verfügen
die Grafen von Wertheim über reimslehnbare Leute an der Kahl, die sleh im
15. Jahrhundert durch Erbgang im Besitz der Herren von Isenburg befinden
und ebenfalls zur Burg Gelnhausen gehört haben sollen150). Mehrere Lehen
dieser Art bestehen also in dem gleichen Gebiet nebeneinander, und zwar handelt
es aim fast durchweg um die dünn besiedelte Randzone des Spessarts. So ist es
dom sehr wahrsmeinlim die gleiche Bevölkerungsgruppe, deren eminente pelf-
tisdie und rechrllche Bedeutung besonders Th. Mayer herausgestellt hat: keine
Reste altfreier Bauern, sondern Kolonisten, die unter besonderen Bedingungen
im Waldlande angesetzt wurden und im eigenen Interesse der Herrschaft eine
begünstigte Stellung mit begrenzten Freiheiten zugebilligt erhieltenl6l). Die
Verbindung mit der Burg Gelnhausen, die für einen Teil dieser Freibauern he-
zeugt ist, läßt einen engeren Zusammenhang mit der staufisehen Territorial··
politik vermuten. Aber dies scheint nicht die einzige Wurzel zu sein. Während
die kleineren Dynastengeschlechter im Kinziggebiet ihre Rechte fast durchweg
auf der Grundlage dieser ueuen Heichsherrschaft aufgebaut haben, stehen die
Grafen von Rienedt nad; allem, was uns darüber bekannt ist, abseits dieser Be·
wegung. Und doch hat ihr Reimslehen den größten Umfang, es reimt 1391 nom
bis in ~ie Umgebung von Asmaffenburg. . '

Die Rodungen um Partenstein zeigen nun eindeutig, daß mindestens ein
Teil dieser Siedlungstätigkeit auE die eigene Initiative der Grafen zurückgeht,
Hier fällt sie gerade in die 'Ietaten Jahrzehnte, bevor der Kampf mit Mainz
begann. Und gleim der erste Vertrag von 1260 zwingt Rienedt zum Verzimt
auf seine Neorodungen152). Als nächster Punkt dieses Abkommens wird der er-
oberte W i I d en s t ein genannt, der die Ostflanke des Elsavatals beherrschte,
Im Gebiet von der Elsava his zur Hasloch aher ist eine hcchmittelalterllche Sied.
lungsBmimt über die Hänge des aüdlldreu Maintals hinauf in das Waldgebirge
vorgetrieben. Wir baben sie bereits als Zone der Waldhufendörfer kennenge-
lernt; Orte wie Wildensee und Altenbum sind auch später noch in rieneckischem

148) GRIMM Ill, S. 518 fE. (eraeaen 1399). GeaODat werdea u••• Schöerea aUI Sommerkabi, Weiler,
LallCach uod Sleiobach (billler der Sona.?).

149) 1277 Fellea a. Wobarotb, 1293 belonderer Amtmann (REIMER I, Nr. 543, 737).
150) REIMER H, Nr. 396, 794 .,(Ietlt .... AU' dem Roten Buch d. Sladt G.lnblu.en, EinlraSuol .. r.,

malHch Aaf. 15. Jb.)., .
151) VSI. Tb. MAYER, Di. EntllebuDS de. "mod.rD.n~ SI.. te. im Mittelalter o. die freiea Bauera.

ZnG Germ. Ab •• 51 (1931), S. 210 fE. Aa Rodaa,dreibeit denkt auch KLEIN S. 99 f.; die Verhöltai .. e
im Frei5erimt Alzen.u, die er .1. AUIganS5punkt annimmt, .ind jedoch .ehr wlhrlCheinlich IU. einer
anderen EntwidduDS bervor,e,.nsen (.,1. CRAMER·SCHWAB Kap. IV a. V). Die älter. Auera .. ons
.ab in den freien Bauern de. Spell.rt. Re.te einer .lten Reid.u·ogtei, die 'YOD den Konradinern an die

• Rienecker überp;eg.ngen .ei (be •• nrtreten yon STEIN S. 12 ff.). Unhaltbar in die .on 11. BRtlCKNER.
D.. Freigericht Wilmund,heim .or der Hart ia .einem rechtlichea Charakt.r o. Vrlprons. AUfr. 68 (1929)
S. J4,3 If. im AnlchluB aD A. WAAS en.wickelt. Aa.ich. liber d .. FreigerichI AI•• nlu .10 Köni,.herr.
Ich.fllb .. irk. .

152) ,lnluper ao.il •• ptionibu., quod Nuwenhiune di.ilur, e .... nlibu.· (GVDENUS I, S. 674, dort
yerdruckt ,NuwcnbiDIDc').
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Besitz153). Von hier reimt da~ Burgensystem der Grafen über die Asmaff his
in das Kahlbecken und deckt sim im Nordteil wiederum weitgehend mit dem
Verbreitungsgebiet ihrer Freibauern. Burganlagen und Siedlungsausbau mÜSsen
also in einer engeren Verbindung miteinander gestanden haben.

1335 erscheint die Burg Wildenstein mit der halben Zent zur Eich im süd.
westlichen Spessartwinkel, mit Grundbesitz und Wäldern, als kurpfälzismes
Lehen154). Das Verhältnis ist bereits älter; 1291 erteilt der Pfalzgraf eine Be.
lehnung für Ludwig IV. von Rieneck über die Lehen seines gleimnamigen
Vaters155). Da kein Anhaltspunkt für alte pfälalsehe Hechte in diesem Gebiet
besteht, ist sieher eine Auftragung anzunehmen: Graf Ludwig Ill. muß während
der letzten Kämpfe mit Mainz oder kurz danach diesen hart umstrittenen Besitz
unter die Deckung einer fremden Mamt gestellt hahen. Für das ehenfalls hierzu
gehörende Esehau wurde 1285 nom eine. besondere Sicherung in Gestalt eines
königlimen Freiungsprivilegs vorgesehen166). Aus der gleichen Situation dürfte
aum das Reimslehen über die Freibauern hervorgegangen sein. Als Rieneck den
Kampf aufgeben mußte, blieben die Einzelsiedler, die am Gebirgsrande angesetzt
waren, zum großen Teile sehuteloe im Einflußgebiet des Erzstiftes sueüek. Der
simerste Weg, diesen Herrschaftsverhand zu erhalten, war aber in dieser Zeit
ihre Übertragung an das Reim. Denn König RudoH ließ sich trotz seiner Freund.
smaft mit dem Erzblschof nicht so leimt eine Gelegenheit zur Mehrung der

r Relchsredite entgehen. Dahei ist durmaus mit der Möglichkeit zu rechnen, daß
Rieaeck diese Gelegenheit benutzt hat, seine Herrschaft auch über echte Königs.
leute auszudehnen, die nom aus der staufischen Siedlungstätigkeit stammtenus.).

So zeigt der ganze Verlauf dieser Auseinandersetzung augenfällig, was die
Rodung für den territorialen Ausbau der Grafschaft Rieneek bedeutet hat.
Von der Außenzone des Spesaarts, wo ihr Einflußbereich großenteils nom auf
einzelne Stützpunkte beschränkt war, sollte die Besiedlung allmählich in das
unersmlossene Gebirgsmassiv vorgesdioben werden. Es ist in diesem Zusammen-
hang nicht uninteressant,daß dieGrafen gerade zu dieserZeit in engereBeziehun-
gen zu den Zisterziensern getreten waren. Ludwig 11. gehörte zu den Förderern
des Klosters Bronnbach im Taubergebiet, und 1232 hat er an der Elsava ein
Nonnenkloster des Ordens unter dem Namen Himmelthai gestiftet, das für die
Kolonisation des südwestlimen Spessarts allerdings keinen besonderen Beitrag
liefern konnte157). Dagegen tritt der Burgenbau immer stärker in den Vordere
grund; auch nachdem der rienecltisme Siedlungsvorstoß zum Stillstand gekommen
war, haben die heiden wiehtigsten Gründungen dieser Zeit, Wildenstein und
Partenstein, ihre Bedeutung als Verwaltungsmittelpunkte behalten.

Da: Erzstift hat demgegenüber verhältnismäßig wenig neue Kräfte einge-
setzt. Die Burgen auf der Südwestseite, Waldenberg, Mönmberg, Miltenherg,
erscheinen bereits zum Beginn des 13. Jahrhunderts in mainzischer Hand, aum
der verlehnte Klingenherg ist ein alter StützpunktUd). Die rieneddschen Anlagen

153) 1329 GUDENUS IV. S. 1043 I.; I. O. S. 55.·
154) J. A. KOPP Auterle.ene Proben d. Teuum.n Leben-Redus 11 (M.rburg 1746) S. 69. .
ISS) Edb. I (M.rhurg 1739) S. 169 f. KLEIN S. 97 üb.roi~hl, d.a bereill Ludwig IU. Lehnoträg .... ar.
156) Reg. Imp. VI 1 (1898) Nr, 1905 (niml E,m b. Idstein}. • •

. 156a) 1521 eumeinl lum die Zenl Lohr all R.imtleheu, IUllmmen mil der Be.. al1gung del·
Gelnhiul.r Reml.O (SIA Wir.burg: Main •• Büm •• v.ro~: lob. 116 a, I. 13,. dort "Ob~r Lor.~ gen.nnt).
Da lel.ler.1 1333 .. rliehen war (GUDENUS V, S. 352), ko~nle .um d•• Ge.. mIBlehen .h.r .e,n. .

157) V,I. J.KITTEL, 0.. Ci.t.r.i.n •• rinn.nklo .... H,mm.ltbal. AUfr •• 7 (1905), S. 211 H. SeIDe
Grabotölle i.t in Bronnb.m.

158) "gI. Slimming, S. 110 fE.; KLEIN S. 79 fE. Für die Ipite.re Zeit vgl. aa~ E. FENNER. Di.
Erwrrb.polilik d. Erzbiltum. M.in ~OD d. Mille d. 13 lbl. bil Inr Mille d. 14 jh •• 0.... Marburg 1915.
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folgen ihnen als ausgesprochene Gegengrülldungen auf der inneren Linie. AUl
der Frühzeit Werners von Eppstein ist mit Sicherheit nur eine Talhurg an der
mittleren AsmalE bekannt, das Jagdhaus "Vivarium" (Weiberhof), das auch zur
Deckung Asmaffenburgs bestimmt gewesen sein mag und vielleicht dem gräf.
limen "Landesere" entgegengesetzt wurde159). Doch erscheint 1282 nom eine
weitere Befestigung "Mule", die bezeidmenderweise an der oberen Elsava liegt;
gegenüber den rienecklschen Gründungen wieder ein vorgeschobener Posten160).
Der innere Spessart wird erst im Laufe des 14. Jahrhunderts mit einigen festen
Häusern ausgestattet, die in erster Linie als J agdsthlösser und Sitze der Forst.
verwaltung dienen. Daß mehrere von ihnen zugleich an den Fernstraßen ge.
legen sind, dürfte weniger durch strateglache Zwecke bedingt sein, als durch den
bequemeren Zugang für J agdgeselladraften und die leichtere Versorgungsmög.
Iidrkeit, Der Befestigungswert von Rothenbueh, Rohrbrunn und Wiesen ist nicht
allzu hoth einzuschätzen, während der Beilstein als Gipfelhurg etwas günstiger
gestellt war.

, Wie steht es aber mit der mainzischen Siedlungstätigkeit? Eine Reihe von
Waldhufendörfern an der oberen Elsava und im nördlith ansthließenden Gebiet
befindet sim später in mainzischem Besitz. Ihre Entstehung darf wohl noch in
das 13. Jahrhundert gesetzt werden18t). Außerhalb dieses Raumes, dem gerade
in dieser Zeit eine besondere Bedeutung zukam, ist die Besiedlung jedoch nimt
lehr ausgedehnt. Die Glashüttenindustrie, die sich fast üher den ganzen Spessart
ausdehnte, setzt erst im 14. Jahrhundert ein und wird zumeist noch viel später,
im 17. und 18., in den agrarischen Ausbau einbezogen'P}, So bleibt noch eine
dritte Form der Besiedlung, die Anlage von Forst, und Badihuhen, Im Ganzen
sind es etwa 20 Einzelhöfe, die etwa seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in Er.
sdieinung treten und sich über den vom Erzstift beherrschten Bereich verteilen;
ihre Hauptmasse liegt anscheinend wieder im Südwestteil163). Aber zur Grund.
lage einer weiterausgreifenden landwirtsmaftlichen Ersmließung waren auch sie
nicht bestimmt. Sie waren die Dienststellen der lokalen Forstverwaltung, und'
die Forsthübner waren mit dem Smutz der Waldungen und des Wildbestandea
betraut. Einige von diesen Höfen haben sim zu festen Häusern entwickelt164)'
aum das zeigt, daß die Bedeutung dieser späteren Schlösser weniger auf str a-
tegismem Gebiet lag als im Schutze gegen landsmädlimes Gesindel. Eine kleine
Niederlassung von Zisterzienserinnen wurde um 1218/19 unter erzbismöflimem
Smutz östlim AschalEenburgs in Hagen, dem späteren Schmerlenhach, angelegt.
Von den kleineren Nambargewalten gefördert, konnte sie mancherlei Grundbe •
•itz zusammenbringen, ohne dabei nennenswerte Spuren im Siedlungsaushau zu
hinterlassen. Schon um die Mitte des Jahrhunderts betonte man auch lieber die
Zugehörigkeit zur Benediktinerregel, hinter der die Verbindung mit den Zister.
ziensern allmählieh zurücktreten mußte1841).

Ganz fehlt es also auth hier nicht an Ansätzen. Aber die Energie, die hinter
dem rieneckisthen Vorstoß zu erkennen ist, läßt sim in der mainzisd:ten Sphäre

1591 G. Frb. SCHENK ZU SCHWEINSBERG. D ..... trum Ipud II.um oder Ipad ~iYlrium. eine
... bild>öflid> Mlinzild>e Sommerrelidenl. AHG 14 (1879), S. 745 f.; KLEIN S. 86 nrmute' die Burl L.
laf dem Gräfenberg (nordweul. SIHnf).

160) Kdm. Ald>dfenburg.Llnd S. 63.
161) V,;I. SIEBERT S. 92 Cf.; KLEIN S. 92.
1(2) SIEBERT S. 106 f.: I. e , Anm. 13.
163 DAHL S. 268 Cf., AIIIRHEIN, Foratbubea; SIEBERT. S. 98 ft.; KLEIN S. 95 r.
1114)Za ihnen .ebört .. ohl lud> MelpelbruDn (vgl. Kdm. Ald>afEenburg.Land S. 73 ft.).
164a) V"I. KITTEL, ErörteruD' der hillori.men Streitfrage üher die tage dei adeligen FraueIl'

kloltorl im Hlgen bei A.mlfr.nburg. AUfr. 14. 3 (1858) S. 227 ft.; Kdm. Almaffenburg.tlnd S. 2, 123 IF.
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nimt beobamten. Was das Erzstift an eigener Rod~ngsarbeit geleistet hat, ist
bei dem Ausmaße des in Betracht kommenden Gebietes sehr gering. Und es
erscheint nom geringer, wenn man es mit der Tätigkeit des rieneckisdien Partners
vergleicht, der seinen Versum doch schon in der zweiten Generation ahbremen
mußte. Da die mainzischen Rodungsdörfer zum größten Teil in dem umstritte·
nen Raum sildlieh der Aschaff liegen, ist nicht einmal sicher zu sagen, ob das
Erzstift hier die erste Hand angelegt hatte; wenn Rieneck 1260 auf seine Bifänge
verzimten mußte, bleibt ebensogut die MögIiwkeit offen, daß die Erzbischöfe
nur das Werk ihres Gegners fortgesetzt haben. Nur im Südosten findet sim
eine kleine Stelle, die vermutlich unmittelbar auE mainzische Initiative zurück.
geht, die Waldhufendörfer Bischbrunn und Oberndorf. Ihre Anlage darf wohl
aus der exponierten Lage dieses Waldteils verstanden werden, denn die beiden .....
Orte grenzten gegen Norden an die damals rieneckische Zent Rothenfels, während
sie von Osten und Süden durch die Zent Michelrieth eingeklammert wurden, und
in dieser verfügte Mainz später zwar über ermge DörEer, aber dit'
Vorhand hatten auch hier die wiirzburglschen Lehnsträger, zunäwst wie-
.derum die Grafen von Rieneck, dann die WertheimerI85). Aum im
nördlichen Spessart bleibt das große zusammenhängende Waldgebiet über
der Kinzig ziemlich unberührt. Als das Erzstift im Beginn des 14. Iahr.
hunderts die Geridlte Orb und Wirtheim_ zurückerwirbt, bestehen bereit.
die Kleinsiedlungen Lettgenbrunn und Villbach auf der Waldhöhe an der
Burg Beilstein; neues ist kaum dasugekommen'P}, Es läßt sim also gar nicht
leugnen: die Rodung, die von den Rieneckern GraEen so zielbewußt und mit
gutem Anfangserfolg zum Ausbau ihrer Herrsmaft angeEaßt wurde, nimmt im
Programm des Erzstifts eine recht bescheidene Stellung ein.

Dabei zeigt der VerlauE der mehr Als zehnjährigenAuseinandersetzung
deutlich genug, daß Mainz diese beiden Faktoren keineswegs unterschätzt hat. -
Die BiEangfrage taucht zwar Dam dem ersten Vertrag von 1260 nicht wieder auf
-:- ganz verständlich, denn während dieser verheerenden Fehde141) war bestimmt
wenig Zeit zum Siedeln. Aber dafür drehen sich fast alle weiteren Zeugnisse
um das Befestigungsrecht, dessen Behauptung für den Schurs der Hintersassen
und ihrer Rodungsarbeit unentbehrlich war187). Und hier hakt der Erzbismol
ein. In immer neuen Bestimmungen wird der Verziwt auf dies Hoheitsrecht
festgelegt, bis den Grafen keine Lücke mehr bleibt; als letztes wird die VerpfJim.
tung auf ihren eigenen, Boden ausgedehnt168). .

Die eigentliche Entscheidung fällt aber auch gar nicht im Spessart selbst. Aua
der Verteilung des Burgennetzes, das die beiden Gegner aufgebaut haben, ergibt

165) SCHMIDT. S. 79 r., 87; KLEIN S. 92. M.inli.me. Be,il. nom in RÖlIbam a. Wiebelb.m
(KNAPP I. S. 876). .'

166) 1313-27 (Re,. d. Ereb .... Main•. I I, be.. b.... E. VOGT. 1913. Nr. I~S •. 1748. 2~1l). D~~esen
befindel .im Im neihlein nom Grundbe"lI de. Herren ... 10.... der w.h ••melnhm .n d,e Flm", ....
Tbünsen übergins (1336. 1. F. SCHANNAT, Clienlel. Fuldn.i •• 1726. S. 309; 1389 'Irittiger AIk.r, -
StA Wiir.burs: Standbiime. 467, 175). Splter w.ren Beil.lein and Villb.ehe. Dilk .w.i Hoehwälder im
Ge.iml Villbam '¥Or 1668 ... rbrannl (SIA Würzbo.S: Main•• Ju.i,dikUon.lbüm. 19, Orb. p. 30).

167) übe. Jen Zu•• mmenhans ~on .Burgenblu a. Be.ölkerung,.ehul' ~gl. O. BRUNNER. Land u.'
Be.nm.Et 3. Aufl., Brünn, Munmen. W,en 1943. S. 306 fl. .

168) KLEIN S. 86 Iie.t suviel heraul, wenD er IUI dem 'Vberg.DS yon "citr.' so ,ultr. nemus' aul
eino Sleiserans der maiui.men An.p.üm •• mließI. E. ill dom wohl ehe. (wie bereil' bei STEIN S. 87
angedeutet) ID eine Prä.ideruD, der Beltimmungen im Verlauf der .enwiedenen Ver,bandlut_:Isen .u denkea:
1260 V.fliml aur Barsenbla ,eil •• bemu. Spehlb •• h•• 1 lul lli .. in fundo •••• eele.i. Magunlin.' and
k.ibo Slöruns de. E... lifl. ,in bemo ..... 1 exlra nemu •• ea ib aliqao .Iio loco' (GUDENUS I, S. 674);
1261 Juli Ver.idll ,in nemor. Spehle.b.rt Tel ehr. Demal, in fundo proprio leu eciam alieno. immo
ne. in lliquo pronu. loco ..... e1e.ie Masanlin.' (.bd. S. 683); 1261 Seplember Ve.. iml ,in. ip.o loeo
Euhe leu .Iio Iliquo loco, in nemor. yel eitre pemuI, .ive lucrit in rundo ecclelie Magunline, lit'.
nOltro, 'Ye) .lteriu. cuiulcumque .•• item ••• etiam ultr. 1lemUI aut .Ii.. • . . in fundo ecclesia
M.sunline' '.bd. S. 686). Neu i.t 1261 die Au.dehnung luf d•• eis.ne Gebiet de. Grden.
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sieh, daß der Senwerpunkt des Kampf~s das innere Gebirgsmassiv 'ziemlien un-
berührt ließ. Es geht immer nom. um die zweite mittlere Siedlungszone, die
bereits von den Außenrändern vorgeschoben, aber offensldulich erst an einigen
Stellen hinreichend erschlossen ist169). Als der rienerkische Vorstoß in dieser
Zone abgefangen war, hrauchre das Erzstift keine großen Mittel mehr einzu-
setzen. Für die Beherrschung des inneren Waldgebiets hat dieser Erfolg im
Wesentlim.en schon ausgereicht.

Verlauf und Ergebnis dieser Auseinandersetzung gestatten daher auch einen
gewissen Rürkschluß auf die Rech t s Iage. Mainz verfügt als früherer Eigen.
kirehenherr des Stifts AsrhafEenburg zweifellos über den Wildbannbezirk, für
den wir eine Ottonenschenkung erschlossen haben170). Bei den Verträgen mit
Rieneck stützt sim der Erzbischef aber auf sein Recht "in Fundo vel patrimonio
eccIesie Maguntine", von dem das "nemus Spehtheshart" nur einen Teil darstellt.
Die Grafen müssen daher versprechen, das Erzstift weder innerhalb nom außer.
halb des Waldes "in iure suo aliquo vel honore" zu Btören171). In der Tat ist der
"fundus Maguntinus", in dem sidl die Fehde abspielt, nicht auf den alten Asmaf.
fenburger Forst beschränkt; im Kahlgebiet konzentriert sieh der Kampf auf die
Burgen außerhalb der-Grenze, die sich gerade hier merkwürdig konstant er.
halten hat. Wie ein späteres Zeugnis erweist, greift der mainaische Anspruen
sogar über das Mainviererk hinaus. Nach dem Aussterben der Linie Rienerk.
Rothenfelsläßt Erzbischof Heinrich Ill. 1339 durch sein Manngericht den Umfang
, der Leben feststellen, die er als heimgefallen' betrachtet172). Dabei erscheint nicht
nur ein großer Teil der Besitzungen im Raume des Spessarts, wie die Geridlte
Bieber und Frammersbadi, sondern auch die Zent Rieneck, die sich bis in du
untere Saalegebiet erstreckt, und zahlreiche andere Herrschaftsteile von Steinau
an der Kinzig bis nach Lauda im Taubergrund, an denen das Erzstift in älterer
Zeit bestimmt kein Rem.t gehabt hat. Das ist umso auffälliger, als die Wildbann.
rechte tatsäm.lim einen wesentlichen Teil des Lehneanspruchs umfassen. In der
Pertinenz der Herrschaft Rieneck-Hothenfela werden zunämst formelhaft
Wälder, Wildbänne, Gewässer und Fisdieeeien aufgeführt, und die namfolgende
Spezifikation nennt ausdrücklieh mehrere Remte dieser Art: das Fiswredll in
der Lohr von Lohrhaupten his zum Main, in der Sinn unterhalb der ßurgsinner _
Mark his Gemünden, und im Main his an die Neustädter Klostermark; dazu "al
die weide und wiltpand, die in die herschafft zu Rinerke und den Bartenstein
gehoret" und nochmals Wildbann und Fischerei.in der Zent Bieber173). Da.
zwischen stehen allerlei andere Rechte und Güter, Kirwsatz, Geleit, Zoll, ein
Berg, Städte, Burgen, Dörfer und anderes mehr. Die einzelnen Wildbänne wer.
den also zu einem größeren Komplex gerechnet, der in seiner Gesamtheit offen.
simtlim. einen Teil der Herredraft Rienerk ausmawt174). In Einzelheiten ist die
Berechrigung des weitgefaßten mainaischen Ansprums nicht überall sicher, wie
bereits die vorsimtige Sdtlußbemerkung zeigt, daß bei der Spezifikation einiges

169) Vgl. S. 55.
170) Vgl. S. 64 If.
171) Gl1DENUSI, S. 674.
172) REIMER H, Nr. 528.
173) Vgl. lUch den riened<i.chen Hlun.rlu, 13H über L.. h.r.nl bel Ri.ned. nnd Lohr. T.ilnDa

der Fi.chweid. in der Lohr u, d•• !If.in. vom Fi.clJhorn Li. In die III.. k In (LI",.n)prol.lt.n (SIA
M.. Lur,: Kop. 345, E. 107 E.). V,II. Anm. 145. .

174) Im Eing."1 werden ,Irllch.ff' und ,h.nch.Cf' lenlnnl (REIMER 11, S, S09); eiDe ,cometi.'
Riened. .chon Lei C•••• riu. yon Heillerb.ch {Di.lolu. ed. J. STRANGE11. Köln 1851, S. 20:l f.).



92 . C. Cramer

zuviel angegeben oder auch ausgelaesen sein könne175). Dem entspricht auch die
etwas unbestimmt gehaltene Formulierung, mit der Graf Ludwig VII. 1366 die
mainzische Lehnshoheit über Rieneclt und Lohr anerkennt176). Aber auch dies
Zeugnis bezieht sich doch sehr wahrscheinlich auf die Restherrschaft in ihrer
Gesamtheit, wie sie 1559 als eröffnetea Lehen dem ErzstiEt anheimfiel.

Die Elemente des alten ascha£Eenburgisch~n und später mainzischen Spes-
lIartwildbanns haben sich also im Nordteil mit anderen Rechten zu einem Kom.
plex vereinigt, der zwar unter der Lehnshoheit des Erzbischofs steht, aber einen
eigenen Herrschaftsbereich bildet. Dieser Bereich liegt auch nicht vollständig
im altmainzischen EinElußgebiet. Sein Ostteil gehört in den Raum des Herzog-
tums Franken, die Grafen selbst unterstehen der DingpElicht des wiirzburgischen
Landgerimts177). In der Grenzzone zwischen diesen beiden Mämten, mit denen
sich Rleneck fast zur gleichen Zeit auseinandergesetzt hat, vollzieht sich die Ver-
schmelzung der verschiedenen Herrscheftsreehte. Der Wildbann bildet dabei
nur einen Bestandteil unter anderen, und wie in früherer Zeit ist auch jetzt
der Waldbesitz davon getrennt. Daher wird der verkehrswichtige Wald "Ennbul"
zum Beispiel besonders genannt; es ist der heutige Einmalherg auf der Grenze
zwischen der asmafEenburgischen Villikation Langenprozelten und dem ehemals
würehurgischen Schaippaeh, über den die Birkenhainer Straße zog17S).

Wie steht es nun mit dem eigentlichen Innenspessart? Das Erzstift erhebt
1260 einen bestimmten Remtsanspruch: das "nemus Spehtheshart" gehört zu
seinem "patrimonium"171). Dieser Anspruch wird auch sofort von der Gegen-

. seite anerkannt. Merkwürdig ist es nur, daß sie trotzdem immer wieder mit
ihren Störungsversuchen anfängt. Woher kommt diese Hartnäcltigkeit? Den
Grafen mußte es doch sehr schnell klar geworden sein, daß bei der erdrückenden
Ohermacht des Erzstifts mit seinen ehrgeizigen Bundesgenossen ihre ganze
politische Existenz auf dem Spiele stand. Und trotzdem führen sie den Kampf
his zur Erschöpfung •. Das sieht doch nicht danach aus, als wenn Mainz über ein
ganz eindeutiges Recht verfügt hätte, das jeden anderen Herrschaftsanspruch
ausschloß. Als die Fehde endlich vorüber ist, behält Rieneck immer noch einen,
wenn auch nicht übermäßig stattlichen Teil des umstrittenen Gehietes, und auch
nur im Nordabschnitt als mainzisches Lehen, während gerade der hesonders ex-
ponierte Wildenstein davor hewahrt werden kann.

Aus diesem Sachverhalt werden wir nun wohl auch einen bestimmteren
Schluß auf die rechtliche Situation ziehen dürfen: die mainzische Herrschaft im
Spessart war um die Mitte des 13. Jahrhunderts noch im Aufbau. Und für den
Innenraum des "nemus" werden wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen
dürfen: sie war vermutlich noch kaum über das ottonlsche Stadium hinausge-
kommen. 'Das Erzstift verfügte üher den Wildbann und seine Nutzungsmöglich-
keiten, aber mit weiteren Rechten war es noch schwach bestellt, Während die
AU3hildung der gerichtsherrlichen Gewalt am Rande des Mainufers und im Kinzig.
gehiet ihrem Ahschluß zuging, war diese Entwiddung für das innere Gebirgs-
massiv noch nachzuhuleu- Daher konnte Hieneek nieLt ohne Grund hoffen, diesen
Waldraum durch Rodung und Burgenbau für sich zu erschließen und damit eine

175) REIlIIER 11. S. 510.
176) AUfr. 3,3 (1836), S. 34. naB M.in. er.t. dadorm die Lehn ....ohe it erlans!. h.be (KI.EI~ S. 101 I.).

lot 8U, d.r Oberlier.rung nimt sa entnehmen; Wlde .. prn~ gegen dl~ Lehn .. nlprum.e de. E".'lft. erhebea
Dur die Herren yon H.nau u, 1'OD Hehealeb •• 1. Ao'Warler .uf die Erbschalt, die GraCen lelb.t h.bt;1l
die lIlainzi.dten Lehnareehte anerkannt.

177) V~I. SCHMIDT. Henogtnm S. 89.
178) REIMER 11, S. 509.
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Verbindung vom Nordostteil seiner Herrsmaft zum Südwes~~and um das Elaava-
tal zu legen17Sa). Daß diese Möglimkeit durchaus nicht so fern lag, zeigt das
eigene Beispiel der Grafen, denn auf der Grundlage ihrer Vogtei hatten sie eine
gleiche Verbindung schon längs der nördlichen Waldzone von der Sinn bis zur
Kahl geschaffen; ein gutes Stück dieser Erwerbungen hat selbst noch ihre Nieder.
lage überdauert. Auf dieser Dasis konnte dann der zweite Vorstoß in der Gebirgs.
llanke beginnen. Er hat wahrscheinlich erst das Erzstift auf den Plan gerufen,
denn. der Verlust des Innenspessarts hätte die mainzische ReststeIlung um
Aschaffenburg unhaltbar gemacht. Für diesen Gegenzug war es allerdings von
größter Bedeutung, daß Mainz in dem Wildbann ein vollausgebildetes Hoheits.
recht besaß, ein Recht, dem zu diesem Zeitpunkt vermutlich nichts Gleichwertiges
entgegenzusetzen war. Und daher konnte das Erzstift sofort aufs Ganze gehen.
Die Verträge von 1260 und 1261 zeigen deutlich, daß der Erzbischof die volle
Landesheerschaft über den Spessart beansprucht hat: der Wald gehört zum
"patrimonium Maguntinum", in dem das Recht am Boden ebenso wie das Be-
festigungsregal nur noch ein Bestandteil der gleichen territorialen Gewalt sein
soll. Darum brauchte der Ersbischof Rodung und Burgenbau nur solange einsu-
setzen, bis die rieneckische Expansion zum Stillstand gebracht war. In diesem
einheitiimen Rechtskomplex geht Dun auch der' Wildbann auE. Er ist die
Grundlage, weil bis dahin wahrscheinlich gar nichts anderes vorhanden war.
Aber auf dieser Grundlage vollzieht sim die Verdichtung zur landesherrlimen
Gewalt mit einer Geschwindigkeit, wie sie die krltische Situation verlangte.

Ein unscheinbarer Einzelzug zeigt vielleicht mit besonderer Deutlichkeit,
worum es bei dem Konflikt ging. Die erste der rieneckischen Anlagen, von deren
Schleifung berichtet wird, war die Burg L and es ehr e. Sie ist sicher mit dem
"castrum" bei Aschaffenburg identisch, das in dem gleichen Zusammenhang
genannt wird und schon längere Zeit vor dem Deginn der Fehde gebaut war.
Die Bezeichnung erscheint ganz nach dem Geschmack dieser Zeit gewähltl1U). Aber
der Name zeigt einen merkwürdigen Doppelsinn, denn "ere" bedeutet nicht nur
Preis, Ruhm und Zierde, sondern auch Herrschaft, Gewalt des GebietersliIO).
Und gerade diese Burg liegt im Zentrum des mainzischen Einflußgebietes, wo ibr
Name schon wie ein Programm wirken mußte. Das konnte sich der Erzbischof
nicht bieten lassen. Er bat die Grafen nach seinem ersten Sieg gezwungen, selbst
die Burg niederzulegen, die ihren Anspruch bildhaft zum Ausdruck bringen
sollte. Während die anderen Anlagen geblieben sind, oder wie das gleichfalls
zerstörte Eschau einen Ersata durch den Wildenstein fanden, ist die Durg Landes.
ehre völlig verschwunden. Der Erzbischof brauchte sie nicht; er hat sieh seinen
Fürstensitz bezeichnenderweise in dem Talschloß Vivarium geschaffen,

Das Gegenstück zu diesem gescheiterten Versuch, die Macht im Spessart zu
gewinnen, ist die mainzische Lehnshoheit über die Herrschaft Rieneck. Wir
werden für ihre Durehsetzung wobl kaum einen besseren Zeitpunkt annehmen
können als den Ausgang dieser Fehde. Als die Grafen ihren Widerstand gegen
die mainzische Politik einstellten, muß es dem Erabieehof gelungen sein, den
größeren Teil ihres Gebiets unter seine Lehensgewalt zu bringen. Wie der
Prozeß von 1339 zeigt172), sind aum die WiIdbannreehte darin enthalten. Aber

178.) Im rienecki.men Raun.rlug von 13l4. wird ein WildenIleine. We, bei Lob. (Iwhmen L•••
Wombach an de. Remlenbam) erwäbnl (51A Marbur" Kop. MS, E. 108'). V,I. Anm. US.

179) Zur Lage vgl. KLEIN S. 11". oIer den Ihu .... ümlim .rll i...Jahr 1261 .elll: die Bur, ill .ch ••,.0' der Zeil Werne .. ,ebaul worden (Anm. 139). Die D.rotellun, bei STIMMINC 5. 112 E. lot .nkl •• aDd
feblerbaft. Zu. Namenwabl bei Bur,anla,eD vgl. E. SCHHÖ1JEH, 1louUme rumenkunde. 2. Aull. S. 206 f.

1110) M. LEXEM, Mbd. Wörtorbum 1. Loipli, 1872, 5. 624.
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sie'stehen nur nom in einer Reihe neben anderen Herrschaftsredrten, die zu
einem nicht uubeträdrtliehen Teil außerhalb des alten Forstbezirks liegen. Dabei
bleibt den Grafen die Landesherrschaft erhalten; schon in den Verhandlungen.
von 1261 wird von ihrer "terra" gespromen, die keineswegs mit der mainzismen
identisch istlSl). Ihre wamsende politisme Smwäme hat es verhindert, diese
Grundlage auszubauen und die Lehnsabhängigkeit allmählieh zurückzudrängen.
Diese Aufgabe haben ihnen die Herren von Hanau abgenommen, die als Bundes-

, genossen des Erzstiftes an den Spessartrand gekommen waren und sich dann in
dem rieneckismen Kondominat eingerichtet hatten. Sie haben in der Tat 'einen
Teil des Nordspessarts behauptet, darunte~ die Gerimte Bieber und Lohr-
haupten, einen Anteil an der Zent Rieneck und zeitweilig selbst Rechte im Amt
Partenstein. 1684/85 hat das Erzstift im Tauschwege auE seine Hälfte an 'den
beiden ersteren verzichtet1S2); obwohl es sich die Lehnshoheit vorbehielt, War
damit ein Besitz preisgegeben, durch den es früher selbst festen Fuß am Rande
, des Innenspessarts gefaßt hatte.

Ein letzter Erfolg der mainaisdien Ausdehnungspolitik darf vielleicht in der
Erweiterung der geistlichen Jurisdiktion gesehen werden. Wir sind bereits auf
die eigentümliche Ausbumtung des Bistumssprengels im Lohrgebiet eingegangen,
der sich mit der Pfarrei Lohr keilförmig in den wiirehurgischen Bereich hin-
einschob'83). Es ist die gleiche Linie, auf der wir auch das Stift AschaEEenburg -
mit seinen Besitzungen in Lohrhauptenund Langenprozelten verfolgt haben,
und auf der sich vielleimt schon vorher das Reim im Zuge der Birkenhainer
Straße im Gebirgsinneren festgesetzt hatte. Der Aschaffenhurger Propst er-
scheint dann auch als Archidiakon im mainaisdien Teile des Spessarts, nur Orb
gehört zum Amtsbezirk von Mariengreden. Am Nordostrande wird der Sprengel
später nom einmal erweitert. 1485 wird die Schloßkapelle in Rieneck zum
Mainzer Bistum gerechnet, obwohl die Stadtpfarrei erst 1411 von der würzbur-
gismen Mutterkirdie in Burgsinn getrennt worden war, und 1618 untersteht aum
die Stadt der geistlichen Hoheit des Erzbiaehofs, der sie mit dem größeren Teile
der Herrschaft 1559 eingezogen hatte. 1656 verzlchtet Würzburg auf die Pfarrei
Burgsinnl84). Obwohl diese verschiedenen Erweiterungen zeitlim nicht genau
festzulegen sind, erscheint es doch nimt ausgeschlossen, daß die kirchliche Or-
ganisation der territorialen Erfassung des Gebirgsraumes gefolgt ist.

VII. T err i tor i a 18 t a a tun cl For 8 t ver wal tun g.

Obwohl die wichtigste Entscheidung über den Spessart bereits am Ausgang
des hohen Mittelalters gefallen ist, zieht sim die Ausbildung auch der größeren
Hoheitsgebiete nom über einen längeren Zeitraum hin, bis sie im 16. und 17.
Jahrhundert zu einem gewissen Absmluß kommttS5).

Den Löwenanteil hat M a i n z davongetragen. Es ist zum Teil das Ergeb-
nis einer erfolgreimen Restitutionspolitik, die vor allem im 16. Jahrhundert

181) CUDENUS I, S. 686, 737. Vgl. BRUNNER, LaDd DDd Uerromah S. 206 Cf. . •
182) Pari£ikatioDlre •• S StA Marburg: 0 I d; Teildruck iD: Be.mreibuDI d. UaDau.MiiDtaeaLerl'

LandeD (1720), Doeum, Nr. 100; Lehnbrief 1714 ebd. Nr. 123. '
183) S. o. S. 60.

. 184) 5lA Wünhur" MRA 339/499, 155 Q. 159, Zebnt 75 K. 215; WURDTWEIN I, S. 729; AMRHEIN,
Beiträle S. 102 f.
. 185) VII. Karte S. 95; auBer der bereit •• itierteD LiteratD' be •• W. WAGNER, Du Rhein.MalDsebiet
..or 150 JabreD (1781). AUG N. F. 20,(1938), S. " If.
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Territorien und Gerichte
im späteren 16. Jh.

5 . 0

111111 Mainz
- Hanau
W/h Würzbtrg,,'~Fuldam Kondominat

ER Erbach ~FE Fechenbach
KO Kottwitz

gegen die Iehensabhänglgen Terrhorien vorgeht und dann aber über sie hinauB-
greift. Das Erzstift gewinnt im Südwesten Klingenberg (1491/1505), im Süden
Stadtprozelten (1483) zurück und sichert damit die Verbindung zu den Besltauu-
gen im Odenwald. Im Nordspessart gelingt noch mehr.Die Hanauer,die da.
politische Erbe Rienecks angetreten haben, werden schrittweise wieder zurück.
gedrängt: Mainz setzt sich neben ihnen im Freigericht Alzenau fest (endgültig
1500), erwirbt gegen ihre Ansprüche den Joßgrund mit Hausen und Salmün8ter
von der Reichsritterschaft (1540), zieht East die gesamte Restherr8chaEt, Rieneck
ein (1559) und gewinnt die gefährdete PEandschaEt Orb-Wirtheim zurück (1564).
Im 17. Jahrhundert gelingt sogar die Besetzung der reichsfreien Kleinherrsmaft

..___
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Burgsinn auf altwürsburgischem Boden. Mit kleinen Verändernngim im späteren
17. und 18. Jahrhundert hat das Erzstift über drei Viertel des Main-Kinzig_
vieredu behauptet.

Für 'die anderen Territorien blieb fast nur nom der Rand frei. W ü r z _
bur g gewann schon frühzeitig, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, sein altes
Herrschaftegebiet um Neustadt-Rothenfels zurüdt, während die Südostedte mit
der Rodungszent Michelrieth zum Teil an die Grafen von Wer the im ver-'
lorenging. Das rieneckische Amt Wildenstein kam 1559 an die Grafen von
Erb ach, und im Kahlgrund erhielt sich eine kleine Herrschaft um Krombaclt,
die als mainaisches Lehen im 17. Jahrhundert in die Hand der Grafen von
~S ch ö n bor n überging. Bereits im hohen Mittelalter war die Abtei F u I da
fast ganz aus dem Bereiche des Spessarts herausgedrängt wordem- erst im
18. Jahrhundert gelang ihr die Rückerwerbung des stark'verkleinerten Gerichts
Salmünster, das zeitweilig die malaalsehe Stellung an der Kinzig verstärkt halte.
Nur den Grafen von Ha n a u gelang es, einen Teil des Innenspessarts festsu,
halten; Mainz verzichtete 1685 gegen Abtretung von Partenstein auf den Kondo.
minat über Bieber und Lohrhaupten, und ein Viertel an Stadt und Zent Bieneck
blieb in hanauischer Hand, während das übrige vom Erzstift 1673 an die Grafen
von Nos tit z abgestoßen wurde. Die fränkische Heidrsr itterschaft, vertreten
durch die Freiherren von Hut ten und von T h ü n gen, besetzte zeitweilig den
Nordostteil um die mittlere Sinn und Jossa, gab ihre Stellung dann aber zum
größeren Teil wieder an die Hochstifter ab.

Das Ergebnis der territorialen Entwicklung zeigt also trotz erheblicher Ein.
zelveränderungen eine gewisse Konstanz. Die politischen Verschiebungen be-
schränken aieh fast ganz auf die Außenzone, und auch hier verlagert sim das
Schwergewicht immer mehr zu Gunsten der Mamt, die seit dem hohen Mittelalter
die Führung an sich gezogen hatte. Das Gefüge der GeridItsorganisation ist
daher von diesen Veränderungen verhältnismäßig wenig berührt worden. So
geht der Zerfall der Zent Frammersbach seit dem 14. Jahrhundert mit dem
Eindringen der Hanauer zusammen; auch im Sinngebiet haben sich durch die
Tätigkeit der kleineren Dynasten und des reimsunmittelbaren Niederadels einige
Kleingerichte wie Burgjoß, Fellen, Burgsinn und Mittelsinn gebildet. Die großen
Zentbezirke am Westrand und im Südosten haben sich dagegen bis zu ihrem
tJbergang in die Verwaltungsorganisation der Hochstifter Mainz und Würzburg
oder der weltlichen Kleinterritorien ziemlich unverändert erhalten. Da sich ihr
Bestand größerenteils bis in da; 13. und 14. Jahrhundert zurü<kverfolgen läßt,
bilden sie also das Gerüst, auf dem sich die späteren Hoheitsgebiete aufgebaut
haben. Die Grenzführung der hochmittelalterlichen Wildbannbezirke aber,
schließt sich, wie wir feststellen konnten, mehrfach an diese Gerichtsverbände
an. Es bleibt also zu fragen, wie sim dies Verhältnis weiter entwickelt hat.

,. Beginnen wir mit dem schwächsten Teil, dem F u I d a e r Wildbann von 1059.
Schon fünf Jahre später war ein Randstü<k mit dem Königsgut Orb an Mainz
übergegangen'8G). Aber auch ill dem anschließenden Kinzig-Sinngebiet hat das
Kloster wenig damit erreicht, es konnte nicht einmal seinen früheren Besitzstand
halten. So ging im Gerimt Salmünster ein größerer Waldkomplex östlim der
Kinzig an den eingesessenen Niederadel, dann an Mainz verloren, und der Reims.
riuer8maft fiel auw das ausgedehnte Gebiet zwiswen der Breiten Sinn und der

186) S. o. S. 81.
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Smondra zu187). Es kann daher nicht Wunder nehmen, daß die alte Banngrenze
East völlig verschwunden ist. Nur in einem Absmnitt hat sie sich mit auffallender
Zähigkeit gehalten, in der Linie, die westlich der Hohen Rhön vom Dammersfeld
über die obere Sinn zur Aschach hinunter führt188). Hier bildet ihr Verlauf die
spätere fuldisehe Territorialgrenze, der sich zugleim die Gerichte Werberg und
Schildeck wie die Kirchspiele Motten und Oberleichtersbach anschließen. Wir
haben die Ursache bereits kennengelernt: es war die ältere Salzforstgrenze, vor
der das fuldische Wildbannprivileg baltmamen mußte. Da sich das würzbur-
gisehe Hoheitsgebiet an dieser Stelle nicht weiter ausgedehnt hat, erhielt
Fulda die Möglichkeit, sein Territorium bis an diese Linie heranzuschieben. Die
Kongruenz der Gerichts- und Plarreigrenzen läßt es dann aber umso fraglicher
erscheinen, daß gerade der sonst gänzlim versmwundene Wildbannbezirk die
notwendige territorialbildende Kraft entwickelt haben könne. Wie im Nord- •
spessart kann er auch hier nur eine sekundäre Rolle gespielt haben; das größere
Gewicht liegt in der Grundherrschaft und ihrer frühzeitigen Verbindung mit der
Gerichtshoheit. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Zent Smildeck (bei
Brückenau), deren Umfang sich mit dem Sprengel der alten Plarrei Oberleichters-
bach gedeckt bat1Se). Da der Besitz dieses Gebiets für die Verbindung nam
Hammelburg unersetalfch war, bat Fulda alles daran gesetzt, um die Zent zu
behaupten. Es ist trotz der verhältnismäßig dünnen Besiedlung gelungen, aber
letzten Endes doch nur, weil sim der Nachbaradel hier nicht auf die Dauer fest-
setzen konnte. Schon der westlich anschließende Streifen des Sinntales ist der
Abtei verloren gegangen.

Für die m a i n z i s ch e Herrschaft im Nordspessart gab es den Aussdilag,
daß sie auI der Grundlage der alten Reidisgutschenkungen von Orb und Wirt-
heim aufgebaut war. Die territoriale Entwicklung ist daher trotz zweimaliger
längerer Entfremdung ziemlidi geradlinig verlaufen. Als das Erzstift die heiden
Gerichte im Beginn des 14. Jahrhunderts von den büdingismen Erben zurück-
erworben hatte, konnte es sofort an die Ausbildung eines gesdilossenen landes-
herrlichen Verwaltungsbezirkes gehen, und auch die spätere Verpfändung an
Hanau (1428-1564) hat diesen Prozeß eher nodi gefördert. Die Wildbann-
rechte innerhalb dieses Bereichs waren bereits mit den heiden Königssmenkuugen
von 976 und 1064 verIiehen190). Ihre Verbindung mit der Geriditsherrschaft
konute daher auch nicht ohne Folgen für die Stellung des Asmaffenburger Kolle-
giatstifts bleiben. Nach dem Gerichuweistum von 1360 gehörte ihm zwar der
gesamte Boden mit Wasser, Wald und Weide in der Vogtei Wirtheim, aber
es verfügte nur noch über Niederjagd und Ftseherei, Durch die hanauische
Plandverwaltung wurde es allmählich weiter zurückgedrängt, und das Erz8tift
verfolgte nach der Einlösung den gleichen Weg, 110 daß die Kanoniker 1582 nur
nodi einen Teil des Fisdiwassers besaßen; das Jagdrecht lag ebenso wie der ge-
samte Waldbesiti in mainzismer Hand191). Auch das Königsgut 0 rb hat eimer

187) So 1336 Be.its bei Alober, a. Hau.ea mit 1 ,.nannten Waldbesirken aüdö.tI. Salmünller ..on dei
Dynaueolamili .... Jo .... a die ... Hutten (S.A M.rbur,l' Kop. 372 f. 19), 1&40 mit Amt S'ola.abell. H.a.~.
a. dem JoBgruad .n M.ins ... rhufl (Beurkunde.e O."lellun,l ••• de •••• An.p.üdte • ~ •• af da.
L.nd •• hohei. •• de •••• JoB,ruode •• 1803. B.il. N•• 66). Die W.ldun,.n ö.ll. d. Sinn mat d~. Ze.t
ZeitloE. kamen ..on den Hereea ... S••dt.lbe'lI .n die •• Thün,.n. V,I. CHAMER.SCHWAB K.p. V.

tua) VRI. E.kuro. Aum d•• oordöulim .n.mlieB_ode Ab.mnitt n.mm ... Eold - Himm_lduakbe'lI 101
Grenae ,_blioboo, dom konnle Fuld. in de. H .... dt.rt Ge•• hld IIU' die Lehn.hoheil bebaupten.

189) VIII. HOFEMANN. Amle. (wie Anm. 103); CRAMER.5CHWAB KIp. 11 a. VI.
190) VgI. S. 76 f., 81. '
191) Tr.nllumpt 1362 SIA Wünbur" Main •• Bürh ... e.. rh. Inh. 67, 116 n.1 Dradt mit einise.

Abw.irhungon GRIMM V, S. 309. 1582 S.A WUnbur" Main •• GUterbe.dt •• 6 (eben.o 1668 Mains. Ju.i.diIL ••
19. Orb. 3~ 11 ).- Wäh.end d.r hln.ui.m.n Ver".hun, wu.de du Slift b... duuh de. Zöllaer la Wirt.
boim b.eintrimtilll.

•
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schon bei seinem übergang an Mainz einen größeren Waldkomplex enthalten, der
1284 als Orber Reisig im Besitze Gottfrieds von Brauneck. eines Rechtsnamfol_
gers der Herren von Büdingen, erscheint; daß damals auch der Wildbann dazu
gehörte, geht aus dem Streit der Ganerben über sein Verhältnis zu dem Büdinger
Wildbannbezirk nördlich der Kinzig hervor1D2). 1\Iit den Gerichten Orb.Villbad!
und Wirtheim kommt er im frühen 14. Jahrhundert wieder an das Erzstift zu-
rück166). Als die beiden Bezirke aber 1428 an Hanau verpfändet werden, fehlt
der Wildbann inder Pfandurkunde, obwohl neben einer ganzen Reihe Von
Hoheitsrechten auch der Besitz an "wassern, fischerien •• weIden" in der Perti-
nenzformel aufgeführt wird. Dafür gestattet der Erzbischof dem Pfandinhaber .
dnrch besondere Urkunde die Jagd innerhalb seines Wildbanns im Umkreis einer
Meile um Orb, soweit sie nicht von den mainzischen Jägern ausgeübt wird183). Es
handelt sich also offensichtlieh um ein landesherrliches Vorbehaltsredn, dem
übrigens bei der Verpfändung schon ein anderes hinsichtlich der gemeinen
Schatzung vorausgegangen war. Aus der Struktur der heiden Gerichte läßt sich
freilich kaum erklären, warum der Erzbischof sich gerade das Jagdredlt reser-
vierte und alle übrigen "herlimkeiden" hergab, Anch eine besonders wirksame
Sicherung gegen den Pfandbesitzer war eigentlich nicht davon zu erwarten;
Hanau hat seine Ausdehnungsbestrebungen auch auf diesem Gehiet geltend ge.
macht, und auf die Dauer konnte der Wildbann schwerlich gegen die drohende
Entfremdung schiitzen, Es wird also anzunehmen sein, daß er für Mainz nom
eine andere Bedeutung gehabt hat.

Wenden wir uns jedoch zunächst dem eigentlichen Hochspessart zu. Die Grenz.
Cührung des alten Ase h a f fen bur ger Forstes war im Wesentlichen durm
den Verlauf des großen Mainbogens bestimmt worden, durch den er zugleim von
den anscllließenden Wildbannbezirken getrennt wurde. Durch die Flußlinie ist
aber auch die Gliederung der Gerichtsverbände bedingt. Nur die Zent Rothenfels
legt sim quer über die beiden Mainufer, obwohl ihr wichtigster Bestandteil, die
Neustädter Mark, den Fluß nicht iiherschreitet, Neustadt ist der ältestePlatz,der
sid! völlig unabhängig von mainziscliem Einfluß entwickelt hat; auch das Main.
fischrecht der Rienecker, das vom Erzstift zu Lehen ging, erstreckte aim nur hia
zu seiner Gemarkung194). Ein kleines Stück springt auch die Zent zur Eich
westlich Klingenbergs über den Fluß vor. Es erscheint bemerkenswert, daß sonst
auch hier die Wassermitte eingehalten ist, sowohl auf der begrenzenden Main.
strecke als in den Nebenbämen194a). In der nördlimen Verlängerung der Main.
grenze, an der Sinn, hat die Wasserlinie dagegen keine grenzhildende Wirkung
ausgeübt. In der kleinen wiirzburgischen und später thüngisd!en Herrschaft
Burgsinn hat sim sogar ein eigener Wildbannhezirk ausgebildet, der den Wald
auf beiden Seiten des Flüßmens umfaßte"), Sehr konstant hat sid! jedoch die
Grenzlinie Reimenbam-Kahl erhalten. Sie trennt das Geridtt Krombach von
der Zent Asmaffenburg und spaltet damit das landschaftlich einheitliche Kahl.

192) REIMER I. Nr. 626.
193) SIA Marbur,: 0 I , 1428 11 10, III 1.
194) KNAPP I, S. 1042. Vgl. la Anm. 173. la der Neu.tidter Fil .. itung D. Karo!. I. 252 iot übri,.a.

aidal. von Fildaredaten ,e .. gt. .
194.) M.in.bwirll von F.ulbad. - Laudenbad. a. von St. Martin/Wörth - Sulzbaru, ebeuse die

Faulbaru. Sulzb.d. u. Sperbenbad. (GRIMM Ill, S. 553). Ort. in der Maiazer Heberolle genonnt (vgl.
Dnten Anm. 198 f.). Ein ilter .. Stadium ilt vielleid.t im prarnpr~n,el von Bür~ .. adl reolgebalten, de •
• id> über beide lII.inufer _ .wi.d.en den wÜrzburgi.ruen Ard.idi.kon'len Duruen.Wein.berg nnd Karllladt
- erstreckt. Seia Verhältnil sur Gerichuorganiution wäre ebeolo wi.e bei anderen kleineren Ober.
Idtneidungen (Ki .. blpiel. Obernburg. Gr08walllladt UI".) nod. zu klären (vgl. WORDTWEIN I, S. 619,
627. 660).



Landeshoheit und Wildbann im Spessart 99

hecken in zwei ungleich große Teile1D5). An dieser Stelle wäre dem Forstbezirk
am ehesten eine eigene Grenzwirkung zuzutrauen. Sicher ist es freilieh auw
hier nicht, Denn gerade in den Nambarabsmnitten hat er aim, wie wir fest-
stellen konnten, an die bereits bestehenden Einheiten angelehnt und fremdes
Einflußgebiet vermieden198). Wir werden uns also mit dem Ergebnis bescheiden
müssen, daß der Spessartwildbann in seiner Außenlinie allenfalls die schon vor-
handenen Grenzen verstärkt, aber kaum neue gebildet hat. Wo sldi das Erz-
stift als Landesherr durchsetaen konnte, blieb die Grenzführung im Zug der Ge.
rimtsbezirke erhalten, auf fremdem Boden verschwand sie ebenso wie im ful-
dischen Wildbann, wenn sie nimt durch eine markante Natursweide wie deo
Mainbogen unterstützt wurde.

Was ist aber aus dem Innenraum geworden? Die Auseinandersetzungen mit
Riene~ zeigen, daß ein vermutlieh zusammenhängendes "nemus" Spessart be-
stand, sie zeigen aber ebenso deutlich, daß dieses Gebiet nicht mehr mit dem alten
Forst identisch war. Denn die Kämpfe "extra nemus" spielen sim in der äußeren
Zone des Mainviere~s ab; da ihr Smwergewimt in den mittleren Talabsdmittea
der Asmaff und Elsava liegt, kann man nimt einmal mit Simerheit sagen, ob
das Erzstift diesen Streifen noch als Bestandteil seines Forstes betrachtet hat. Das
Ergebnis dieser Versooiebungen wird uns erst erheblieh später bekannt; es ist
der "mainzische Spessart", dessen Bezirk in mehreren Grenzbereitungen des
17. Jahrhunderts festgelegt wirdiSS)• Sein Gebiet ist zu dieser Zeit durchweg
von den Grenzen der umschließenden Gerichtsbezirke bestimmt, nur in der Be.
sehreibung von 1677 wird die obere Kahl als Grenze angegeben. Einzelne Anteile
wie der Aschaffenburger Stiftsherrnwald und der Echtersehe Wald waren bereits
auagesehieden; da die Echter im Beginn des 15. Jahrhunderts das Forstmeister.
amt und die Belehnung mit Mespelbrunn erhielten197), dürfte die Spessartgrenze
in diesem Absmnitt nicht wesentlieh später festgelegt sein. Ausgangs- und End"
punkt ist die Parteosteioer Brücke an der Lohr: wir entsinnen uns der Bedeu-
tung, die dieser Platz für die Rodungstätigkeit der Grafen von Rieneck gewon.
nen hatte. Da es dem Erzstift gelungen war, ihr weiteres Vordringen aufzuhalten,
konnte die Waldgrenze hier unmittelbar an die alte Zent Frammersbam an-
schließen; die Linie Birklerbam-Wiese ist die Grenze des alten Kirchspiels
Lohrhaupten und die einzige längere Wassergrenze, die der mainzische Spessart
nom aufzuweisen hatte. Darüber hinaus wurden später noch Wiesthai, Habichs-
thaI und Krommenthal zu Frammersbach gerechnet, obwohl sie bis zum Ende
des Kurstaates im Verbande der Amtsvogtei Rothenbuch bliebenll7·). Aber auw
im Südwesten lehnt sim dieser Spessartbezirk an eine Gerimtsgrenze, an die
Zent zur Eldr, die mit Altenbum, Krausenbach und Neudorf am weitesten in da.
Waldmassiv hineingeschoben war. Die drei Orte werden bereits in dem Koppel.
futterverzeidmis der mainzischen Heberolle ZD dieser Zent gerechnet; da diese
Quelle wahrscheinlim um 1248 entstanden ist188), darE angenommen werden, daß
der Forst an dieser Stelle im ausgehenden 13. Jahrhundert geschlossen wurde.
Nicht ganz eindeutig ist das Verhältnis zur Zent AschaCfenburg. Im Koppel-
futterverzeichnis wird ihre Ostgrenze durch Hessenthai, die beiden Bessenbam.

. 195) W.lolum 'OOn Kromb.m 1496 (GRIMM Ill, S. 4(6); Zenl A.m.rroDbarl h. Kopp.lrallor ....
• eimni. Mille 13 Jh •• (Teildrud< 1..1 KLEIN S. 114 I.). .

196) S. e. S. 67 rr,
19/) Vgl. Kdm. A.m.rr~Dbur'.Llßd S. 73 I. (dort weiler. Lit.).
197.) Undu. Aur •• imnang belr. M.. kan~ Frammerob.m, wohl Anr.n, 18. lh. (StA Morhurll 11 BI.

133, 33, 347); W. WAGNER, ARG N. F. 20 (1938), S. 34.
198) Vgl. d .. u K. E. DEMANDT, Quellen •• R.mt., •• m. d. SI.dt Frilll.r (Verörr. d. biot. KOlDm.

I. H.... a. W.ld. XIII, 3). Mubur, 1939, S. 227.
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Laufaeh, Sailauf, Rortenberg, Eichenberg und Smöllkrippen (?) bezeiwnet1").
Der Forst des 17. Jahrhunderts smließt auch einige nom weiter vorgesmobeno
Siedlungen aus, wie WaldasmaEE, Hain und die Orte östlim der oberen Kahl. Da
freilich im Koppelfutterverseichnla auch früher bezeugte Orte wie Ernstkirmen
und Sdrweinheim ausgelassen sind, wird mit der l\Iöglimkeit zu rechnen aein,
daß auch die Ausbausiedlungen am Waldrande schon zum Zentbezirk gehört
haben. Gegen die fremden Gerichte im Südosten des Gebirges, Rothenfels
uod Mimelrieth, ist die Forstgrenze seit der Teilung des Haderwaldes 1585 an.
smeinend Eestgelegt200), doch handelte ea sim nur nom um Korrekturen einer
schon lange bestebenden Hoheitsgrenze.

Das Ergebnis unseres Rundgangs zeigt also, daß die Abgrenzung des Inne~.
speasarts von den Gerimtsbezirken in der Randzone seit dem Ende des 13. Jahr.
hunderts im WesentIimen vollzogen war. Die Führung lag dabei in der Regel
auf Seiten der Gerimtsorganisation. Wo sich das Erzstift nimt behaupten
konnte, gingen mit der Landeshoheit auch die Wildbannrechte verloren. Im
Südosten muß diese Entwiddung schon während des hohen Mittelalters zum Ab.
schluß ·gekommen sein, mindestens auf dem alten Immunitätsboden der Neu.
städter Vogtei. Anderswo war sie nom um die Mitte des 13. Jahrhunderts im
Fluß. Als es den Grafen von Rienem gelang, einen Teil des Elsavagebiets vor
dem Erzbismof zu retten, entschied das zugleim über den Besitz des Wildbanns;
als kurpfälzisches Lehen ging er mit den übrigen Hoheitsrechten im Amt Wilden·
stein 1560 an die Grafen von Erbach über, und diese erhielten den gesamten
Besitz durch Verzicht ihres Lehnsherrn, des Kurfürsten Frledridi 111., zu AUo.
dialremt201). Wo das Erzstift seine Herrsmaftsremte zur Landeshoheit euebil-
den konnte, wurden die alten Zentbezirke allmählich in die Verwaltungsorganisa.
lion des Oberstifts eingefügt und dem Vizedomamt in Asma££enburg oder den
Oberämtern Miltenberg und Orb unterstellt. Neuerwerbungen wie die heim.
gefallene Lehneherrschaft Rleneek, das GeriOOt im Joßgrund werden mit ihren
Hoheitsrechten auf die Amtsorganisation verteilt. WaldauEsimt und WiIdsOOutz
.werden im Rahmen der Lokalverwaltung besorgt. Soweit nicht die Größe der
Waldungen besonderes Forstpersonal erfordert, wird diese Aufgabe an Amt·
leute und Schultheißen übertragen; Niederjagd und Fismfang sind ihnen häufig
in der Amtsbestallung überlassen!02).

Ein gleicher Strukturwandel tritt aum im Innenspessart ein. Der Raum, den
wir durch die Grenzführung des 17. Jahrhunderts als den mainaischen Spessart
kennengelernt haben, untersteht als Ganzes der obeigkeirliehen Gewalt des Lan-
desherrn. Aber diese Territorialhoheit äußert sim in einer ganz anderen Form.
Der Waldkomplex bleibt in seiner Gesamtheit erhalten, die Besiedlung wird plan.
mäßig auf ein Mindestmaß eingesdn-änkt, und die landesherrliche Pflege ken-
zentriert sim fast völlig auf den Wildbestand. Die Jagd wird d a a Hoheitsrecht,

199) KLEIN S. 114 t. ,Sehrophe' köDnle D.ch der ReiheDfols. de. Ve .. eichni ..... 1I.nf.lI. SchölI.
krippen .eiD (vgl. die NomenllormeD bei P. WAGNER, Di. epplleini.cheD Lehennerzeichni .. e (Verört.
d. hill. Komm f. N.... VIII). Wie.b.deo 1927, S. 218.

200) Vgl. SCHNETZ, Neu.udl S. 43 If., 74 f. Oberndorf im 17. Ih •• ur Zent ..orm Spe ... rt gerechoet
(DAHL S. 267), n.ch den CreDIL ... Hungen gehört e. nichl .um Foral.

~Ol) G. SIMON, Die Ge.ch. d. Dyn.,'eD u. Grafen .a Erb.ch D. ibr .. Lande •• Franlr.(url 1858. S. 235,
238. In dem d.au,ehöreaden Kleinbeub.ch w.r die Niederj.gd n.ch Angabe de. Weillum. ~on 145."1523
deo Dorfb.wohuern üb.rll"en (GRIMM VI, S. 13). D.. PEandrec:h1 de. VO!!le. von W.ld.Dlleu. er •
• tredue .im .uch .uf .u.wiirrige W.lduD!!eD (HololelleD 1384, ebd. Ill, S. 542).

202) VII. die m.ios. Jori.diklioD.lbücher YOD1668 (AniD. 191).
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hinter dem jetzt alles andere zurücktritt. Die Verwaltung, die wir seit dem
14. Jahrhundert kennen lernen, ist eine Forstorganisation, zunächst noch in den
Formen des Lehnswesens, aber auf die Interessen des Erzbischofs und seines
Domkapitels zugeschnitten. Die erste Verleihungsurkunde des Forstmeisteramts
von 1348 stellt den Sehuta des Wildes und der Elscherei in den Vordergrund, die
Forsthufen entwickeln siro teilweise zu kleinen Jagdsrolössern203). Da die Lehns.
inhaber allmählieh ihre Rechte erweitern und zu kleinen Sonderherrschaften
ausbauen, wird die Forstverwaltung im Zuge der absolutiatischen Behördenord-
Dungen des 11. und 18. Jahrhunderts umgestaltet; 1666 entsteht ein Oberjäger.
und Oberforstmeisteramt für den mainzischen Spessart, und in der gleichen Zeit
beginnt man, die Ansprüroe der Forsthübner zurückzudrängen!04). Aber das
landesherrliwe Interesse, das hinter diesen Maßnahmen steht, besroränkt sich
wiederum auf die ungeschmälerte Erhaltung des Jagdhezirks.

Fast nur unter diesem Gesiwtspunkt hekommt auch der Wald seine Pflege •.
Die Schonung der riesigen Eichenbestände, die siw bis auf das üheralterte Gehölz
erstreckt, und deren Reduktion im 18. Jahrhundert mit wenig Erfolg von den
Forstfawleuten angestrebt wird20&), dient ebenso der Wildaufzuwt wie die Ein-
sroränkung des Floßholeschlags und der holzverschlingenden Glashüttenindustrie.
Deshalb wird auch der Ausbau der Randdörfer nach Mögliwkeit zurückgehalten;
ihre Gemarkungen werden durch Feldmauern abgesperrt, weniger wegen dea
Wildsroadens als um unberechtigte Waldrodung zu unterbinden. Ebenso werden
die dürftigen Siedlungsansätze um die Jagdsehldsser im Waldinnern künstlich
klein gehalten206). Die wirtschaftliche Existenz der Bewohner beruht fast ganz
auf ihrem Dienstverhältnis zur Jagdverwaltung. Das Prinzip der silva defensa,
die Einhegung des Gesamtforstes und seiner Einzeldistrikte ersdieint bis zur
letzten Konsequenz durchgeführt.

Diese Abschließung hat zugleidr eine gewisse rechtliche' Exemtion innerhalb
des Staatsgebietes zur Folge. Nutzungarechte der angrenzenden Gemeinden sind
daher abgabepflirotig. So zahlen die Einwohner von Lohr jährliw einen Gulden
Rekognitionszins für die Eckermast im mainzischen Spessart auf das Maien·
förstergeding in Aschaffenburg oder an den Forstmeister in Rothenbueh, die
Partensteiner je einen halben Malter Lauhhaber für die Urholzlese an eine Forst-
huhe, und andere Dörfer entrlchten ähnliwe Abgaben207). Die Nutzung in den
Herrsroaftswaldungen außerhalb des Spessartbezirks ist dagegen größtenteili
frei und nur im Rahmen der hergehraehteu Koppelweidrechte an die Weisungen
der beforstenden Schultheißen oder sonst zuständigen Beamten gebunden!OS). Ea
handelt siro in dem angeführten Fall nicht um eine speziell rieneckiaehe Einrich.
tung, denn in anderen mainzischen Gebieten, wie im Gericht Wirtheim. finden sich

203) AMRHEIN. Forothuben; KLEIN S, 95 rr.1 SIEBERT S. 98 H. Cerid"lich ••• de. Belirk I.
'Amt, .piter Amllvoltel Rotbenbuch IUOlmmealeraSI (DAHL S. 152 I., 266 I.). '

20ol) VIII. DAHL S. 269 u.
205) BEHLEN Ill. S. 57 rr.; SIEBERT S. 143.
206) SIEBERT S. 94, 102. VIII. die Erinn •• ung.n Yon BEHLEN I, S. 213; 11. S. SO.
207) 1639 StA Würzbllrs: M.inl. Cüterbelchr. 9 (Herrach.h Rieoedr.). 13. 30. Bereit. die H.b •• oll.

("sI. Aam. 198) füb" helondere .redillll de .i1.. , qui di.ilu. Spelh.rt~ luf. VSI. H. A. ERHARD.
Erzbilchöflich m.inoi.che HeL.·Rolle .u. dem 13. Jh. Z. I. Ylt •• liad. C.lch ••. Ah.rtumlkd., bl. yon de.
Ver.in f. Ce.ch. a. A:tertam.kd. We.. f.l.al 3 (1840),8. 54.

208) EIßen ,gefuroten wait' in de. Zent Frommerob.ch erwihnl .cho. der rienedr.ilche H.1I0yerl.l,
YOD 13140(8tA Marburs, Kop. 345 f. 108'); •• ill w.hrocheinlich de. Ipiller. H.ar.in .d.r Zealw.ld, dor
aum m.i.ailch.b.n.ui.chen Kondominat ,ebört •• durch die SchultbeilIen n. Bültel la FrllDlDerablch,
Lobrb.upten a. Seulb.ch beforltet wi.d; auch in Ihm b.ben die UDtert.n.n. n.ch ADtro, b.i .. Schuh.
heiSen, uneDtseltlich B.u· und Brennbola. lowie Huter.cht (1639. wie Anm. 207, p. '2). Koppelh.lb ..
• iebupsen beat.oden .uBerhalb de. mains. Spel •• rtl •. B.• wi.men den "i.r ..ienedtilmea Zenten RieDedt ...
Lobr, F.llen n. Frommerab.ch (1453 SIA Wü.. burl' MI. Urk., W.ltl. '4, 60 '11' DDYolIlI. AUf •• 20, 1,
S. 280; 1472 SIA M.. burg' 81 Bb 133, " I. I; 1552 Frbl. Tbünl' A.chiY Zeitlofo, Nr. 2011, 62; 1639 wie
Anm. 207). VII. Anm. US.



102 C. Cram er

ähnliche Verhältnisse!09). Die Waldungen der Herrschaft Rieneck liegen inner.
halb des gleichen Wildbannbezirks wie der mainzische Spessart, und doch hat
sich nur in diesem eine ausgesprochene Forstabgabe entwickelt, die somit erst
nach seiner endgültigen Abtrennung, also nicht vor dem Ausgang des 13. Jahr.
hunderts, entstanden sein kann!10). Es wird wohl nicht zu gewagt sein, wenn wir
eine verwandte Tendenz bei der Behandlung der Orber Waldungen und ihres
Wildbanns vermuten: der Vorbehalt der Jagdhoheit, der uns 1428 bei der Ver.
pfändung des Amtes an Hanau aufgefallen ist!11), zielt nicht allein darauf ab,
Einfluß auf die Gerichtsverwahung zu behalten, sondern er soll dem Erzbischof
einen Forst garantieren, in dem alles intakt bleibt, in dem auch die Jagd
tadellos weiter funktionieren wird. Zwar schlossen die beiden Bezirke nicht
mehr aneinander an wie zur Zeit ihrer Erwerbung im 10. und 11. Jahrhundert,
und im Orber Reisig ließ sich die Absperrung nicht mehr so rigoros durchführen
wie im mainaischen Spessart. Ansätze sind jedoch auch hier vorhanden. So
wurde die Verwaltung der Waldungen im 17. Jahrhundert unmittelbar durch das
Amt in Hausen erledigt, und zur Holzversorgung der Saline wurden weniger
der Orl~er Reisig, als der Stadtwald und die Gerichte Wirtheim und Bieher
herangezogen, nicht nur wegen der geringeren Entfernung, sondern auch zur
Schonung der Hegewälder212).

So erscheint die Landeshoheit im Spessart während ihres letzten Entwick.
lungsstadiums in einer außergewöhnlich starken VerdidItung. Alles ist auE ein
einziges Nutzungsrecht zusammengedrängt, und dies Regal hat sich zugleich mit
dem Bodeneigentum in seiner zivilrechtlichen Ausschließlichkeit vereinigt. Der
Spessart schien nach Dahls zugespitzter Formulierung nichts zu sein als ein
einziger Wildpark213), andere Rechte und Ertragsmöglichkeiten wurden mehr
oder weniger als akzessorisch betrachtet.

Der Primat des Jagdrechts ist schon vor der Auflösung des alten Territorial.
systems beseitigt worden. Die letzten Regenten des Kurstaats, vor allem Karl
Theodor von Dalberg, haben sich im Sinne des aufgeklärten Zeitalters um die
Hebung des dürftigen Lebensstandards der Spessartbevölkerung bemüht; sie
haben den Wildbestand dezimieren lassen, um den Anbau zu fördern, und neue
Möglichkeiten zur Anlage geeigneter Industrien gesucht214). Die bayerische Ver.
waltung, die 1814--66 fast für den gesamten Spessart zuständig war, hat diesen
Weg zum Teil weiter verfolgt und einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen
der Forstpolitik und der landwirtschaEtlichen Rückständigkeit des Gebietes an.
gestrebt. Aber zu einer großangelegten Siedlungstätigkeit ist es nicht mehr
gekommen. Mit zunehmender Deutlichkeit erkannte man, daß die Boden.
gestalt des Spesaarts einer rentablen Ausnutzung agrarischer Art im Wege

209) 1582 a. 1668 (wie Anm. 191).
210) KLEIN S. 92 rr. vermutet in dem KoppeHulte. der. mlinlil<nen Ze~t.n ~d Quereum, Tron.

Mogum u, AldJaIfenburg eine uraprünglidte FO~lla~g.be. Bewetee hegen., allerdIngs. nl~t vor; diA FD.tter
.nmeiDt von vornherein al. Gerimuabglbe, wie lie E. SCHWAB aum fur da. Frelgerlmt AI.en.a n.m.
l"wieleD bat (la für die 3 Zenten lum STlMMING S. 114). Unter den g.,oDd.rt lufgeführt.n WIld •
.. bl.bell .u. d.m Sp .... rt (•• obeli Aom. 207) b.fiod.t .im ehenfall •• ine H~ferobg.be (,IU.dehne •• ')
IIDd ähnliche Einkünfte werden auch lon.t mehrC.d! ,tn.DDt, s. T. neben WelZen.bg.ben.

211) Vgl. S. 98. . ..
212) 1668 StA Wü .. burS' M.in •• luri.dikt. 19 (Orb), 16; 1639, MilU. Guterbelmr. 9, '7.
213) DAHL S. 189•
.214) SIEUERT S. 117 I., ISS f.
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stand, und daß der Wald letzten Endes doch die einzige wirklich dauerhafte
Erwerbsquelle bleiben werde215). Deshalb hat man sich durch die Erfahrungen
der Nachbargebiete warnen lassen und darauf verzichtet, das nachzuholen, was
die ältere Rodungstätigkeit auf dem Vogelsherg und an der Rhön mit mehr
Aufwand als Erfolg geleistet hatte.. Statt kostspieliger Siedlungsexperimente
trat für die Staatsforsten ebenso wie für die Privatwaldungen der mediatisierten
Herrschaften ein anderes Problem in den Vordergrund, ihr Verhältnis zu den
benachbarten Industriegebieten und ihre Erschließung für den Verkehr. Der
Jagdbetrieb gab seine einstige beherrschende Stellung an die Forstwirtschaft
weiter, aber dadurch behielt die Landschaft des Mainvieredu zugleich ihren
einheitlichen Charakter, von dessen Betrachtung wir ausgegangen waren.

VIII. Erg e b n i a.

Der Entwiddungsgang, den wir in einzelnen Querschnitten durch die viel.
fach spärliche überlieferung verfolgt haben, zeigt einen ständigen Wandel im
geschichtlichen Aufbau der Spessartlandschaft. Es warendaher zunächst die
wichtigsten Momente festzuhalten: die Immunitätsbildungen der karolingischen
Siedlungstätigkeit, die Bannbezirke der großen Ottonen. und Salierechenkun.
gen, die Machtkämpfe im Interregnum, die Konzentration der Hoheitsrechte
im Territorialstaat, die forstwirtschaftlieh orientierte Planung der modernen
Verwaltungsbehörden.' Versuchen wir nun now einmal, die gemeinsamen
Grundzüge dieser Entwicklung herauszuheben.

Im Verlaufe unserer UntersudlUng ist immer wieder der abgeschlossene
Landschaftscharakter des Kinzig.Mainvierecks hervorgetreten. Denn die gee
samte Entwicklung dieses Gebirgslandes ist in erster Linie durch den Wal d und
sein Verhältnis zur Formation des Bodens bestimmt. Der Ausbau dringt in der
älteren Zeit fast nur in seine Randzone ein, zur Erhaltung des Waldes wird
später die agrarieehe Erswließung des Innenraums künstliw zurückgehalten,
und selbst die entwickelte Wirtschaftstechnik des 19. Jahrhunderts muß aim
schließlich mit der Konsistenz dieser ausgedehnten Waldmass6 abfinden.
Während die weiträumige Buehonia alslandschaftliche Einheit frühzeitig ser-
fallen sein muß, ist der Spessart im Wesentlichen unverändert geblieben.

Angesichts dieser einheitlichen Raumstruktur erscheint der For a t bei.
nahe von selbst als die angemessene Organisationsform. So tritt er denn auch in
sämtlidlen Entwicklungsstadien, von denen uns die überlieferung Kenntnis gibt,
in den Vordergrund. Das karolingische "forestum" heißt 839 schlechthin
"Spehtheshart", der Asmaffenburger Forstbezirk umfaßt den weitaus größt~n
Teil des Mainvierecks, das mainaische "nemus" des 13. Jahrhunderts muß Im
Wesentlichen mit dem geschlossenen Spessartforst Identisch sein, der sim dann
unter der Hand der Erzbischöfe zum Kerngebiet der modernen WirtsdlBfts.
organisation entwickelt hat. Aber auch im Nordteil zeigt sich deutlich die
Tendenz, größere Forstkomplexe zu bilden und sie aus dem Rahmen der
normalen Verwaltungsbezirke herauszulösen. Und auch hier geht der größte
Waldbesitzer voran; das Erzstift ist bestrebt, seine Waldungen im Amt Drh-
Wirtheim, später im Oberamt Hausen, in die forstliche Betriebswirtswaft ein-
zugliedern •.

/ 215) V,I •• chOD DEHLEN I, S. 216 11.; SIEBERT S. 158 I.
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Der Re e h t 8 geh a I t dieser Forstbezirke ist jedoch im Laufe der Ent-
wicldung nicht unverändert geblieben. Obwohl die überlieferung gerade' für
diese Frage sehr dürftig ist, läßt sim doch deutlich genug erkennen, daß gegen
Ausgang des hohen Mittelalters eine Wandlung eingetreten sein muß. Älterer
. nnd jüngerer Forst sind nimt Identisch, der Inhalt hat sim vielmehr wesentlich
erweitert.

Fassen wir zunächet nom einmal unsere Ergebnisse für die ältere Zeit zusam,
men. Da uns die überlieferung des Früh. und Hochmittelalters bei dieser Frage
fast völlig verläßt, blieb uns nur die Möglimkeit, einen Umweg einzuswlagen.
Es war zunächs! festzustellen, was der Forst in diesem frühen Stadium n i eh t
enthalten haben kann. Für den Südostteil des Spessarts ließ sim diese Frage
bereits für das spätere 8. Jahrhundert ziemlich sicher beantworten: die Gewere
am Boden hat sim unabhängig von ihm entwickelt. Aus den Verhältnissen der
spätottonismen Zeit war das Gleime aber auch für den Nordostteil und für den
Westrand zu erschließen, Da es sieh aber in den untersuchten Fällen um ältere
Immunitätsbezirke handelt, muß auch die Homgerimtsbarkeit auf einer an-
deren Grundlage erwachsen sein. Die weitere Prüfung hat dies Ergebnis für
die ganze Außenzone des Waldgebiets bestätigt; nirgends ist ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischeu Forst nnd Grundeigentum festzustellen. Das einzige
Gebiet im Waldinneren, das einer früheren Siedlungssmimt zugewiesen werden
darf, zeigt den gleimen Befund; in der Zent Frammersbam muß die Forstgrenze
als sekundäre Bildung betrachtet werden.

So bleibt zunämst nur ein einziges Element übrig: der W i1db ann.
Das erste sichere Zeugnis erscheint zwar erst in der Zeit; als dieser Terminus
gebräumlieh wird; es ist das Fuldaer Diplom von 1059, das nur den Nordostteil
des Spessarts umfaßte. Aber'das Deperditum Ottos 11., das wir für AschafEen·
burg ersmließen konnten, hat smwerIim einen anderen Inhalt gehabt. Es muß
sogar mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die Kollegiatkirche nur das
Iagdrecht erhielt, denn der Fiscltfang erscheint innerhalb des gleichen Bezirkes
mehrfaclt als gesondertes Recht, und auch andere Forstverleihungen bescltränken
sim gern auf die "ferae silvaticae" im engeren Sinn. Die Aufspaltung in ein-
zeIne Bannrechte ist seit der Ottonenzeit wiederholt zu beobamten218); sie
bildet in unserem Falle ein gewisses Gegenstück zu der territorialen Aufteilung
des Waldgebietes in einzelne Wildbannbezirke, die besonders sorgfältig auf die
Interessenkreise der beteiligten Grundherrsmaften zugeselmitten sind. Umso
mehr ist jedoch zu vermuten, daß es sim um Maßnahmen ad hoc gehandelt hat,
daß der Forst in früherer Zeit also das Bannrecht über Jagd nnd Ffscherel in
ihrer Gesamtheit enthielt. Im Bereich der VilIikation Wirtheim ist es denn auch
mit allen anderen Rechten geschlossen an das Asmaffenburger Stift gekommen,
das gerade hier einen Rest des Fiscltfangs zu behaupten vermochte, Die Kon-
tinuität des Forstrechts darf also in dieser Form bis auf die Zeit,zurückgeführt
werden, in der mit dem Ludwigsdiplom von 839 die überlieferung einsetzt.

Vermutlim ist die Einforstung des Spessarts aher auch gar nieht viel früher
erfolgt. Die fränkisme Kolonisation in der Merovingerzeit hat sim, soweit sie
nom zu erfassen ist, im Wesentlichen auf die alten Siedlungsgebiete am Unter.
und Mittelmain hesmränkt217). Dabei ist das Königtum wahrsmeinlim nimt ein.

216) VII. GLöCKNER. ForotbegriEf S. 17. -
217) VII. dun die Au,rührungen ~on H. BUTTNER. DII Rhein.Maingebiet in de. Merowinger •

•• Frübltarolialen.it. Mitteiluas,bl. d. Hili. Ver. f. H.... n :I (19~3) S. 194 fro; deno. Die Franken
and die Au,br.hual de. Chri.t.atum. bio .u den Tllen ~on Bonifotiu •• He ... Jb. 1 (1951). S. 8 £C.
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mal sehr lange daran heteiligt gewesen, denn der ostrheinische Raum verschwin-
det seit dem späteren 6.1ahrhundert aus seinem Gesimtskreis, und die Initiative
geht auf die einlreimischen Gewalten über. Erst in der frühen Karolingerzeit
gewinnt das Maingebiet wieder höhere Bedeutung für die Reimspolitik218). Das
eigentlime Schwergewicht liegt [edoch zunächst weiter ostwärts. Es hraumt
nur an die fast gleichzeitigen Gründungen in Erfurt, Würzburg und Fulda, an
die Stoßrimtung der karolingischen Samsenpolitik erinnert zu werden. Der
größere Nachdruck liegt daher auf der Besetzung des exponierten Rhöngebieu;
hier wird nicht nur der Aushau der fuldischen Grundherrsmaft gefördert,
sondr-:n schon früher sind geschlosaene Siedlungsgruppen an der Streu und
Felda in den Gebirgsraum vorgeschoben und auf die Fernverbindungen zum
thür-ingischen Vorland ausgerichtet'!"), Hier bildet sim an der Südrhön ein
größerer kdniglieher Immunitätsbezirk, dessen Hauptmasse uns hereits in dem
Salzforst begegnet ist. Der Spessart steht demgegenüber etwas im Hintergrund.
Er wird in der Nordostflanke durch das Fulda-Werra.Land gedeckt und hat zu.
nämst nur eine gewisse Bedeutung für den Durchgangsverkehr. Andererseits
gehört er aber auch nimt mehr in das große Fiskalgehiet am Mittelrhein, das.
nach Osten durch Odenwald, Dreieich und Wetterau ahgesdllossen wird220).
Während die Reimsgrundherrschaft in diesem Raum gegen Ende des 8. Jahr.
hunderts ihren höchsten Verdichtungsgrad erreicht, ist das angrenzende Main.
viereek nur von wenigen Stützpunkten umgeben, die Besiedlung seiner Rand.
gebiete wesentlich dünner, die Fernwege zm großen Teil noch kaum besetzt.
Der Spessart liegt mindestens' noch in der frühkarolingischen Zeit zwischen
den beiden größeren Kraftfeldern, in denen eine neue politische Ausgangs.
basis aufgebaut wird.

Angesimts dieser Sachlage wird man vermuten dürfen, daß der Spessart-
Forst kaum vor der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, vielleicht erst in der
späteren Zeit Karls des Großen, eingerichtet wurde. Denn seine auegesprochene
Behandlung als Iagdgebiet setzt eine Konsolidierung der politischen Verhält.
nisse voraus, die tatsächlich doch erst nach dem Abflauen der sächsischen Gefahr
in den 80er Jahren erreicht war. Das erklärt aber vielleicht auch, warum aus
dem weiter vorgeschobenen Salzforst ganz etwas anderes geworden ist. Während
das neue fränkisme Königtum die Möglimkeit einer Immunitätshildung großen
Ausmaßes im Spessart nicht ausgenutzt hat, wurde sie an der Südrhön voll
entwickelt, und hier paßt sie durmaus in die Reihe der Maßnahmen, mit denen
der ostfränkische Grenzraum gesichert und leistungsfähig gemacht werden
sollte. Als der Salzforst in spätottonischer Zeit an Würzhurg überging, waren
Hochgerichtsharkeit, Wildbann und auch das Grundeigen noch fast unge-
schmälert in einer Hand; im Spessart sind die ersten Spuren einer Differenzie.
rung schon zweihundert Jahre früher zu heobachten,

Die Einforstung des Spessarts hat aim also schon auf ihrer frühesten er-

218) Di .. Gründung d.r Ntlkb elmee Diony.iu,kirm. (VII. RACHOR S. 7S I.; HAUCK r, S. 385;
KLEIN S. 28, 34) and die erllen Erwerhun,.n d ••• u.tr .. i.men Kololer. Emt.rn.m (716/17 Sm.nkanll
d. Ihürin,. H ... og. Hetaa in u. um H.mmelburr. WAMPACH I 2, Nr. 26, v,l. An ... 10) werd.n nom
yon elOhclmiunen Kräften getragen. Die Anl.Kea ia Almlllffenburl. Karlbuf' und S.hbur,. dereD
Grundrißform an ·die !'on W. GöRleH in lIeuen erecbJollenea IrühluroliRliuheD Reidllhäle eriaDer.
(vgl. Anm. 26 u. He.~. Jb. 1 (1951), S. 25 H.) wiren i.n di .... m ZUllmmenh.ns nom. ,e~.Utr au an.!or •
•udlen (für merowin, .. me Grundl.,e von Klrlhur, .prlml .,m P. SCHOFFEL. Horblpoh ....... Wun.
burg 1948, S. 13 rr., au.; vSI. lum ..P. ENDRICH.K. D1NKL~GE,. Vor. u. Früblle.m •. d: Sl~dt Würaba_r.
(MainCränkl.d.e Heimllkunde 3). Wunburs 1951. S. 101 I. VI.II.,ml dirE aum d,. V.lhk.tlon W"lbo.m
In die.e Zeil ,o.elll werdea (vsl. obon la Anm. 35 I.; WEIGEL S. 500).

219) Vel. ZICKGRAF. Honnebors·Sdlleu.iogeo S. 2 ff.
220) GLOCKNER. Reim.gut S. 195 I.
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kennbaren Stufe in der Form vollzogen, die Petit-Dutaillis und Glödmer ala
den Normaltyp der Ioresris herausgestellt haben!!!). Ihre Voraussetzung ist
ein größeres zusammenhängendes Waldgebiet. Hier werden die heiden
Nutzungarechte unter Königsbann gestellt, die ohne größeren Aufwand den
relativ höchsten Ertrag versprechen: Jagd und Fischfang. Andere Rechtsver_
hältnisse, Grund- und Gerichtsherrschaft, bilden sich neben der Forstorganisa_
tion und unabhängig vom Forstrecht. Seit der ottonischen Zeit läßt sich die
Aufspaltung in einzelne Wildbannbezirke genauer beobachten, aber nom im
späten 12. Jahrhundert ist die Vorstellung nicht ganz erloschen, daB der
Spessart Crüher einmal zur. Königsjagd bestimmt gewesen sei: die Neustädter
Fälschungen berichten von einem Jagdschloß Karls des Großen, und vielleicht
nicht zufällig gerade zu der Zeit, als sich die staufisehe Politik sehr eingehend
für das Untermainland interessiert hat!!!). Das Kloster, das vermutIim auf
die Hilfe Friedridis I. gegen die Würzburger Bischofsgewalr spekulierfe, lag
nicht allzu weit von der Pfalz Gelnhausen und den Königsforsten in ihrem
Umkreis en t fern t.

In der staufischen Zeit muß aber auch die Wandlung des Forstremts ein-
gesetzt haben, die seit der Mitte des 13. Jahrhunderts deutlimer zu erfassen
ist. Während sim das ältere "Corestum" auf die Bannlegung bestimmter
Nutzungsrechte beschränkt hatte, zeigt der "gefurste walt" des späteren Mittel-
alters die Tendenz, auch das Eigentum am Boden an sich zu ziehen. Voraus-
setzung dafür ist wiederum, daß sich ein zusammenhängender Waldkomplex
erhalten hat. Damit vollzieht sim eine gewisse Trennung von den Wildbann-
bezirken, die' sieh mit dem fortschreitenden Landesausbau weitgehend über
besiedelten Boden erstrecken. Denn der Forst entwickelt sich nun sehr sdmel]
zu einem abgeschlossenen Hoheitsgebiet. Während der normale Wildbann nur
ein Hoheitsrecht neben anderen bildet und häufig auf die territorialen Amts-
bezirke aufgeteilt wird, zeigt sich jedoch in diesen jüngeren Forsten die Nei-
gung, alles auf ihn zu konzentrieren. In der exklusiven Verwaltungseinheit des
mainzischen Spessarts haben wir eine letzte Steigerung dieser Entwicklungs-
tendenz kennengelernt: der Wald scheint nur noch für die Jagd da zu sein. Diese
Konzentration auf ein einziges Hoheitsrecht ist also durchaus das Ergebnis einer
geradlinigen Entwicklung, aber sie greift weit über den Inhalt der älteren
Forstbeairke hinaus. Möglich ist sie nur durch die konsequente Erhaltung des
Waldes, in dem nahezu jeder Fortschrirt einer agrarlsch gerichteten Bodenkultur
ausgeschaltet wird. Als die Jagd im ausgehenden 18. Jahrhundert aus ihrer be-
herrschenden Stellung verdrängt wird, tritt daher die forstwirtsdiafrlldi be-
stimmte Waldpflege auch hier ganz von selbst an ihren Platz.

Die rechtfiehe Entwicklung der Spessartforsten zeigt eim besonders augen-

Ifällig an ihrem Verhältnis znr Rod u n g. Die frühmittelalterIime Siedlungs-
tätigkeit wird weitgehend von der Reimsgrnndherrsmaft getragen. Da audi der
Forstbann von der gleichen Gewalt ausging, !äßt sich nicht ohne weiteres ent-
scheiden, ob ein Zusammenhang zwismen beiden hest and. Daß sim die Königs-

221) PETIT.DUTAILLlS S. 125 ff.; CLOCKNER. Foro,b.,ri(( S. 17. 31. Ibn.n fol,t im We•• n,lim.n
.am K. LINDNER, C•• m. d. d.Ullm.n W.idw.rk. 11. B.rliD 1940, S. 153 H., d .... n Einw.ndang.n
,.,.a GLöCKNER nimt r.mt mo.i ..i.rt .rameiaen. Die ältere Tb ••• "on TUIMME S. la ff. wurde
für den Sp.... r' u, a. nom ..on KLEIN S. 61 f ... r'r.'.D.

222) DO Ill. 3540: t •••• p ... nomina'um locom ex dulci .. imo ."eD~'n •• ui quondam diYeroor.io in
LODorem domini. •• • fund.meati, erexlt·; D. KAROL I, 252: ,ID 1.1 •• Spehtetbart ••• ubi no.
primitulob iocunditatem .ite a'que duleedinem ..enuul Do.tro .peei.le diveraorium elegimul'. Ober
den Za.ammenbanl d.r N.'"tädtcr Fähman,.n mit d.n Id •• n d•• "auEi.m.n R.im.poli'ik ..,I. STENCEL
S. 22 f., üb.r den G.g.n .... N.UII.dll .a Würzbar, .bd. S. 26 f. Vi.lleim, baben .im aud> L••• früm,.
aDI Einher'. K.rt, ..it. damit ...erbllnde. (ebd. S. 20). .
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siedlungen auf bestimmte, zumeist strategisch wichtige Punkte beschränkten,
spricht jedenfalls schwerlich dafür2t3). Bei den Rodungen der adeligen Grund-
herren muß in karolingischer Zeit mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß
eine Königsschenkung oder wenigstens ein Privileg zur Besetzung des Bodens
vorausging. Aber bei ihnen war gerade keine Beziehung zum Forstrecht fest-
zustellen. Die Reichskirchen, in deren Hände das Wildbannremt seit der
ottonischen Zeit überging, haben ihre agrarische Ausbauarbeit fast durchweg
auf die gleiche Randzone beschränkt. Die Entwicldung der Pfarrorganisation
gibt einen gewissen Gradmesser für den Stand der Erschließung; danach ist bis
zum 12. Jahrhundert fast nur das älteste Ortsnetz erfaßt224), das Tempo der Be-
siedlung ist also allem Ansmein nach langsamer geworden. Einen neuen An-
stoß gibt erst das Vordringen der adeligen Vögte und Lehnsträger. Wir haben
gesehen, wie dadurch im 13. Jahrhundert die entscheidende Krise heraufbe-
schworen wurde. Erst die drohende Ausbreitung der rieneckischen Kolonisa-
tion am Rande des Innenspessarts hat das Erzstift zu eigener Rodungsarbeit
gezwungen, und nach dem Abbruch des Kampfes ist sie recht bald wieder einge-
stellt worden. Die Rodung, die bei der Ausbildung der hochmittelalterlichen
Herrschaften eine so bedeutsame Rolle spieltl!2S),wird also in erster Linie von
den Gewalten durchgeführt, die keinen Anteil am alten Forstrecht haben.

Es ist also schwerlich anzunehmen, daß der Forstbann ein besonderes, den
Besitzer privilegierendes Rodungsrecht umfaßt hat. Kann er diese Befugnis
aber vielleimt in negativer Form enthalten haben, als Rodungverbot, das die
Besiedlung von der Erlaubnis des Wildbanninhabers abhängig machte? Auch
für dieses Recht, das in manche Forstverleihungen expressis verbis aufgenom-
men ist%l!S),haben wir in der älteren Zeit elgentidi keinen Anhaltspunkt. Mainz
hat zwar die Rodungsversuche der Grafen von Rieneck schnell unterbunden,
aber nicht als Wildbannhesitzer, sondern ganz offensiditlid; als Landesherr.
Und gerade diese Frage war umstritten! Wenn die Grafen das Risiko eines
Kampfes bis zum letzten auf sich genommen haben, wird schwerlich anzunehmen
sein, daß es 'bloß ,um die übertretung eines alten Königsverbots ging. Dazu
entstehen auch an anderen Stellen innerhalb des Forstbezirks neue Siedlungen,
Burganlagen und Gerichte, für die wohl kaum eine besondere Genehmigung
eingeholt wurde. Am Ostrande ist das ganz evident, aber auch die Burg Klin-
genberg südlich Aschaffenburgs hat Erzbischof Adalbert I. für seine Kirche er-
werben müssen227). Der Fuldaer Wildbann ist schon zu früh zerfallen, als daß
er für diese Frage von Belang sein könnte.

Im Spätmittelalter ist aber aum hier eine Wandlung zu beobachten. Denn
nunmehr entscheidet der Besitz der Forsthoheit aum über den Gang der Be-
siedlung. Wildpflege und Waldschutz stehen in Wechselwirkung, die Rodung
wird daher im Interesse des Forstes gelenkt und möglichst von ihm ferngehal-
ten. Am Beispiel des mainzischen Spessarts haben wir die Auswirkungen dieser
neuen Organisations{orm näher kennen gelernt. Aber das gleiche Bestreben
findet sich frühzeitig auch bei anderen Forstbesitzern228).

223) Ob der Rechlliab.h de. Fonte. bei der Siedlual.frale 'D .ölli, i,aori.rl werd ... kaaa, wie ••
RANll, KöaiS'lat S. 189 f., .. r.ucht, encheiat mebr al. ..eifelbart.

224) Ua.icher i.1 .lIeafall. d.. Alter de. PEarrorte. Erallkirchea (•• o. S. 55 f.).
225) VSI. Tb. MAYER, GruDdlasea d. V.rfallun, (wie A...... 1) S. 13 ff. .
226) V,I. F. PHILIPPI, Forol aad Zehat •• AFU 2 (1909), S. 327 11.; GLOCKNER S. 7 EI., 23.
221) V,I. S. SI.
228) Im rieaec:ki.chea H.u .. ertra, 1314 werdea die M.rk.n .oa Fr.mm.r.bach a. Lohrhaaptt .. , ••

•chiedea: "eeat beid,r'7t aa dea ,elant,a "all' (..,I. AD.... 208).
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1 So zeigt sim auch hier, daß 'der tiefste Ein~mnitt in der Entwicklung der
Spessartforslen und in der Ausbildung ihres rechtllchen Inhalts im 13. Jahr.
hundert zu Tage tritt. Wir werden wohl nimt fehlgehen, wenn wir einen
engeren Zusammenhang mit der Ausbildung der Landesherrscbaft vermuten. Die
Frage wird daher absdilleßend noch einmal von dieser Seite zu betrachten sein.

Der gesamte territoriale Entwi<xlungsverlauf erscheint durch die Tatsame
bestimmt, daß ein geschlossenes Waldgebiet schrittweise in den Prozeß der
Herrschaftsbildung eingegliedert wird. Die Gesmimte des Spessarts ist zugleidt
die Gesdtimte seiner allmählichen Erschließung, Denn keine der politischen
Gewalten, die an diesem Vorgang beteiligt waren, hat über den Kinsig-Main-
raum als Ganzes verfügt. Aum das fränkische Königtum hat seine Herrschafts.
rechte nur dort ausgebildet, wo es unmittelbar an der Erfassung bestimmter
Punkte, zumeist strateglach wichtiger Verkehrsstellen und Bodenschätse, inter-
essiert war. Der Innenspessart blieb daher faktism ein Vakuum. Das zeigt sim
gerade an der Einforstung besonders deutlich. Denn mit ihr wurden zwar die
wirtschaftlich wichtigsten Nutzungsrechte erfaßt, aber im übrigen hat Bim damit
nlehts geändert. Wir haben auch keinen Anhaltspunkt dafür, daß etwa ein an-
deres Königsremt latent wirksam geblieben wäre!29). Die hochmittelalterliche
Rodungstätigkeit des Dynastenadels ist nicht von einem königliehen Privileg ab-
geleitet, sondern sie versucht gerade, sich gegen das Bannrecht durchzusetzen,
das den Reimskirchen vom Königtum verliehen war. Aum die Vogteigewalt der
Grafen von Rieneck ist wohl delegiertes Recht, aber zur Beherrschung des
Waldraumes gibt sie nicht mehr Befugnisse als die Forstprivilegien. Das Ver·
hältnis von Forst und Herrsdiaftebilduug beruht also von Anfang an auf einer
sehr eehmalen Remtsbasis.

Trotzdem führt das Forstrecht auf den Weg zur Landesherrschaft, Die
Hauptmasse des Innenspessarts ist weder durch grundherrlidte Besiedlung nom
durch eine zusammenfassende Hochgeridttsorganisation erschlossen, ihre Ab·
grenzung gegen die Außenzone ist nom fließend und nur im Nordteil an der
Birkenhainer Straße durch frühere Ausbautätigkeit in großen Zügen fest-
gelegt. Daher kann ein ausgesprochen extensives Recht wie der Wildbann Bidt
durchsetzen, weil es tatsächlich das einzige ist. Freilich nicht in seiner bisherigen
Isolierung. Der fuldische Wildbann ist sehr sehnel] verschwunden, weil nichts
anderes hinter ihm stand. Auch das AMchaffenburger Jagdrecht hat sich auf
fremdem Boden nicht halten können. Im Innenepessart aber verdichtet Bidt der
Forst zur Landesherrschaft schledithin, Dabei kommt der mainzisdten Politik
die allgemeine Entwicklungstendenz zugute, die gerade im 12. und 13. Jahr.
hundert auE die Zusammenfassung der verstreuten Einselrechte hindrängt.
Aus dem Nebeneinander von verschiedenen Herrschaftsbefugnissen, wie es in
den Pertinenzformeln der Diplome zum Ausdruck kommt, beginnt sich allmäh-
lich der einheitlime Komplex der Landeshoheit zusammenauschlleßen, der
seine ersten Ansätze in der Regalientheorie des 12. Jahrhunderts und in der
hegrifflichen Formulierung eines dominium terrae findet. Diese Tendenz zur
Ausbildung eines geschlossenen Rechtsgebiets muß sich in dem kaum ersehlos,
senen Gebirgsland besonders nachhaltig auswirken230). Der Wildbannbesitzer

229) Di. F ..... de. Bodenregol. kann In diesem bep;re... ten Rahmen nimt berühr, werden. tlber die
..on STEIN angenommene Reiduvoflltei über die freien Bauern ys!. oben Anm. 151.

230) Vel. Th. MAYERS Au.führungen über den hommitte!alterlidlen Flidlenll .. , in HZ 159 (1939),
S. 466 ((.; de ..... Fiirnen u. Sta.'. Weimar 1950, S. 276 If.
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darf aim hier als legitimen Anwärter auf die Gebietsherrsmaft betrachten, aber
er beruft sich nimt mehr auf dies Einzelrecht, sondern erweitert es sofort zum
Herrschaftsanspruch auf das Ganze. Daher wird der Forst im "nemus Spechtes-
hart" als Bestandteil des mainaischen "patrimonium" betrachtet. Und wie
der Wildbann sind auch andere Mittel, Rodung, Burgenbau usw., nur nom S6-

kundär von Bedeutung, sobald dieser Ansprum durehgesetst und gesichert ist.
Deshalb kann dieser Vorgang aim auch so stoBartig vollziehen. Denn die Ent-
scheidung fällt, soweit wir es übersehen können, im Laufe einer einzigen Ge-
neration; sie hängt im Grunde von einer zehnjährigen Fehde und ihrem Aus-

..gang ah. Weil die Frage his dahin noch völlig offen ist, kann die mainzisme
Herrschaft über den Spessart aber noch zu dieser Zeit in ernste Gefahr kommen,
obwohl das Erzstift doch schon seit fast dreihundert Jahren über den Wildbann
verfügt. Allein kann dieses Recht nicht mehr den Ausschlag geben. Denn seit
dieser Auseinandersetzung vermutlich haben auch die Grafen von Rieneck ein
verbrieftes Recht am Spessart: das Reimslehen über die freien Bauern, das aus
ihrer Rodungsarbeit hervorgegangen sein muB. Es ist wohl nimt zuviel gesagt,
daß sie ohne das erdrückende Übergewicht des Erzstifts mit diesem Recht keine·
schlechten Aussichten gehabt hätten. Gerade seine unbestimmte Formulierung
"er sey wenig oder viel" konnte zu beliebiger Ausdehnung des hinter ihm
stehenden Herrschaftsanspruchs führen. So spitzt sich der ganze Gegensatz am
Ende der Auseinandersetzung noch einmal auf zwei Rechte zu, die beide von
der Reichsgewalt abgeleitet werden: das Forstprivileg, ein althergebrachtes
Bannbezirksrecht mit begrenzter Nutzung - das Freibauernlehen, sicher erst
durch spätere Auftragung entstanden und auf einen unbestimmten Personen-
verband bezogen, aber in diesem Rahmen ein umfassendes Herrsdiaftsrecht,
Aus heiden ließ sich etwas machen, Wenn das eine den Vorzug des höheren
Alters und der festen Gebietsabgrenzung hatte, war das andere von vornherein
auf eine intensive rechtliche Durchdringung des neuerschlossenen Raumes an-
gelegt. Den Ausschlag gab letzten Endes das tatsächlime Machtverhältnis.

Nach Absmluß dieser Auseinandersetf,ung war im Innenspessart das Sta-
dium erreicht, das im Salzforst an der Südrhön wahrscheinlich seit der Ottonen-
zeit, vielleicht bereits viel früher, bestand. Wir haben im Verlaufe unserer
Untersuchung mehrfach diesen Bezirk herangezogen, dessen Rechtslage und
Entwicklungsgang sich so weseritlim von dem des Spessarts abhebt und daher
zum Vergleich besonders geeignet erscheint. Dort übernimmt das Hochstift
Würzburg eine schon recht weit entwickelte Gebietsherrschaft, in der Hoehge-
richtsbarkeit, Wildbannrecht und der größere Teil des Bodeneigentums ver.
einigt sind. Auch für sie bildet sich von innen heraus eine gewisse Gefahr
in der Mediatherrschaft des lehnbaren Forstmeisteramts231). Aber die Bismöfe
haben es erheblich einfacher gehabt, sie in ihre Schranken zurückzuweisen, su-
mal seit ihnen die Zenthoheit des Privilegs von 1168 zur Seite stand. Im Spessart
hat der Weg nicht nur länger gedauert, er führte auch sunäehst zu einem teil-
weisen Zerfall der alten Forstbezirke. Durch die Ausbildung der malnaischen
Landeshoheit wurde der größere Teil des Gebirgsraumes wieder zusammenge-
faBt, aber das Erzstift dehnte seine politische Tätigkeit nunmehr auch auf Ge-
biete aU8,zu denen es früher gar keine Beziehung gehabt hatte. Die Erwerbun- \ ,
gen im Nordspessart und jenseits der Sinn liegen größtenteils auf altfuldischem
und aItwürzburgischem Boden, wo das Erzstift allmählich seinen Einfluß auf die

231) VII. KMI0TEK s. 42 rr,
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Reichsritterschaft erweitern konnte; der mainzisdIe Hofdienst, wirtsdIaftlime
Verlegenheiten und innere Differenzen des Adels haben als Schrittmamer ge.
wirkt. Ein weiteres Mittel bot sich in der Lehnshoheit über heimfallende Nach.
harherrsehaften, Trotzdem war die erfolgreidIe Besetzung des inneren Wald •.
raumes entscheidend. Durch ihn wurde der mainzisdIe HerrsdIaftsbereim in'
der westlichen Randzone gesichert und der erneute Vorstoß in den Nordspessart
vorbereitet. Auf dieser Grundlage konnte sidI noch im Spätmittelalter ein
staatsrechtlich abgerundetes Hoheitsgebiet entwickeln. Im Innenspessart hat
sich auch die Konzentration der Staatsgewalt auf den Landesherrn am stärksten
ausgewirkt; Erzbisehof und Domkapitel haben das Waldgebiet in der Form zu
organisieren gesucht, die ihren Wünschen den höchsten Ertrag versprach, im Aus.
bau eines abgeschlossenen Jagdbezirks. Die Interessen des Untertanenverban-
des konnten erst in einer Generation geltend gemacht werden, die von der Wohl.
fahrtspflege des aufgeklärten Absolutismus und der liberalisierten Wirtschafts.
ordnung des 19. Jahrhunderts gelernt hatte.

Der Forst darf daher als eine bedeutsame, wenn auch nicht allein ausschlag-
gebende Potenz in der GesdIichte des Spessarts betrachtet werden. Er hat
sieher wesentlich dazu beigetragen, daß die landschaftliche Einheit des Kinaig-
Maingebiets erhalten blieb. Aber seit der Frühzeit entwickeln sidI neben ihm
andere Herrschaftsbildungen zu eigenem Recht, und an ihnen sind das König.
tum ebenso wie der Laienadel und selbst die Reimskirmen beteiligt. Das
WildbannredIt erscheint dabei als ein Versuch, einen Raum zu erfassen,
der nom nicht aufgeteilt ist. Es wird in erster Linie von den kirchlichen Ge.
walten herangezogen, die sdion an sidI den größeren Teil ihrer Remte vom
Reich ableiten und deshalb besonders auf dies Minel angewiesen sind. Wo
es sich nicht bewährt, legt man es wieder beiseite; der eingesessene Dynasten.

, adel besitzt im Spätmittelalter mehrfadi seine Wildbannbezirke als Kirehen-
lehen, und dabei kommt es nicht einmal darauf an, ob sieh diese Bezirke gele-
gentlim überschneiden232). Wo es sim bewähren kann, wird es zur Landes.
herrsdiaft weitergebildet, aber seine Wirksamkeit ist jeweils von Siedlungsdichte
und Raumstruktur bedingt.

So geben die Forstprivilegien gewissermaßen eine Skizze, in der das künftige
Bild mit groben Federstrichen umrissen wird - die eigentliche Ausführung aber
kann sim wesentlich davon unterscheiden, und zwar nicht nur in den Farb-
nuancen, sondern unter Umständen in der ganzen Komposition. Die geschichtliche
Bedeutung des Forstes wird daher umso deutlidier hervortreten, je mehr er als
Glied einer vielgestaltigen, aber innerlich zusammenhängenden Entwicklungs.
reihe erscheint.

IX. Ex kur s.

Die For s t g ren zen d e 8 S pes s art s i m 1 O. u. 1 1. J a h r h und e r t.

a) Der A s m a f fen bur ger For s t.

Die Grenzbeschreibung, die im Ausgang des 10. oder im Anfang des 11.
Jahrhunderts in das AschafEenburger Sliftsevangeliar eingetragen wurde, be-

232) So die mainzismen Lehn.wildbanne der Hers-ea YOD RaDDenber, und .OQ U.nlu im ueteeea
"ahls.biet (HEIMER Ill, Nr. 649; IV, Nr. !l6).
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ginnt am Main zwisd!en Dettingen und Großwelzheim!33). Von dort~ie~t'~
"ad lapidem Caroli"; wir finden ihn in dem ..Karelstein" wieder, der 1394 die
beiden Dorfgemarkungen und zugleid! die Gerichte Kleinostheim und Hörstein
trennt234). über den Hümmelsee (..Humulse") 8üdlim Hörsteins235) führt die
Grenze weiter in östlimer Rid!tung auf den Hahnenkamm zu. Durm das
Kleinostheimer Gerimtsweistum von 1394 ist auch der Verlauf der Melnbaw
("Menilinbac") festgehalten!3G). und daher darf man den nämsten Grenz-
abschnitt, die "fos8ata' via", vielleimt mit dem Flurort Pfahllom237) nordwest.
lid! Rückersbach in Verbindung bringen. Die Reid!enbach hinab und die Kahi
aufwärts durchläuft die Grenze dann zwismen beiden Quellgebieten das obere

, Kahlbecken; diese Wasserlinie trennt in der spätmittelalterlichen t'berlieEerung
auch die Zent Asmaffenburg von den Gerimten Mömbris!38) und Krombam!39).
Am Hundsgrund ("sursum vallem canum") begegnet die Forstgrenze der Kirm.
spielsgrenze von Lohrhaupten ("Hundesdal")240) und erreicht mit dieser zu.
sammen am oberen Talausgang den "Himminigesstein" (Lohrhaupten: .,Him.
minesstein"). Aum dieser Punkt ist nunmehr durch die später überlieferten
Gerichtsgrenzen festzulegen: es ist der Hemmenstein, an dem sim die Bezirke ~
von Bieber und Frammershaeh vom Hundsgrund heraufkommend berühren!41).
Damit ist zugleich die Stelle gesichert, an der die Grenze nach Osten einbog,
und es darf angenommen werden, daß die beiden nächsten Flurorte "Breminun.
first" und "Esbinunberg"Z42) auf die Wasserscheide nördlim von Flörsbad! hin.
aufführten ("et inde in iIIam sneitam, que tendit ad FIeredesfeIt, et sursum
Illam sneitam"). Zudem führt aum die Lohrhaupter Pfarrbeschreibung240) an
dieserSteIle "in Esbinunclingerun". Demgemäß darf man wohl das" Widenesol",
über das die Forstgrenze dann hinwegzieht, in dem Hohen Sohl suchen, das
Ende des 15. Jahrhunderts in der Bieberer Gerimtsgrenze als "Hüppsole" be.
zeichnet wird243) nnd vielleimt den alten Flurort in entstellter Form bewahrt
hat. Aum das folgende "Bird!enefelt" bildet in späterer Zeit als "Birkenatker"
einen Grenzpunkt des Gerichts Lohrhaupten244). Damit gewinnt die Grenze zu-
gleich Anschluß an die "exercitalis via", die Birkenhainer Straße. der sie sd!on
ein längeres Stütk parallel gelaufen war, und wie die Lohrhaupter Termina-
tion240) ("usque in plateam") folgt aud! sie der Straßenkurve in Südrichtung.
Dom ist der Punkt" Vilimaresdorsuli", an dew die Forstgrenze nad! Osten zur

233) Texl bei LEHMANN S. 675 I.; BRESSLAU: MG SS XXX 2, S. 759 ADm. 5; KLEIN S. 115 f.
Altere Literatur sur ErkläruD' .uumm'Dlutelh bei KLEIN S. 59. V,l. oben S. 67 n. Karte S. 111.

234) GRIMM VI, S. 72. Der Stein wurde Dad. 1525 elwa ...... elll. (Kdm. Allenau, S. 31, 45).
235) V,l. KLEIN S. 60.
236) S. ADm. 234. Der B.d. dürrte iD d.r GeleDd dei ElmerllsruDdel lüdl. Hör.lein so .nmen .oin.
237) Zur Etymologio vgl. !If. R. BUCK, Oberdeullme. FlurnameDbum. 2. AuEl. B.yreuth 1931, S. 202.
238) StA Marbarg: K.rten B 32 b (um 1740). W.brod.einlim kam die Grenle vom Llngenbers her

(YII. GRIMM VI, S. 73).

239) 1496 GRIMM Ill, S. 406.
240) VIII. S. 11S. HaDd.grund .eil dem 15. Jh. (StA Marbar,: 86 alphl 90S) häutiS b •• euSI.
241) 1660 71 ,der HemmeD.tein mil B(ieber) et \V(ieleD) .ilDierl' (SIA \Vürzbur,: MRA 505 K. 340,

60). 1632 ,oben uH der böhe uH deD Hemmeoliein leDlnl der 13. SleiD. ill Dff der r.chten baDdt der
wild .. ua' (StA Marbur,: 81 Bb 133,33 p. 116); 1725 der 11. Slein mit \V aud B, .n der Birdr.enhaiDer
StraBen oder am logenanten HemblleiD' (ebd. p. 424); 17S1 der 21. St.in ... m Mölme .. bers ab ,eiD .lter
"IV .ppenuein obiS der Kleinen Str .. 1I anter der Hobl, .m I.cenanlon Himmehtein mil J.br .... bl 1686,
obn. Nru.' (ebd •• 81 Db 133,42); um 1790 ,Himmel Stein' (ebd.: KarteD B 65., C 950).

242) Aut eiDer Dm 1600 IDceCertigt.a Karte ill Iwi.d.ea der Wielbüde Dnd dem HenSltber, die Flur.
1le•• ichDUDS,im e.p.luCorte' .äugetraceD (StA Marburs: K.rton A 11, D 237 b).

2(3) StA Marburg: 86 alpba 905. Im 17. a. 18. Jb. bäu£il ia den GreD •• kten bel est, s. B. 1659 ebd ••
81 Bb 133,34 p. 28 H.; 109,11; Kart'D C330 f. (1741,53), B 39ii, k (1777,78).

244) 1749 .bd •• 81 Bb 133,43; K.rleD wie ..or.
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Sinn abschwenkt, nicht eindeutig zu hestimmen~45)" und daher entzieht sich in
diesem Ahschnitt ihr Verhältnis zur Gerichtsgrenze noch unserer Kenntnis. Sinn.
ond Mainabwärts erreicht die Forstbeschreibung schließlich wieder ihren .Aue-
gangspunkt am Kar1stein. Auf der Sinnstredte ist keine weitere Grenze fest.
zustellen; die Gerimte Burgsinn und Rienedt nehmen den Raum zu heiden
Seiten des Flusses ein, ebenso der 1405 überlieferte Wildbannbezirk von Burg.
ainn!46). Dagegen ist der ?thinlauf großenteils zugleich Gerichtsgrenze. Eine
Ausnahme bildet die Zent Rothenfels, die sowohl rechts- wie linksmainische
Orte umfaßtU1J. In Sendelbach, das im übrigen zu Rothenfels gehört, sind die
lnhaber der Fahrgüter zum Zentgericht Lohr dingpflichtig248). Auf eine kürzere
Strecke verläuft auch die Grenze der Zent zur Eich westlich des Mains249).

Im Verlaufe der territorialen Auseinandersetzungen ging die äußere Zone
des Forstes in den Gerichtsbezirken auf. In seinem Kerngebiet bildete sich ein
neuer Forstbezirk, der "mainzisme Spessart", dessen Umfang in dem Grenz.
bereitungsbuch von 1652 und in den Grenzbegehungen von 1677 und 1680 be.
schrieben istZ50). Er beginnt an der Partensteiner Lohrbrüdte und wird 1652
durch folgende Gemarkungen hegrenzt: Lohr (Lohrer Wald-Rechtenbam ab.
wärts), Wombach, Neustadt (Würzburger WaId), Steinmark, Oberndorf, Scholl.
brunn, Haselbam!50.), Breitenhrunn, Altenbuch, A:m Iffenburger Stiftsherrnwald,
Eehterlsdier Wald, Krausenbaeh, Smwanhof, Wintershacher Heck, Neuendörfer
Heck, HessenthaI, Weilerism·Smönbornismer Wald, Heilnberger oder Unter.
hessenbamer Gemarkung, Waldaschaff, Laufach. Hain, Sailauf, Eichenberg, Som.
merkahl, Schöllkrippen, Laudenbach, Kahl, Edelbach, Wiesen, Frammersbach,
Partenstein (Birklerbach - Wieser Wasser). Die Beschreibungen von 1611
und 1680 lassen den Forst ein Stüdt an der oberen Kahl his zum Einfluß der
ßümelbam hinaufziehen, während die ältere den SiedlungsstreiEen längs des
Flusses nimt mit einbezieht251). Im allgemeinen hält sich die Grenze an den
Verlauf der Gerichtshezirke, von denen der Forst eingeschlossen wird. Gegen
die Neustädter Mark war die Grenze im 16. Jahrhundert festgelegt worden, und
danach richtet sim auch die Grenzbereitung25!). Die Wasserlinie von der Birkler-
ruhe bei Wiesen bis zum Endpunkt Aubach und Lehrbach abwärts ist die alte
Grenze des Kirmspiels Lohrhaupten von 1057 und zugleich die Frammersbacher
Zentgrenze253). Ein früher aufgenommenes Weistum über die 1agdrechte der

245) Schwerlich mit Fellea' lu .. mmealubrinsea (KLEIN S. 61). da. 1277 al. Veldin überlieCer. ill
(REIMER I. Nr. 543). Der .prachlich wobl am ebelLen emlchl.gende Flurort Völle .. am 'os. Für .. enwe,
we.. L Rupperllbüllen liest Iwar in der Verlängeruug der Birkenh.iner StraBe. aber dods IU w.it ab •• ill.
Auch der Vilb.ch.srund (um 1600 .im Vilbich'. SIA Marburs: Karlen A 11. D 237 b) betriedist nicht rechl.
Er lielt Iwar der Stra8. ben.dsb .. t (Iwi.dsea Eiu.iedel u. Hoh. Wart.). und die.e bildet weiterbin auch
die Nord,renae der Gem.rkuns Lanlenprolehen •• 100 .iner .. dsarrenbur,i.chen B•• illuns, doch teih .i.
d.. ebenlaU. In di .. er ,ebörend. Kleinsemündea und (übrt nidst mebr all die Sinn. ,olld"rn .11 die
Saalemüudun,. ,

246) VSI. CRAMER·5CHWAB Kap. VII; a. aads obeu S. 54 Anm. 7. '
247) KNAPP I, S. 10~ H.
248) Ebd., S. 1042, 1045. StA Wiinbar,: Main.. Güterb •• dsr. 9, 8.
249) GRIMM Ill. S. 553.
250) Vormal. StA Wünbur,: G 6932 1,2; 6935 12 - G 6932 13 (Ietatere lebt Dur bit '\Vi.. en). Nad.

Mitteiluni de. St •• uarchiYI im Kriese ..erbr.nat, 10 daS eine Er!änzUDI meiner früheren Auszüge
nichl mehr mö,lich war. - 250.) Wohl für H .... lber;.

251) Beide treHen .ich wieder .m Büdsel.b.dslp;rllnd. 1652 d.nll: Ep .. ein - Budselogrund ~ Stall.e, _/
Bru.pers - Rindt .. obl- Rindt.,rund - Wörmerobrunn -Dormedterogrund - B.rkenrub _ B.. klerb.on,,_
Staden,raben - Birkle; 1677.80 "erläu(t: Kabl - Büchelb.ch - Büchelborn (r.chL' EppichItein) - Odgen.
born.srund - PI en - am Oblbidslwel - Plernböh. - Ring .. obl - Rins.srund - Birkl.rgrund - Beru.
harllwi".e - Birklerrub. - Birkelb.ds. Gleidser V.rlauf bei der Abu.inuns der ,.meinlchahlidsen Wal.
dang ... 1660171 StA Wünbur" MRA 505 K. 340. 60.

252) Flurort. Weisanlllhal. Kaubl,raben, Kaulb.r" Ochlenlager (vgl. Teilung dei H.derwald. 1558.
SCHNETZ. Neu.udt S. 74 f.).

253) Ring.obl - Rin,lsrund - Birkl.rbrulln - Birkl"rruh. - Birld.rb.ds - Wi.",r Wa.. er. V,I.
S. l1S Anm. 263.
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Grafen von Riened.. im Spessart hat die Grenzführung gegen die Neustädter
IIIark und den mainzischen Bezirk von der anderen Seite, von Norden her, fest.
gehalten!54). Oberndorf wurde ebenfalls von der Bereitung ausgeschlossen,
vermutlich, weil es an die Zent Rothenfels gezogen war2S4.).

b) Das Kir d18 pie 1 Loh r hau p ten (1057)

Ein wertvolles Vergleichsstüd.. für die Forstgrenzen besitzen wir in der
Termination der Pfarrei Lohrhaupten, die nach der Aufzeichnung des Aschareen.
burger Stiftsevangeliars 1057 durch Erzbischof Liutpold festgelegt wurde!5S).
Ihr Zug beginnt an dem uns schon bekannten Hemmenstein ("Himmines-
stein")241) und führt zum "Hengesberg", aicher dem Hengstberg, der als Grenz.
punkt zwischen den Gerichten Bieber nnd Lohrhaupten bezeugt ist2S8). Die fol.
gende "Engilhardeseih" ist nicht sichee zu bestimmen. An der Stelle, wo man
sie etwa suchen würde, folgen einander in der Gerimtsgrenze die Flurorte
Egelsberg, (Ober)egelswiese und EgelthaI257); es wäre nicht undenkbar, daß sim
darin das gleiche Bestimmungswort, also der Personenname Engelhard, stark
verstümmelt erhalten hätte. Wenn die Grenze weiter "in EsbinuncIingerun"
zieht, darf man dazu den "Esbinunberg" der Forstbesmreibung242) heranziehen,
der wohl schon etwas vorher, westlich von Fldrsbaeh, zu suchen ist. In der
weiteren Fortsetzung sind nom zwei andere Flurnamen verschollen ("Burchar.
desstuol", "in Hunessneidam")!58). Es stände also nimt sehr günstig um die
Grenzführung, wenn nicht der nächste Flurort wieder genau auf der Lohrhaup-
ter Gertdusgrenee nachzuweisen wäre; "daz Gebrenni" ist sowohl in dem
späteren Gebränds wie in den Brandäckern erhalten2S9). Wir dürfen daraus
.wohl entnehmen, daB sim die Grenze auch in der Zwischenstred..e auf der
Wassersmeide zwischen Lohr und Kinzig gehalten hatte. Wie die Gerimts. und
Forstgrenze folgte sie dann der .,platea", der Birkenhainer StraBe, nam Süden
und behielt diese Richtung auch bei, als die Straße zur Sinnmündung ab.
schwenkte. Zur Bestimmung des folgenden "Buminedal" bieten sim mehrere
Flurnamen an. Wenn man es mit den Flurnamen Buchenberg und Bumengrund
südöstIim Rupertshütten zusammenbringen will, wäre in Kauf zu nehmen, daB
die Sindershaeh totgesmwiegen wird, doch näher liegt wohl der Flurort .,Im
groBen Bumen", der die Zenten Lohr (Amt Partenstein) und Frammersbam

254) 1463 StA Wü .. bur,. M.in •• Urk. Weld. L. «.5912. lIecken ~orm Weicker.bach _ biDler ErpreD.
bach - bio an SlraBe ~OD .anl Mar,aretbeD IDm Rotbenbam (Neallädter Mark) - SlraBe DDterm Her.
mann.brunn durm den Rotenbers - Johr.ulwärtl im Gefälle ..on Lobr bit P.rtenltein _ hinter dem
lIeiligen Kreuz hin - Wa.. er aur.ärt. bio IUIII 1I0lnlleiD (.üdö'll. Wie.en) - hinter Wie.eD ~om Birkler.
bach über Ollelbuch - Rrm.tal iD der WielbülleD (Grenze dei Gerichtl Biebu).

254a) Ende de. 16. lh. E.. e1bam a. Oberndorl mit drei Rügen ID Landgericht A.chaCCenburl, lon.t"
DorC,erimt E. al •• ürzbnr,. Vogtei; ebenlo 162" lur Zent ~orm Spe ... rt; 1731 ZeDt Rotbeofelo, wo .mon
büber RechubelebruDI (v,l. KNAPP I, S. 1042, 1047; DAHL S. 267).

255) Text bel LEHMANN S. 676 I.; BRESSLAU. MG SS XXX 2, S. 759; KLEIN S. 116. VII.
oben S. 68 u. Karle S. Ill.

256) So 1596, am 1600 (STA Marbarl' 81 Bb 133,33 p. 59; Karten A 11, J) 237 b) a. öfl.r.
257) So 1633, 1720, 1"~ a. 17~8 (StA M... bur,. 81 C ?8.3, 27; 81 Bb 133. 39; 133, 13; 133, 24). Aach

E,ehkopr kommt YDr. Später darau. auch E.melber, ,eb.ldet (ebd .• am 1790 KarteD B 65 a, C 95 a).
258) F. X. SCHMITT: Die Heimat (Beil ••• GelDbaulOner Ta,eblan, 1928, Nr. 2) deutet Bacha.deSltuol

al. Hob .. Sobl! Ob die HUDelIneid., wie er nrmutel, in dem Tal lIunn.el nö.dl. Flönbach erhaheD
,eblieben Ill. mu8 dabinge.telh bleiben; die Flurorle Am HUD.eU and HuutlelgruDd liegeu DebeD dem
HobeD Sobl (SIA Marbarl' KarteD C 330 r, B 39 ii, k).

259) 1695 StA Marbur,. 81 Bb 133,33, p. 300 I. (..üb.r da. Cebränd." Steiue Nr. 4 am Renger.b.nuner
prad, Nr. 11, a. Nr. 12. ..aUwo ••• die SleiDaner 5traS abl.hetM), : am 1600 ..auf dem Cebo'DtaM
(ebd •• KarteD D 237 b). ~
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(Dorl Rupertshütten) trennt!SO). Der nämste Punkt "Wesdenanstein" ließ
sich bisher nicht ermitteln. Da die Grenze danndie Lohr überschritt ("super
Laram") und den Aubach hinaufzog ("Wisun sursum")260.), kommen mehrere
Möglichkeiten in Betracht, Entweder kann die Grenze unmittelbar an der
Aubammündung - also wenig unterhalb von Partensteln-c- überdie Lohr ge-
gangen sein. Es ist allerdings fraglich, ob man die Lohr in diesem, Falle be-
sonders erwähnt hätte; in der luldischen Grenzbeschreibung werden wir ein
ähnlimes Beispiel kennen lernen, in dem sofort der Bach genannt wird, auf den
die Grenze zusteuert, während der überquerte Fluß unterschlagen wird!81). Oder
die Grenze übersdrritt die Lohr an einer anderen Stelle und nahm dann Richtung
zum Aubach. In diesem letzteren Falle dürfte sie das Lehrbachtal auf dem
kürzeren Wege etwas oberhalb von Partenstein gequert haben. Da die Gerimts.
grenze den gleichen Verlauf nimmt282), darf diese Lösung wohl als die wahr-
scheinliebste angesehen werden. Unterhalb des DorIes Wiesen biegt die Kirm-
spielsgrenze endlich vom Aubach ab und zieht dann den Birklerbach entlang
("Birclara sursum")!II3); wir sahen bereits, daß sim diese Wasserstrecke nicht nur
in der Zentgrenze, sondern auch in der Linienführung des mainaisehen Spessarts
lortgesetzt hat. tber den Flurort "Meinzessul", wohl eines der zahlreichen ver.
schwundenen Sohle!U), erreichte sie den Hundsgrund ("Hundesdal")ZG~), der
uns als "vallis canum" aus der Forstbeschreibung bekannt ist, und erstieg ihn
bis zur Höhe des Hemmensteins.

, An diesem Grenzzug interessiert uns in diesem Zusammenhang vor allem
der Nordabsm'nitt. Er beginnt auf dem Höhenrücken, der das Quellgebiet der
Bieber und Jossa von dem der Lohr trennt, uud auf dem auch die Birkenhainer
Straße entlang zieht. Da sich die Wasserscheide vom Hengstberg bis zur
Oberen Waldspitze über Lohrhaupten stark verbreitert, konnten sich die
Grenzzüge vom Straßenverlauf trennen. Die Straße blieb in der Regel auf der
höchsten Stelle und wurde daher zu größeren Windungen genötigt, während die
Grenze mehrEam abkürzen konnte. Die spätmittelalterlim überlieferte Gerimts-
grenze läuft daher etwas weiter nördlich. Dagegen bildet der Gstabadrnitt von
der Oberen Waldspitze bis zum Hermannsbrunnen eine gut ausgeprägte Natur.
scheide. Aum im Südostteil ist es nicht ausgeschlossen, daß das Klrchsprel im
Wesentlimen mit der Zent übereinstimmte. Freilieh ist seit Erri<ntung der
Burg Partenstein mit einigen Veränderungen zu rechnen, die auf das Konto
der intensiveren, politisch bestimmten Rodungstätigkeit gehen können288). Im
übrigen muß die Konstanz der aIten Zehntbanngrenze jedoch sehr beträmtlich
gewesen sein, wie aus ihrem Vergleich mit der Grenzführung des Gerichtsbezirkes
zu erkennen ist. .

260) C.oBe. Bud. im p••tenlleini.d..n (1695 .bd •• 81 Bb 133.34; um 1600 .bd.: Ku'.n AIl).
260.) Aur dee .hen. aad. 1652 ,.naool ... B.d.aa ...... (StA War.bur,: G 6932 L2) weill eiD Flu ••

lIüd. Wi.n .üdö.tI. de. ,I.id.nami, ... Do.f... . .: .
261) ",Per plalea. in Ur.ba". wobei die Sinn überquert wird; die Wildhannlren •• triClt wahr.mein.

lid. ,.O'D .uC die Aa.. müadaa, (",I. ua' ... S. 116 IU Aam. 2i3 rr.).. .
. 262) Nördlid. de.' Loh. üb.. die A.p.awa ... I. .üdlid. übe. Alm.am.ul and H.imbad.'al (13U
G•• a•• d•• Ma.k ... F.. mme.. b.d. ... Pu'.nll.in. S,A Muba.,: Kop. 345. r. 108; 1632 Amll".nS8, .bd.
81 Bb 133,33. p. 119 1(·1 1659 d, .. , Bb 133.M; ..... 1600 .bd., Karte .. All). V,I. Aom. 145. .
, 263) 1652 Bi.d.le (ebd.); 1677 Bi.dt.lb.d. (ebd.: G 6935 L2): um 1700 Bi.kl.rrub. ·rain Gr.ase de.
H .. kDn, F.amm.rob.da (5,A Huba.,: 81 Bb 133. 33 p. 347),

264) Z. B. Ri..,.obl .idwe.tI. Wie.... (Aom. 253). \
265) S.it End. IS. Jb. bian, ala C,.o'lI.edt. b•• ea,t (v,l. A..~. 240 11. 243).
266) S. ob... S. 86..

j,
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c) Der Eu Id i 8 meW i I d ha n n von 1059.

Für unsere Untersudrung kommt nur die Südhälfte des Bannhezirka in
Betramt267). Vom Hirnmeldunk-Berg her läuft seine Grenze in südwestlicher
Rimtung zum Dammersfeld, biegt dann nach Süden zur Sdtmalen Sinn ein und
zieht nach ihrer. überquerung an der Disbach hinab und dann jenseits der \
Breiten Sinn wieder an der l\Ii1zbach hinauf. Mit der Sembach erreicht sie die
Thulba. um von dort zur A.mam hinüber zu wemseln2S3). Auf der gleichen

Strecke ist für die mittelalterlime Salzforst.
grenze der Zug Dammersfeld - Reppach und
Disbach - Trockenbach üherliefert269). Zwi.
sehen dem "fons" auf dem Dammersfeld, in
dem bereits Haas die Reppachquelle vermutet
hat270), und der Disbach müssen die beiden
Grenzzüge also die gleiche Rid.tung einge.
halten haben. Südlieh der Breiten Sinn springt
die Salzforstgrenze dagegen etwas nach 031en
ein; ihr Verlauf entspricht hier dem später
üherlieferten der Zent Ascham271), während
der fuldische Wildbann den Wasserweg südlich
der Sinn fortgesetzt hat272).

In ihrem weiteren Zug folgt die Wildbann.
grenze dem Wasserlauf der Asd.am, Saale und
Schondra, sie überschneidet dabei die Zent.
geeichte Aschadt, Aura, Hammelburg und Rien,
eck, die sichbeiderseirs der Flüsse erstrecken.

Vom Schondrasteg aus273) führt sie westwärts "per plateam in Uraha". Die Hohe
Straße auf der Wassersd.eide zwismen Sdtondra und Sinn, die von GräfendorE

267) Text DH IV. 61; DRONKE Nr. 760; HAAS S. 72 H. (mit Erldäran,en, die im Fol~enden •• T.
yoraa,se.etzt werden). K. Tb. Ch. MULLER, Alte ruldi.m. Crea.be.mreibunlen (Msm e, , im He ... LaDd ...
ami I. r;esm. Landeskunde, &Ia.bu.g), briDr;1 lür die Beuimmanr; dei Südleil. keiDea Fo.umritt. VII.
sam Folr;endea die Korlea S. 111 a. 119, den Texl obea S. 75 If.

268) ft ••• ad HugimuododuDS. bine ad foolem, qui emersitur in eempo Stabere.reld, inde in Sm.te.-
,inn. . • .... Dle drei nächsten Flurorte EkkenbrunDo, n.becbeldal und Dahlluroir lind nom nimt b••
lIimml: für den ersteren mamt mim W. GORICH aul den Hof EckarUrotb ölll. Hothenr ain aalmerksam,
dom lieB .im d... pramlime Verböhni. de. beideD NameD bi.her leider niml namprülen. Weilerer Ver.
lauf der Crenze " ••• in lIuviulD Dillibadl et deor.um Dillibac:b u.que in Millib.ch et lie .urlum Mihib.ch
iD 5uonebam et deorlam 5uonebam iD f1umea Dulba, inde ad Sparkehe [noch niml h.tr;elestl, deinde ia
flumen Aaluh •••• ". ,

269) Au. den Gren"lreiligkeilen IwilcheD Fulda aad Würzbarg e.gibt lich folr;ende. Verlaal: Wiel.
im Lom oberhalb OberweißenbruDD - Zornbam.r;rabeD (am ZorDbers) - Weg über die beiden Eierhaack
(Fernweg a. beutige Landeor;renae, beide Eierbauck YODWürzburg bean.pracht) - Rabenuein - Weg die
Cleim hinein - Trulnhaus beim Rlbenltein (aum Drullba~) - S<i.warzenbrann - Wer; bia sur Reppom-
Repplch Ibwörtl bit in die WeDir;e 5iDn (Smmale S., Filmremt nn Würzburr; beansprucht) - Boter
Grah.n bzw. Roter Rain - Dürrer Rain - Klein Auersberl (mit der WÜ.tun8 Klein Auer.dorF sana YOB

Würzburg beanlpraml, während Fulda Halbierung .. rlou,l) - Di,bam (Filmremt ..on Wiirzburr; beaD'
.pracht), abwärts an Lan«er Wiele u. Font£ledten yorbei in die GroBe Sinn (Breite S.) - Sinn aurwärt.
längs de. Waldwiele - Trockenhm - Gerbard.berg (1508 D. 1513 SIA Würzburg: Sllndbüme. 465, f. 222',
282'; dazu 467, I. 212, 1539 S:A Marbur,: 90 b Grenz .. men HA IV S, C I I, bel. Bd. I I. 13 a. 158 lowi.
Bd. 11 f. 7, 22 a. 276 fE.; 1552 ebd., A I I, f. 266'). Gerhard.berg 110 Foratgren.e IUW im Zenlbum 1575
(KNAPP I, S. 121 I.). Vgl. auch die ADg.ben bei KMIOTEK S. 4 f.

270) HAAS S. 77.
271) Unl.rriedenberg weItI. de. Trockeab.ch gehört nicht mehr in die ZeDt, wie KNAPP J, S. 10'

annahm (im Zentbum nur "BilenbergM, ebd. S. 106), .ondern zum Ami Briickenau; d .. luldi.me Filmremt
Im Gerimt Swildeck gehl linnaulwärt. bi. In den Salzlont, der Wildf.ng bit Eum "lIolen'leinM, eiD
Teil der Wllllcrnutzung zwi.chen letzterem und der ,..Milbac:h" wird belondere .1. Zubehör der Durs
Smildeck aufgeführt (StA Würzbur~: M.inz. Juri,diktionalbüm.r XVII, E. 218', 233'; XXI E. 276, '27;
SIA Marburg: Kop. 345, I. 288). Vgl. aum HOFEMANN (wie Anm. 103), Ob.raml Brüdr.enau.

272) Die Di.bam .elb.t ziebt niml genau aal die r;egenüberlier;eode Ma,bam Ea, .onderD ,bier;t e~a
Slü<k nam OUeD einwöru in Rimlung auf Unterriedtnberg and d.e Trockenbam _u. Dom n.mmt .,a
.Graben ..om Röderhof au. Südrichtung.

273) ,Ad Itesua', YODHAAS S. 77 wohl _ulrtlfeDd le.t,el.II; y,l. nayerilmel M.8ti.mbl. Nr. 64..
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ond Gemünden in nördlicher Richtung gegen Roßbach zieht274), wird dabei über-
sdIritten. Ist dieser Höhenweg nun mit der "platea" gemeint? "Per" kann so-
wohl "darüber hinweg" wie "entlang" bedeuten. Wenn es das letztere beseich-
nen soll, wird es in mandien GrenzbesdIreihungen noch durch '"sursum". "ascen-
dendo" u. dergl. erläuterf!n); in diesem Falle wäre anzunehmen, daß die Grenze
. einer anderen "platea" in Ost.WestridItung, etwa über Burgsinn - Aura oder
Wohnroth - Pfaffenhausen, gefolgt sei278). Für die erstere Bedeutung könnte
dagegen die noch zu behandelnde Formulierung ."per litus Orbaha" sprechen,
die sieher ein überqueren bezeidInen soll. Für sie spricht auch noch ein wei-
terer Grund. Wenn die Grenze "in Uraha" weiterzog, erscheint es zunädIst un-
bestimmt, ob das Dorf Aura oder der gleidInamige Bach gemeint ist. Klarer
wird es jedodI, wenn man sidI den GebraudI der Präpositionen näher ansieht,
denn er ist in dieser GrenzbesdIreibung recht genau festgelegt: "in" ist regel-
mäßig für Wasserläufe und Täler reserviert, also für ausgesprodIene Strecken,
während Grenzpunkte wie Berggipfel und Quellen, aber auch A<kerfluren und
Kleinsiedlungen mit "ad" bezeidInet oder auch ganz ohne richtungweisende
Präposition gebracht werden. Wir dürfen daher aud; in diesem Falle annehmen,
daß der Grenzzug ein Stü<k des Aurabaches benutzt hat, wahrscheinlieh den Ab.
schnitt von der Mündung bis kurz vor Fellen. Umso wahrsdIeinlidIer ist dann
aber audr, daß die Grenze vom Sehondrasteg unmittelbar zur Auramündung hin-
überführte, ohne dabei eine Straße zu benutzen, denn diese müßte nadr dem
SprachgebraudI der Beschreibung direkt in den BadIlauf hineingeführt haben,
Die "platea" dürfte demnach überquert worden sein.

Wenn die Grenze dem Aurabach bis auf die Höhe von Fellen gefolgt war,
konnte sie in der gleichen RidItung auE die Flur der Siedlung Pfaffenhausen
("hine Phafenhusun") zusteuern. Der nädIstfolgende Punkt ist dann der Beil-
stein ("Bilstein"); ziehen wir von ihm eine Linie zur Aura, so führt sie durch
die PEaffenhäuser Feldmark südlich des Dorfes. Von dort sind es noch etwa 1,8
Kilometer bis zur Lernhöhe hinauf, wo wir auf die Birkenhainer Straße und den
Grenzzug der Zent Frammersbach treffen!77). Dieser Walddistrikt wurde jedoch
mit Einschluß des Südteils der Pfaffenhäuser Feldflur zum Joßwald gerechnet,
der längere Zeit ein beliebtes Streitobjekt zwisdIen den benachharten Landes-
herren Mainz und Hanau bildete; erst im späten 17. Iahrhundert wurden Ra-
dungsgebiete und IagdgeredItigkeiten geteilt und abgegrenzt278).

Für die Fortsetzung "ad Buochgrindilun" stehen aus späterer Zeit mehrere
Flurorte zur Verfügung. Wenn man den Buchengrund nordöstlich Lettgen-
brunn wählt, muß die Grenze im spitzen Winkel wieder surüekgefüher werden;
zudem ist der Buchgrindel dodI wahrscheinlich kein Tal, sondern ein Berg ge-
wesen279). Folgt man aber dem bisherigen Grenzzug weiter in leichter Nord·

274) B.I.SI •• B. 1597 (S,A Marburs: Kop. 401 12, p. 90). D.r Zu.. mmenban, in b.r.it~ YOII

C. LANDAU,Die S'raB.... u. den Niederla..d... , •• Dim Leip.i, u. Nürnber,. Korrbl. d. C... m'ver.,n. ID
'(1862), S. 49 .rkaonl.

275) Vgl. etwa DRONKENr. 727. .
276) So MüLLER, Cren.b ••mreibungen p. 33. HAAS S. 77 Id.ntW.iert die Hohe Straße mil der

pi., ziehl aber für den weiteren Greuverl.llf nom .in.n .u.äl.lidt.n Höhenwe, io We"~idt'un, bern.
277) VSi. S. 112, la.
278) R..... e 1685 a. 1687, HanlD behielt d.. 1.sdredtl Im I., Sm.fw.id. and Rodunsen der Cerim,.

Lobrh.upten u. 108grand wurdeo durm die Land.... ße Cemünden-LettsonbrunR seleill, Sdtwein.m••1
nur p.re.nh.uoen a. Oberndorf ng .... nd.D (5tA Würzhurg: Main•. Güt.rb ••mr. 62, 207).

279) Vel. S. 77 Anm. Ill. BAAS S. 87, d.r .idt für die.e Crenaführun, aUllpriml, ..immt a~, ,daa
der alte Flllrorl B. im 100m böher sele".nen Budtenwald ..ördl. Lett,enbrunn •• u .udt.n nnd da. Dlm,na.
tiY Cri..tilo auf den darun'.r s.le,.n.n Grand über,ragen .ei. Eine voll.. e,ymologi.dte Umdeu'un, wäre
dllrc:hauI ..eretändlic:h, aher .ie let.le dom minde.tenl yor.ul, daa e•• ieh um die Ileime Stelle leb.ad.1t
b.be. - MüLLER. r••desuD, i.1 lau. willkürlidt.



us C. Cramer

westrichtung, so finden sich an der Bieberhöhe die Flurname~ Buchsohl und
Buchrain in der Gerichtsgrenze der Vogtei Wirtheim gegen Villbach und
Bieber280). Das würde an sich aum kaum mehr besagen, wenn nicht im weiteren
Zug der Vogteigrenze gegen Orb die Elmbach auftauchte, ein kleines, schon
frühzeitig vertrocknetes Rinnsal, das von der Orb etwa 1 km oberhalb ihrer
Mündung aufgenommen wurde!Sl). Da wir in ihr mit Simerheit die' alte
"Elehenbach" der Wildbanngrenze wiedersehen dürEen, paßt der Buchrain
genau in die eingeschlagene Richtung. Die EntEernung zwismen beiden über-
schreitet zwar mit 6 Kilometer den sonst in der Regel beobachteten Abstand.
aber von der Aura bis PEaHenhausen war es sogar noch etwas weiter gewesen
(ca. 7-8 km).

Der weitere VerlauEvon der Orb bis zut Kinzig ist durch Haas wohl im
WesentHchen geklärt. Die Grenze zog von der Elmbadi "in Orbaha et per litus
Orbaha usque ad Gerstacharun". Da die Gerstenädter am Münsterberg nördlicb
.der Stadt Orb lagentS!), also nicht unmittelbar am Fluß, ist zu vermuten, daB
die Grenze zunämst eine kürzere Strecke in der Orb entlang zog und dann ihr
rechtes Ufer im stumpfen Winkel überquerte ("per litus"), um die Äcker zu
erreichen, "Per" dürEte hier also die gleiche Bedeutung des ~darüber hinweg"
gehabt haben, wie vorher beim Oherkreuzen der "platea" über dem Sinntal!83).
Weiterhin scheint die Grenze durch das Orbertal (= "Engilgeresdal"?) und
über die ausgegangene Siedlung + Fischborn2S4) zur Kinzig gegangen zu sein.
Dieser Eolgte sie bis zur Steinebach ("in Steinaha"), in der sie wohl ebenfalla
noch ein Stüdt aufwärts zog. Auf dem Wasserweg deckte sie sich zweimal kurze
Stredten mit dem älteren Grenzzug des fuldischen Kirchspiels Salmünster,
zwischen Orb- und Brachtmllndung, sowie in der Steinebam etwa vom Ohl bia
Kressenbaclt oder ürze1l2S5). Aber im übrigen zog die Wildbanngrenze mitten
durch den Pfarrsprengel. Auch zu den späteren Gerimten Salmünster und

.. Steinau ist keine weitere Beziehung festzustellen.

Nach einer Absmwenkung über "Helmerimes", wohl die Hermesmühle
nordöstHclt Wallroth28G), wandte sich der Grenzzug über ein bisher noch nicht
~rmitteltes Kreuz nach Weidenau ("binc Widenaha") und dann "hine iterum
in Wostunsteinaha ad Eorestum Zunderenhart". Das "iterum" wird trotz der
Umstellung sicher auf den Forst zu beziehen sein, dem sim die Grenze weiterhin
bis zum BranEorst ansmloB ("inde iterum ad aliud Eorestum Branuorst"). Die
Zunderenhart·Grenze von 1012 verHer von Flieden 'über Langenau, ,Weidenau

280) So 1582 StA Würabar" )loiDI. Güterbelchr. 6,4 Ir.
281) 1360/1 GRIMMV, S. 309 (.,1. S. 97 ADm. 191) [1582] wor der Bach berrill aal,o,aD,e .., die

Gren•• rührte in dem Wl .. erlrabeD bil nE die Elmblcher Rllh hiDIIIE(StA Würabllr" Mllnl. Gilter.
"elchr.. 7,13 n. 8,2). Eb.Dlo 1668 ,die Orba hieDlur bil .uE eine.. WIBer,rlbeo. d.. dllrch dal EI.. badaer
flol in die Orbe fällt •• , biB in die Elmbacher Rllhe' (ebd.: M.iDl. Jurhdikt ••bücher 19 Orb, 33).

282) Hioter der Ludwi,nornadt (HAAS S. n, 88).
283) Eo wir. in dielem ZUlemmenbaDIDoda eiDml1 IU uote .. nda.n, ;'ie die YOflllllebende SteU.

,per plueam iD flumen SnOUDU." aD interpretieren ill. E. ZICKGRAF. FOrlcDungea aur Ge.cbic:hte der
Wildböone u. alter Grealen im Gebiet der G.. fachah Henaeber,.Sdaleulia,ea. (lb. d. Heoneber, .•Eröak.
G.. daichllnreial. Meinin,e. 1939), S. 20 a. 29 Anm. 3 Dimmt aD. diS die Gre... auE der Hohen Stral.
öarl. der Slrea bil Onbelm entllo, 10'. doch e.. daeiat mir d.. am 10 weoiser aanehmb.r, .11 de. älter.
wünbllr,ilche WildbinD yoa 1030 ldaoa die Strea beaallte (ebd. S. 21).

28') HAAS S. 88. Seine Ipradalichen Grüade .iacl all.rdiDII nicht dardalchla,eöd. da allch die
BedelltaDI ..Weideplat.- in Betracht kommen kaan (YII. FORSTEMANN11 ;to Sp. 1177 t.: F. KLUGE,
Etfmol. Wörterbada d. doallchen Sprache. 13. Aarl. belrb. A. GOTZE. Berha 1943, S. 679).

285) V,I. CRAMER.SCHWAD.KIp. V-VU. Zam Folseodea y,l. Kart. S. 119.
286) So wobl zlItrerr.nd HAAS S. 78. 90. Die Müble liolt an d.r Grenle dei Amte. S,f,liichter.

(StA Ma.bar,: Kartea C 176r). Die Orllb.ltimmooso. bei REIMER, Orlll."ikon S. 222 D. 228 wide~
.predaen lida.
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und Gunzenau zur Moosquelle!S7); bei Weidenau hatten die beiden Wildhänne
also bereits Gelegenheit, sich zu berühren. . Wenn trotzdem noch ein Grenz-
stück eingeschoben wurde, um die Verbindung herbeizuführen, so kann es doch
schwerlich anderswo zu suchen sein als in der weiteren Richtung auf die Zun-
derenhart hin. Dabei erhebt sich zugleich die Frage, was mit" Wostunsteinaha"
gemeint ist. Hintersteinau, das noch im 16. Jahrhundert als Hungersteinau'!88)
bezeichnet wird, liegt zu weit rückwärts2S9). Aber auch eine Ausbiegung nach
Freiensteinau2l10) wird man nicht ohne Not gelten lassen, denn dann fehlt in der
Beschreibung ein Grenzpunkt, der nochmals aui den Anschlußforst hinlenkt.
So dürfte uns an dieser Stelle nochmals unsere Beobachtung zugute kommen,
daß der Verfasser der Grenzbeschreihung die Präposition "in" sonst nicht bei'
Orten, sondern bei Bachläufen zu verwenden pflegt. Denn das Quellgebiet der

Steinebach umfaßt die ganze Strecke vom
Arzwald östlich des Dorfes Reinhards
bis zur Naxburg über Freiensteinau, wo -,

I

der namengebende Hauptarm entspringt.
Von Reinhards selbst kommt ein zweiter
Hauptarm, die Auerts, herab, und die
Gemarkungsgrenze des Dorfes Wei-
denau reicht noch bis in den Quellfächer
hinein290.). Westlich der Naxburg liegt
auE der anderen Seite der Wasserscheide
auch die Quelle der Moos, zu der die
Zunderenhartgrenze weiterführte. EI
erscheint also nicht ausgeschlossen, daß
die Wildbanngrenze von 1059 etwas

oberhalb von Weidenau ein später verschwundenes oder unter anderem Namen
weiter bestehendes Bachstück, die" Wüste Steinau", in der Richtung "ad forestum
Zunderenhart" benützte. Auch auf dieser letzten Strecke sind wenig Be-
ziehungen zu anderen Bezirken erkennbar. Zwischen' Hermesmühle und
;,Wostunsteinaha" könnte sie ungeEähr mit einem Grenzabschnitt des Gerichts
Schlüchtern übereinstimmen; da dies auf der geschlossenen Grundherrschaft des
gleichnamigen Klosters beruht, und deren Aufbau gerade an dieser Stelle wahr-
scheinlich erst im 12. Jahrhundert abgeschlossen wurde2P1), ist darauI allerdings
wenig zu gewinnen. Die Naxburg liegt in der -Grenze zwischen den Gerichten
.Freiensteinau und Moos. Auch hier erscheint also eine kurze Cberein8timmung
möglich, zumal die Moosquelle zugleim Grenzpunkt des Kirchspiels Crain-
feld war2P2). Weitere Folgerungen werden daraus jedoch um so weniger zu
ziehen sein, als die heiden Gerichte selbst fuldischer Besitz waren.

'.
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. 287) DU 11. 253; .. ,I. llAAS S. M. 70 (I. EiDe DO"OUDtero"<h,,n, dor Z..edeee ..h.rt.Gre ... e .nd de.
Dr..... irote. ilt "0" W. GORleU au erwort.D.

288) So •• B. 1549 StA Mub"r,: 81 E 129 IV 1; ölt.re Form ... bol REIMER, Ort.lexiko .. S. 455.
289) Freien.t.iD'" nrm u tet YOU FöRSTEMANN 11 2, Sp. 1427. Eben.o YOB MULLER, Gr .....

.... drre i .... ng.u p. 3-l, der die Groulp ..nkte d •• halb willkilrlich umUellt Dnd d ... Text "oujiliert.
290) HAAS S. 78. 90. ,

, 290.) 1719 •• 1730 SIA Marb.r,: Kop. 368; 81 Bb 138--41, 19; Karte .. B 61 11.C 176 r. Die A... ru, au~
Bintenteinluer W••• ~r oder Kuppel •••• er len.Dot, wurde Ipiter in Steineb.m umben.nat, während dl.
früh.re Slein.bach .1. Uraeller W.... r b... i<hn.t w ..rdo ('0 .<h.D allr der k ..rh ... i.d,eft Ge..er.luab.-
karte I8~O.55).

291) Vgl. CRAMER.SCHWAB. Kap. Ilia. V. .
292) V,I. IIAAS, Alte Faldaer IIfarkb •• <hreib ..n,eD XI,(C .. ioreld). Fuld.er G•• d,LI. 14 (1920), S. 29 f.
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